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bewirkt, das - nach eigenen Aussagen l76 - noch über beträchtliche 
Kapazitätsreserven verfügt. So waren 1989 7S Rechtssachen beim Ge-
richt erster Instanz anhängig und 1991 95 Rechtssachen, wohingegen 
es beim EuGH 1989 336 und 1991 345 Rechtssachen waren. 

Extrapoliert man die bisherige Entwicklung des Geschäftsanfalls 
der institutionellen Gemeinschaftsgerichte in die Zukunft und be-
rücksichtigt man dabei überdies, daß mit der Erweiterung der Ge-
meinschaftszuständigkeiten durch den EUV und der bevorstehenden 
Aufnahme weiterer Mitgliedstaaten auch der Aufgabenumfang der 
Gemeinschaftsgerichtsbarkeit wachsen wird, so dürfte eine kontinu-
ierliche Zunahme des Geschäftsanfalls und der Arbeitsbelastung der 
Gemeinschaftsgerichte geradezu unausweichlich vorgezeichnet sein. 

Angesichts des notorischen Ungleichgewichts der Arbeitslastvertei-
lung zwischen EuGH und EuG erscheint eine konsequente Weiter-
entwicklung des zweistufigen Gerichtsaufbaus der Gemeinschaft im 
Sinne einer möglichst umfassenden Erweiterung der Zuständigkeiten 
des Untergerichts unter arbeitsökonomischen Gesichtspunkten sinn-
voll und wünschenswert. Hierbei kann die Betrachtung allerdings 
nicht stehenbleiben; eine Problemerörterung grundsätzlicher Natur 
ist geboten: 

Eine Verbesserung des kommunitären Rechtsschutzsystems muß 
zwei - zueinander in einem Spannungsverhältnis stehenden - Anlie-
gen Rechnung tragen: 
- Verbesserung der Qualität der Gerichtsentscheidungen; 
- Steigerung der Effizienz des Rechtsschutzes. 

Dieser duale Ansatz lag bereits dem Beschluß des Rates vom 
24. Oktober 1988 zur Errichtung eines Gerichts erster Instanz der 
Europäischen Gemeinschaften l77 zugrunde, der die Einführung zwei-
er Rechtszüge sowohl mit dem Erfordernis der Verbesserung des 
Individualrechtsschutzes (durch die Schaffung eines Untergerichts, 
dem vornehmlich die Aufklärung komplexer Sachverhalte obliegen 
soll) als auch mit dem Petitum einer arbeitsmäßigen Entlastung des 
EuGH (dem dadurch die Konzentration auf seine gemeinschaftsver-
fassungsrechtlichen Aufgaben ermöglicht werden soll) begründete. 

Zweifellos ist die Einrichtung und der Ausbau einer zweigliedrigen 
Gemeinschaftsgerichtsbarkeit geeignet, zu einer Qualitätsverbesse-
rung der Rechtsprechung beizutragen, indem die Möglichkeit einer 
Prüfung der aufgeworfenen Rechtsfragen durch zwei voneinander 
unabhängige Spruchkörper geschaffen wird. In Anbetracht der chro-
nischen Arbeitsüberlastung des EuGH und der dadurch bedingten 

176 H. Jung, Das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften. Prakti-
sche Erfahrungen und zukünftige Entwicklung, in: EuR 1992, S. 246,264. 

177 Beschluß 88/5911EGKS, EWG, EAG, a.a.O. (Fn. 168). 
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Verlängerung der Verfahrensdauer dürfte auch der Grundsatz der 
Verfahrens effizienz für eine Übertragung weiterer Zuständigkeiten 
auf das EuG sprechen; denn zur tatsächlichen Wirksamkeit der 
Rechtsschutzgewährleistung gehört, daß die gerichtlichen Verfahren 
so ausgestaltet sind, daß dem Rechtsuchenden Rechtsschutz inner-
h Ib . F . '1' d 178 a emer angemessenen rIst zu tel wir . 

Ist somit grundsätzlich eine weitere Zuständigkeitsverlagerung für 
Entscheidungen im ersten Rechtszug vom EuGH auf das EuG anzu-
streben,179 so ist zunächst zu prüfen, inwieweit der bestehende Er-
mächtigungsrahmen der Art. 168a EGV, Art. 32d EGKSV, Art.HOa 
EAGV n. F. ausgeschöpft werden sollte, und sodann, ob eine Erwei-
terung der Ermächtigungsgrundlage selbst ins Auge gefaßt werden 
sollte. 

2. Ausschöpfung des primärrechtlichen Ermächtigungsrahmens 

Die früheren Stellungnahmen des EuGH180 und des Europäischen 
Parlaments, 181 die sich für eine volle Ausschöpfung des gemein-
schaftsvertraglichen Ermächtigungsrahmens ausgesprochen haben, 
sind für die aktuelle Diskussion wenig hilfreich, weil sie noch an die 
Rec~~slage vor Inkrafttreten des EUV anknüpfen und ihnen durch 
den Anderungsbeschluß des Rats vom 8. Juni 1993182 bereits weitge-
hend Rechnung getragen worden ist. 

Die geänderten Bestimmungen der Art. 168a EGV, Art.32d 
EGKSV, 140a EAGV ermächtigen nunmehr zur Übertragung von 
Zuständigkeiten auf das EuG hinsichtlich "einzelner" vom Rat in 
einem bestimmten Verfahren (Antrag des Gerichtshofs, Anhörung 
des Europäischen Parlaments und der Kommission) festzulegender 

178 Th. von Danwitz, Die Garantie effektiven Rechtsschutzes im Recht der Europäi-
schen Gemeinschaften, in: NJW 1993, S.1108, 1113, mit Hinweis auf die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 19 Abs. 4 GG (BVerfGE Bd. 55, S.349, 
369; Bd. 60, S. 253, 269) und auf Art. 6 Abs. 1 EuMRK (vgl. dazu Urteile des EuGH 
vom 15. Mai 1986,fohnston, Rs. 222/84, Slg. 1986, S. 1651, 1663 und vom 15. Oktober 
1987, Unectef, Rs. 222/86, Slg. 1987, S. 4097, 4117). 

179 U. Everling, a.a.O. (Fn. 175), S. 13. 
180 Schreiben des Präsidenten des EuGH vom 17. Oktober 1991 an den amtierenden 

Ratspräsidenten: Das Schreiben bezog sich auf die Revisionsklausel des Art. 3 Abs. 3 
des ~ats~eschl.~~ses .vom 24. Oktober 1988, wonach der Rat sich verpflichtete, nach 
zwel,ahnger Tatlgken des EuG die Frage einer Übertragung weiterer Zuständigkeiten 
auf das Gencht zu prüfen. 

181 Entschließung des EP vom 8.Juli 1992, ABI. EG 1992, C 241, S.75 (auf der 
Grundlage des Vayssade-Berichts des Rechtsausschusses); Entschließung des EP vom 
16. Sept~mber 1993, Dok. PE 174.511/endg. (auf der Grundlage des Rothley-Berichts 
de~8~nstItutlonellen Ausschusses, Dok. PE 174.441/endg.); siehe auch Fn. 187. 
170). Beschluß 93/350/EGKS, EWG, EAG des Rates vom 8.Juni 1993, a.a.O. (Fn. 
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,:~ruppen von Klagen", unabhängig von der Natur des Klägers; eine 
Ubertragung von Zuständigkeiten für Vorabentscheidungen ist aus-
geschlossen. 183 

Davon ausgehend, daß der Ratsbeschluß vom 8. Juni 1993 auch in 
bezug auf Individualklagen im Antidumping- und Antisubventions-
bereich alsbald in Kraft gesetzt werden wird,184 erübrigt sich eine 
diesbezügliche Erörterung. Die Untersuchung wird demzufolge auf 
den Aspekt der Direktklagen institutioneller Kläger (Mitgliedstaaten, 
Gemeinschaftsorgane, Europäische Zentralbank) beschränkt. 

a) Nichtigkeits-, Untätigkeits- und Schadensersatzklagen 

Unproblematisch erscheint die erstinstanzliche Entscheidungsbe-
fugnis des EuG für Nichtigkeits-, Untätigkeits- und Schadens er-
satzklagen 185 von Mitgliedstaaten oder Gemeinschaftsorganen (bzw. 
der Europäischen Zentralbank) sowie für Schiedsklagen institutionel-
ler Kläger (gemäß Art. 181 EGV, Art. 42 EGKSV, Art. 153 EAGV). 
Da in diesen Verfahrensarten grundsätzlich auch natürliche und juri-
stische Personen als Kläger auftreten können, ist kein hinreichender 
Grund ersichtlich, die Entscheidung über solche Klagen dann dem 
EuGH vorzubehalten, wenn sie von institutionellen Klägern erhoben 
worden sind. Geradezu widersinnig ist eine solche Regelung bei 
Streitsachen im Beihilfebereich, 186 wo häufig dasselbe Klagebegehren 

18l Ein solcher Ausschluß ist zwar expressis verbis nur in bezug auf "Vorabentschei-
dungen nach Art. 177" (Art. 168a Abs.1 Satz 2 EGV), "Vorabentscheidungen nach 
Art. 41" (Art.32d Abs.1 Satz 2 EGKSV) und "Vorabentscheidung nach Art. 150" 
(Art. 140a Abs. 1 Satz 2 EAGV) vorgesehen, jedoch dürften entsprechend auch Vor-
abentscheidungen, die auf flankierenden Übereinkommen der Mitgliedstaaten beruhen, 
der potentiellen Zuständigkeit des EuG entzogen sein, da es sich bei Richtervorlagen 
nicht um "Klagen" (franz.: "recours") handelt. Vgl. hierzu insbesondere das Protokoll 
vom 3.Juni 1971 betreffend die Auslegung des Übereinkommens vom 27. September 
1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen durch den Gerichtshof, in Kraft seit 1. Februar 
1973; Text in der Fassung des Übereinkommens über den Beitritt des Königreichs 
Spanien und der Portugiesischen Republik in: ABI. EG 1990, C 189, S. 25; dazu H. 
Arnold, Das Protokoll über die Auslegung des EWG-Gerichtsstands- und Vollstrek-
kungsübereinkommens durch den Gerichtshof in Luxemburg, in: NJW 1972, S. 977; P. 
Schlosser, Neue Zuständigkeiten des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, 
in: RIW/AWD 1975, S. 534. 

184 Die zögerliche Behandlung der Antidumping- und Antisubventionssachen im 
Rat ist durch keinerlei sachliche Argumente gerechtfertigt, sondern dürfte ihren Grund 
in der Einschätzung der Kommission und einiger sie im Rat unterstützender Mitglied-
staaten haben, die Einschaltung des EuG könne zu einer unliebsamen intensiveren 
Rechtskomrolle über handelspolitische Schutzmaßnahmen führen. 

185 Soweit ersichtlich, ist bisher noch keine Klage wegen außervertraglicher Haftung 
der Gemeinschaft von einem Mitgliedstaat erhoben worden. 

186 Vgl. H.-J. Niemeyer, Erweiterte Zuständigkeiten für das Gericht erster Instanz 
der Europäischen Gemeinschaften, in: EuZW 1993, S. 529, 531. 
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(Nichtigkeitserklärung einer Kommissionsentscheidung) mit im w.e-
sentlichen gleichen Argumenten parallel von dem betreffenden MIt-
gliedstaat (als dem formellen Adressaten der Entscheidung) und dem 
interessierten Unternehmen (als dem materiell Betroffenen) verfolgt 
wird. 

Streitsachen aufgrund eines Schiedsvertrages zwischen Mitglied-
staaten (Art. 182 EGV; Art. 89 Abs. 2 EG KSV; Art. 154 EAGV) ähn-
eln nach ihrer Funktion und Tragweite (Auslegung von Verträgen, 
Tatsachenermittlungen) den vorgenannten Schiedsklagen institutio-
neller Kläger und sollten daher ebenso wie diese dem EuG zur Ent-
scheidung im ersten Rechtszug übertragen werden. 187 

b) Vertragsverletzungsver/ahren 

Psychologisch heikler ist die Frage einer Zuständigkeitsverlagerung 
auf das EuG für Vertragsverletzungsverfahren (Art. 169, 170 EGVj 
Art. 141, 142 EAGV). Da in dieser Verfahrensart nationales Recht 
unmittelbar am Maßstab des vorrangigen Gemeinschaftsrechts ge-
messen wird, könnte eine Kompetenzübertragung auf Empfind-
lichkeiten der Mitgliedstaaten als der "Herren der Verträge" stoßen, 
die ihr Prestige dadurch gefährdet sehen könnten, daß ihre Rechts-
ordnung auf dem Prüfstand eines Untergerichts getestet wird. . 

Etwaige Einwände dürften allerdings durch den Umstand relati-
viert werden, daß in den durch Art. 88 EGKSV geregelten Vertrags-
verletzungsverfahren die Feststellung eines Vertragsverstoßes der 
Kommission obliegt, gegen deren Entscheidung der gemaßregelte 
Mitgliedstaat sich mit einer "Klage im Verfahren mit unbeschränkter 
Ermessensnachprüfung" zur Wehr setzen kann. 188 

Andererseits hat das Vertragsverletzungsverfahren im Bereich des 
E[W]G - und EAG-Vertrags im Laufe der Jahrzehnte eine Funk-
tionswandlung durchgemacht. Es hat den Charakter eines völker-
rechtsähnlichen Streitverfahrens abgelegt und sich mehr und mehr zu 
einem Rechtsaufsichtsverfahren entwickelt, das insbesondere der 
Kommission als Instrument zur Ausübung ihrer Aufgabe als Hüterin 
der Verträge zur Verfügung steht. 189 

187 In diesem Sinne wohl auch der Rothley-Bericht des Institutionellen Ausschusses 
des EP vom 6. Juni 1993 "zur Rolle des Gerichtshofs in der institutionellen Entwick-
lung des V erfassungssystems der Europäischen Gemeinschaft", a. a. O. (F n. 181), Rdnr. 
30, der allerdings noch auf die Rechtslage vor Inkrafttreten des EUV abstellt. 

188 5' h K . le e .-D. Borchardt, Vertragsverletzungsverfahren, in: M. A. Dauses (Hrsg.), 
H~~db~ch de~ EG-Wirtschaftmchts, 1993, P. I, Rdnr. 4. 

Bisher gibt es nur em emzlges Urteil über eine Staatenklage gemäß Art. 170 EGV: 
~rted vom 4. Oktober. 1979, Frankreich gg. Vereinigtes Königreich, Rs. 141/78,Slg. 

9?9; S. 2923: Alle ubngen Vertragsverletzungsverfahren gingen auf Klagen der Kom-
miSSIOn gemaß Art. 169 EGV zurück. 
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Der Rothley-Bericht des Institutionellen Ausschusses des Ep190 

und Stimmen des Schrifttums 191 befürworten eine Zuständigkeit des 
EuG für Entscheidungen im ersten Rechtszug über Vertragsverlet-
zungsklagen. Dieses Petitum verdient Unterstützung. 

Vertragsverletzungsverfahren können von sehr unterschiedlicher 
Tragweite und Bedeutung sein. Bei etwa der Hälfte bis zwei Drittel 
der Verfahren handelt es sich um reine Routinesachen, meist wegen 
nicht fristgerechter Richtlinienumsetzung. Dabei wird die Berechti-
gung des Klagebegehrens der Kommission von dem beklagten Mit-
gliedstaat oft nicht ernsthaft bestritten; dieser läßt sich nur der Form 
halber auf ein streitiges Verfahren ein. 192 Insbesondere ist dies dann 
der Fall, wenn die Regierung dem nationalen Parlament einen Geset-
zesentwurf zur Umsetzung einer Richtlinie vorgelegt, letzteres aber 
das entsprechende Gesetz nicht fristgerecht verabschiedet hat. Die 
Bedeutung des Feststellungsurteils liegt dann schwerpunktmäßig dar-
in, der Regierung des Mitgliedstaats die nötige Autorität gegenüber 
den säumigen Gesetzgebungskörperschaften zu verschaffen.193 

Zwar hat in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren der Anteil kom-
plexer Vertragsverletzungsverfahren, in denen es nicht um die Fest-
stellung einer unterbliebenen Richtlinienumsetzung, sondern um die 
Prüfung der Ordnungsgemäßheit, insbesondere der Vollständigkeit 
der Umsetzungsmaßnahme, ging, deutlich zugenommen. Jedoch 
steht auch insoweit in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die 
Rechtsanwendung, mithin die Entscheidung des konkreten Einzel-
falls, auf der Grundlage einer bereits bestehenden Rechtsprechung im 
Vordergrund. 194 

Nur in wenigen Fällen setzt die Kommission das Vertragsverlet-
zungsverfahren gezielt als Instrument zur Klärung grundsätzlicher 
Fragen des Gemeinschaftsrechts ein, die zwischen ihr und dem be-
klagten Mitgliedstaat streitig sind, wobei sie meist zuvor im Rat mit 

19C A. a. O. (Fn. 181), Rdnr. 28. 
191 H. Jung, a. a. O. (Fn. 176), S. 260. 
192 Die VerfO EuGH kennt kein Anerkenntnisurteil, so daß der beklagte Mitglied-

staat vor der prozeßrechtlichen Alternative steht, entweder ein Versäumnisurteil hin-
zunehmen oder aber pro forma Klageabweisung zu beantragen. Vgl. E. Räder, Die 
Mitgliedstaaten der EG vor dem Europäischen Gerichtshof, in: H.-W. Rengeling/R. 
von Borries (Hrsg.), Aktuelle Entwicklungen in der Europäischen Gemeinschaft, 1992, 
S.45. 

19J Ebd., S. 53. 
194 Dies war etwa der Fall bei den Urteilen zum Reinheitsgebot für Bier in der 

Bundesrepublik Deutschland und der Republik Griechenland: Urteile vom 12. März 
1987, Kommission gg. Griechenland, Rs. 176/84, Slg. 1987, S. 1193; Kommission gg. 
Deutschland, Rs. 178/84, 51g. 1987, S. 1227. Dazu M. A. Dauses, Die neuere Rechtspre-
chung des EuGH im Lebensmittelrecht unter besonderer Berücksichtigung des soge-
nannten Bier-Urteils, in: ZLR 1987, S. 243. 
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ihrer Rechtsansicht unterlegen ist. 195 Nur diese letztere Kategorie von 
Verfahren fällt ratione materiae in den Kernbereich höchstrichterli-
cher Rechtsprechungstätigkeit, in deren Zentrum die Wahrung der 
Einheit und Kohärenz der Rechtsordnung und die schöpferische 
Rechtsfortbildung stehen. 196 

Angesichts der funktionellen Heterogenität der Vertragsverlet-
zungsverfahren sowie möglicher Widerstände der Mitgliedstaaten ge-
gen eine generelle Zuweisung der Vertragsverletzungsverfahren im 
ersten Rechtszug an das EuG sollen zunächst zwei nuancierte Lösun-
gen erörtert werden; 
- In erster Linie könnte daran gedacht werden, der Kommission 

(bzw. dem klagenden Mitgliedstaat) ein Wahlrecht einzuräumen, 
die Klage vor dem EuGH oder dem EuG zu erheben. Eine solche 
unter dem Gesichtspunkt des gesetzlichen Richters wohl unbe-
denkliche Lösung entspräche der vom Bundesverfassungsgericht 
grundsätzlich gebilligten "beweglichen" Zuständigkeit des deut-
schen Strafprozeßrechts (Recht der Staatsanwaltschaft, zwischen 
verschiedenen Gerichtsständen zu wählen).197 Die Kommission 
(bzw. der klagende Mitgliedstaat) könnte ihre Entscheidung über 
das Eingangsgericht von Praktikabilitätserwägungen abhängig ma-
chen, wie z. B. der einzelfallübergreifenden Bedeutung des zu er-
wartenden Urteils, der Wahrscheinlichkeit einer Rechtsmitteleinle-
gung und der voraussichtlichen Verfahrensdauer. 

- Ein alternativer, ggf. mit der vorgenannten Lösung kombinierbarer 
Ansatz bestünde darin, dem beklagten Mitgliedstaat ein Wahlrecht 
einzuräumen. Auch dagegen dürften keine durchgreifenden Beden-
ken unter dem Gesichtspunkt des gesetzlichen Richters bestehen.198 

Die Regelung könnte so aussehen, daß im Falle einer beim EuG 
erhobenen Klage der beklagte Mitgliedstaat innerhalb einer be-
stimmten Frist nach Zustellung der Klageschrift die Verweisung 
der Rechtssache an den EuGH zum Zwecke der Entscheidung im 

195 Di<:s .war etwa der Fall bei den .. Versicherungs-Urteilen", deren Bedeutung in 
erster Ll~l1e da~in bestand,. die Tragweite des Liberalisierungsgebotes der Art. 59fl. 
EGV (Dlenstlelstungsfrelhelt) auf dem Versicherungs sektor geklärt zu haben: Urteile 
vom 4,p~zember 1986, Kommission gg. Frankreich, Rs. 220/83, Slg. 1986, 5.3663; 
KommissIOn gg. Dänemark, Rs. 252/83, Slg. 1986, S. 3713; Kommission gg. Deutsch-
land, Rs. 205/84, Slg. 1986, S. 3755; Kommission gg. Irland, Rs. 206/84, Slg. 1986, 
~. 3817. Dazu M. A .. Da~ses,. Die Be.deutung der Versicherungs-Urteile des EuGH vom 

'. Dezembe.r 1986 fur die LlberallSlerung grenzüberschreitender Versicherungsdienst-
leistungen, m: EuR 1988, S. 378. 

196 Vgl. H. Jung, a. a. O. (Fn. 176), S. 251 
197 § § . 

24 Abs. 1 Nr. 3, 74 Abs. 1 Satz 2 sowie § § 26 Abs. 2, 74 b Satz 2 GVG; dazu 
BVerfGE Bd. 9, S.226(wonach die Zuständigkeitsregelung aber so geartet sein muß, 
da~98sachfremden Emflussen vorgebeugt wird); BVerfGE Bd, 22, S. 258. 

A.A. der Rothley-Bericht, a. a. O. (Fn. 181), Rdnr. 28. 
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ersten und letzten Rechtszug verlangen kann. Die Frist sollte 
zweckmäßigerweise der Frist für die Einreichung der Klagebeant-
wortung (1 Monat, Art. 40 VerfO EuGH) entsprechen. 199• 

Ein praktikabler und zugleich rechtspolitisch realisierbarer Lö-
sungsweg muß so beschaffen sein, daß er eine nachhaltige Entlastung 
des EuGH und eine optimale Auslastung des EuG bewirkt. Im übri-
gen wären im Interesse der Rechtsklarheit und Transparenz struktu-
rell einfache und möglichst allen Verfahrensarten gemeinsame, durch-
gängige Regelungen zu treffen. 

Einer der oben skizzierten nuancierten Lösungen wird daher nicht 
das Wort geredet. Vielmehr wird im Ergebnis eine generelle Zustän-
digkeit des EuG auch für Entscheidungen im ersten Rechtszug über 
Vertragsverletzungsklagen befürwortet. Sie sollte mit einer Ausge-
staltung des Rechtsmittelverfahrens einhergehen, bei der einerseits 
auf eine Entlastung des EuGH und eine Verfahrensstraffung durch 
Beschränkung der Rechtsmittelfähigkeit der Entscheidungen des Un-
tergerichts hingewirkt würde, andererseits den Mitgliedstaaten und 
Gemeinschaftsorganen ein unbeschränkbares Recht verbliebe, eme 
Rechtsmittelentscheidung des EuGH zu verlangen.200 

c) Zusammenfassung 

" Die Implementierung der obigen Empfehlungen könnte durch eine 
Anderung des Art. 3 Abs. 1 des Ratsbeschlusses vom 24. Oktober 
1988 in der durch den Ratsbeschluß vom 8. Juni 1993 geänderten 
Fassung und eine konsekutive Anpassung der Verfahrensordnungen 
des EuGH und EuG erfolgen. Dabei wäre in litt. b), c) und d) des 
genannten Art. 3 Abs. 1 die Beschränkung auf "von natürlichen oder 
juristischen Personen erhobene" Klagen aufzuheben und die Aufzäh-
lung der Klagearten um Streitsachen aufgrund eines Schiedsvertrages 
zwischen Mitgliedstaaten und Vertragsverletzungsverfahren zu er-
gänzen. 

Hingegen erschiene eine Neufassung des Art. 3 Abs. 1 in Form 
einer alle Direktklagen umfassenden Generalklausel auf der Grundla-
ge des geltenden Primärrechts bedenklich, da Art. 168a EGV, 
Art. 32d EGKSV, Art. 140a EAGV nur zu einer Zuständigkeitsüber-
tragung hinsichtlich "einzelner" vom Rat festzulegender "Gruppen 
von Klagen" ermächtigen. Insoweit bedürfte es m. E. einer Erweite-
rung der primärrechtlichen Ermächtigungsgrundlage, deren Tragwei-
te ggf. auf Entscheidungen über alle direkten Klagen im ersten 
Rechtszug zu erstrecken wäre. 

199 Eine solche Regelung entspräche im wesentlichen Art.95 § 2 Abs.2 VerfO 
EuGH über die Zulässigkeit einer Verweisung von Rechtssachen an die Kammern. 

200 Siehe unten S. D 87. 
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3. Erweiterung des primärrechtlichen Ermächtigungsrahmens 

Nach derzeit geltendem Primärrecht sind Vorabentscheidungen 
ausdrücklich dem EuGH im ersten und letzten Rechtszug vorbehal-
ten (Art. 168a Abs.1 Satz 2 EGV; Art.32d Abs.1 Satz 2 EGKSV; 
Art. 140 a Abs. 1 Satz 2 EAGV). Das gleiche gilt für Gutachten zu den 
Außenbeziehungen der Gemeinschaft (Art. 228 Abs. 6 EGV; Art. 103 
Abs. 3 EAGV), die nichtstreitigen Charakter haben und deshalb nicht 
als "Klagen" (Franz.: "recours") im Sinne der bestehenden Ermächti-
gungsnormen qualifiziert werden können. 

a) Vorabentscheidungsverfahren 
Vorabentscheidungen bildeten von Anfang an einen Schwerpunkt 

der Rechtsprechung des EuGH. Das Vorabentscheidungsverfahren 
sorgt für den Brückenschlag und fördert den Dialog zwischen den 
Gerichten der Mitgliedstaaten und der institutionellen Gemein-
schaftsgerichtsbarkeit.201 Näherungsweise die Hälfte aller vom Ge-
richshof erlassenen Urteile ging auf Vorlagen nationaler Gerichte zu-
rück: viele der rechtshistorisch bedeutenden Entscheidungen (z.B. 
zur direkten Wirkung und zum Vorrang des Gemeinschaftsrechts, zu 
den Marktfreiheiten, zu den Grundrechten) sind in dieser Verfahrens-
art ergangen. 

Als Folge des wachsenden Einflusses des Gemeinschaftsrechts auf 
das wirtschaftliche und soziale Leben in den Mitgliedstaaten und der 
damit einhergehenden immer engeren Verflechtung und Verschrän-
kung des nationalen und des kommunitären Rechtskreises nimmt die 
Zahl der Vorabentscheidungsverfahren stetig zu. Einige statistische 
Angaben mägen dies belegen :202 

1975 gingen 69 Vorabentscheidungsersuchen ein. 
1980 99 
1985 139 
1990 141 
1991 186 
1992 162 

Somit ist hier die Zahl innerhalb von zwei Jahrzehnten auf über das 
Doppelte gestiegen. Die wachsende Arbeitslast hat auch in dieser 
Verfa~rens~r~ zu Überhängen geführt, die den reibungslosen Abla~f 
und dIe ef~lZl.ente Erledigung gefährden. Dies zeigt insbesondere die 
durchsc?llltthche Verfahrensdauer , die 1975 noch bei 6 Monaten und 
1980 bel 9 Monaten lag. Sie ist 1985 auf 14,6 Monate, 1990 auf 17,4 
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Monate, 1991 auf 18,2 Monate und 1992 auf 18,8 Monate gestiegen. 
Solche Verfahrenslängen dämpfen die Vorlagefreudigkeit der nationa-
len Instanzgerichte und gefährden dadurch die Gewährleistung effek-
tiven Rechtsschutzes mit unverantwortlichen Auswirkungen im wirt-
schaftlichen und sozialen Bereich. 

Um Abhilfe zu schaffen, haben einzelne Stimmen des Schrifttums 
angeregt, die Zuständigkeit des EuG auch auf Vorabentscheidungen 
auszuweiten.203 Das Petitum wird damit begründet, daß der EuGH 
sich auf seine primäre Rolle als Gemeinschaftsverfassungsgericht 
konzentrieren und sich daher nicht mit Vorabentscheidungsersuchen 
"verzetteln" solle, die keine Probleme gemeinschaftsverfassungs-
rechtlicher Natur enthielten. 

Dem wird entgegengehalten, der geltende Ausschluß der Übertrag-
barkeit von Vorabentscheidungssachen auf das EuG sei systemge-
recht, weil das Vorabentscheidungsverfahren in erster Linie ein In-
strument zur Wahrung der kommunitären Rechtseinheit sei, die zu 
den ureigensten Aufgaben des EuGH gehöre, und weil überdies ein 
Rechtsmittel gegen Vorabentscheidungen des EuG nicht sinnvoll sei. 
Zumindest solle im derzeitigen Entwicklungsstand der Gemein-
schaftsgerichtsbarkeit und im Lichte der bisherigen Erfahrungen mit 
dem Zusammenspiel der beiden Gemeinschaftsgerichte eine Zustän-
digkeitsverlagerung nicht ins Auge gefaßt werden. 204 

Y Eine systemgerechte Problemanalyse muß von folgenden Grund-
überlegungen ausgehen: 
- Die Klärung von Vorlagefragen mit grundlegender Bedeutung für 

die komm unitäre Rechtsentwicklung gehört zum Kernbereich 
höchstrichterlicher Prärogativen und muß daher in letzter Verant-
wortung dem EuGH überlassen bleiben; 

- Vorabentscheidungen fallen nicht allein deshalb in den Kernbereich 
der höchstrichterlichen Rechtsprechungsaufgaben, weil das Vorla-
geverfahren in erster Linie die einheitliche Anwendung des Ge-
meinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten sicherstellen soll; 

- Die Rechtsvereinheitlichkeitsfunktion ist im übrigen kein Spezifi-
kum dieser Verfahrensart, sondern kommt auch in anderen Verfah-
rensarten (z. B. Vertragsverletzungsverfahren) maßgeblich zum 
Tragen; das gleiche gilt für die Rolle, die das Vorlageverfahren bei 
der rechtsschöpferischen Fortbildung des Gemeinschaftsrechts 
spielt. 

203 s. Hoffmann/O. Schulz, a.a.O. (Fn. 175), S. 573; H.Jung, a.a.O. (Fn. 1762, 
S. 261 H. (mit eingehender Erörterung verschiedener Modelle). So auch das EuG selbst 
in seinen "Überlegungen zur Entwicklung der Gemeinschaftsgerichtsbarkeit" vom 
3. Dezember 1990, in: Europäisches Parlament, Tätigkeiten, Sonderausgabe, Bulletin 
vom 4. Februar 1991, I/S-91, Zweiter Teil, II.B.2, S. 17f. 

204 Rothley-Bericht, a.a.O. (Fn. 181), Rdnr. 29. 

6 60. DJT I D 
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Die Möglichkeit einer Zuständigkeitsverlagerung für Vorabent-
scheidungen auf das EuG kann somit nicht schon allein deshalb aus-
geschlossen werden, weil das Vorlageverfahren die Wahrung der 
kommunitären Rechtseinheit und die prätorische Rechtsfortbildung 
zum Ziele hat.205 

Andererseits kann eine Zuständigkeitsverlagerung auf das EuG nicht 
nur mit dem Erfordernis einer Entlastung des EuGH von arbeitsauf-
wendigen Tatsachenfeststellungen und -würdigungen gerechtfertigt 
werden; denn abgesehen von den raren Fällen, in denen die Gültig-
keitsprüfung oder Auslegung von Gemeinschaftsrecht eine - vom 
Gericht der Vorabemscheidung selbst vorzunehmende - Ermittlung 
der der fraglichen Gemeinschaftsregelung zugrundeliegenden Aus-
gangslage und/oder Zukunftsprognose impliziert, liegt die Sachver-
haltsaufklärung im Vorabemscheidungsverfahren im ausschließlichen 
Aufgabenbereich des vorlegenden nationalen Gerichts.206 

Schließlich dürfte ein zweistufiger Instanzenzug als Regellösung für 
das Vorabentscheidungsverfahren ausscheiden, da er - zumindest bei 
optimaler Auslastung der befaßten Gerichte - zwangsläufig eine Ver-
längerung der Verfahrensdauer nach sich zieht und damit vorlageab-
schreckend und rechtsschutzschmälernd wirkt.207 . 

Auf der Grundlage der genannten Kriterien ist eine nuancierte Lö-
sung anzustreben, die die konfligierenden Zielanforderungen soweit 
wie möglich zum Ausgleich bringt: 

" .. Ausgehend von der bestehenden Rechtslage könnte zunächst ei~e 
Anderungsregelung in Betracht gezogen werden, wonach das EuG die 
Zuständigkeit erhielte, gewisse Vorabentscheidungsersuchen, denen 
keine grundsätzliche Bedeutung zukommt, im ersten Rechtszug zu 
~~ledigen, vorbehaltlich der Möglichkeit einer rechtsmittelähnlichen 
Uberprüfung seiner Entscheidung durch den EuGH. 

In Betracht kämen in erster Linie Vorlagen mit Fragen aus Spezialge-
bieten wie dem Arbeits- und Sozial-,208 Steuer- und Tarifierungsrecht, 
dem Kartellrecht, der Gemeinsamen Agrarpolitik oder dem Europäi-
sc~e~09Ge~ichtsstands- und V ~llstr~ckungsübereinkommen (Eu~­
VU). DIeser auf den ersten BlIck emfach und überzeugend erschel-

~~: Vgl. H. Jung, a.~. O. (Fn: 176), S. 261; vgl. U. Everling, a.a. O. (Fn. 175), S. 14 . 
. ' Zur AufgabenteIlung ~wlschen dem EuGH und dem vorlegenden Gericht bei der 

Klarung des Sachverhalts SIehe: M. A. Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, in: den. 
(~~g.), Handbuch des EG-Wirtschaftsrechts, 1993, P. II, Rdnr. 38ff. mit Nachweisen. 

Vgl. H.-]. Niemeyer, a.a.O. (Fn. 186) S 531 
208S H . .fr ,. . 

S 
. ojjmann/O. Schulz, a.a.O. (Fn. 175), S.572; H.Jung, a.a.O. (Fn. 176), 

.261. 
209 Protokoll vom 3. Juni 1971 betreffend die Auslegung des Übereinkommens vom 

27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gericht-
hcher EntscheIdungen in Zivil- und Handelssachen durch den Gerichtshof, a.a.O. 
(Fn.183). 
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nende Ansatz bereitet jedoch bei der Anwendung in der Praxis beträcht-
liche Schwierigkeiten. 

Auch wenn die jeweiligen Zuständigkeiten des EuGH und EuG 
nicht durch eine Generalklausel, sondern durch die Bezeichnung kon-
kreter Sachbereiche voneinander abgegrenzt würden, könnte die Be-
stimmung des zuständigen Eingangsgerichts wohl nur in den selten-
sten Fällen durch eine quasi-automatische Verfügung auf Kanzleiebe-
ne erfolgen; in der Regel dürfte sie eine wertende Qualifizierung 
voraussetzen, die die Einschaltung eines richterlichen Organs (Spruch-
körper oder Vorsitzender) notwendig machen würde. Dies gilt beson-
ders dann, wenn die sedes materiae sich nur schwerpunktmäßig ein-
ordnen läßt oder wenn Fragen auf Spezialgebieten mit Grundsatzfra-
gen (z. B. allgemeine Rechtsgrundsätze) zusammentreffen. 

Der praktische Nachteil einer solchen Regelung bestünde somit 
darin, daß auch bei Vorliegen objektiver Abgrenzungskriterien in 
jedem Einzelfall eine oft zeitaufwendige richterliche Vorprüfung, sei 
es auf der Ebene des EuGH oder des EuG, anzustellen wäre. Da 
überdies die tatsächliche Tragweite eines Verfahrens nicht immer be-
reits im Vorprüfungsstadium erkennbar ist, wäre die Möglichkeit ei-
ner (Rück-)Verweisung an das eigentlich zuständige Gericht im Laufe 
des anhängigen Verfahrens vorzusehen, was ggf. eine weitere Verfah-
rensverzögerung bedeuten würde. Im übrigen können Vorabent-
scheidungsersuchen durchaus Vorlagefragen aus verschiedenen 
Rechtsgebieten enthalten. Eine nach Sachbereichen differenzierende 
Regelung erschiene daher auch unter dem Gesichtspunkt der Rechts-
sicherheit und Rechtsklarheit bedenklich. 

Sollte es also bei der grundsätzlichen Zuständigkeit des EuGH für * 
Vorabentscheidungen im ersten und letzten Rechtszug bleiben, die-
sem aber die Option eingeräumt werden, einzelne Verfahren an das 
Untergericht zur selbständigen Erledigung zu verweisen? 

In Betracht käme eine Verweisung insbesondere bei fehlender 
grundsätzlicher Bedeutung der Sache oder wenn diese auf der Grund-
lage einer gefestigten Rechtsprechung entschieden werden kann. Die 
Zulässigkeit der Verweisung könnte für den Fall ausgeschlossen wer-
den, daß ein Mitgliedstaat oder Gemeinschaftsorgan eine Entschei-
dung des EuGH verlangt. Eine solche Regelung wiese Parallelen zu 
der Vorschrift des Art. 95 VerfO EuGH (Verweisung von Rechts-
sachen an die Kammern?10 auf. Wie diese wäre sie nicht ohne die 
Möglichkeit einer Rückverweisung (vgl. Art. 95 § 3 VerfO EuGH) 
vorstellbar, von der das EuG nach pflichtgemäßem Ermessen Ge-
brauch zu machen hätte (so etwa im Falle einer beabsichtigten Abwei-
chung von der Rechtsprechung des EuGH). 

210 Siehe oben S. D 64 f. 
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Einer Verweisungsregelung der oben beschriebenen Art sollte 
gleichfalls nicht nähergetreten werden. Ähnlich wie bei der Zustän-
digkeitsbegründung für die Kammer könnte über die Verweisung an 
das EuG sachgerecht erst nach Abschluß des schriftlichen Verfahrens 
in Kenntnis des Sach- und Rechtsvortrags der Verfahrensbeteiligten 
entschieden werden. Auch wenn im Verweisungsfall das schriftliche 
Verfahren nicht vor dem Untergericht wiederholt werden müßte, die 
Verweisung das Verfahren somit nicht zwangsläufig in nennenswer-
tem Umfang verlängern würde, müßten doch alle Vorlagesachen zu-
nächst das Vorprüfungsstadium beim EuGH durchlaufen. Dadurch 
entstünde ein prozeßunökonomischer Doppelaufwand, der dem an-
gestrebten Ziel einer Arbeitsentlastung des EuGH entgegenwirken 
würde, ohne daß der Synergieeffekt eines Instanzenzuges nutzbar 
gemacht werden könnte. 

Sollte unter diesen Umständen die Möglichkeit einer Erledigung 
von Vorlagesachen durch das EuG überhaupt ins Auge gefaßt wer-
den, so käme nur eine generelle und originäre Kompetenzzuweisung 
an das Untergericht in Betracht. Dabei wäre unverzichtbar sicherzu-
stellen, daß grundlegende Rechtsentwicklungen sich nicht am EuGH 
vorbei vollziehen können, diesem also auch bei Vorabentscheidungen 
die letzte Verantwortung für die Wahrung der Rechtseinheit und die 
Rechtsfortbildung verbleibt. 

Insoweit seien drei Lösungsmodelle zur Diskussion gestellt: 
- grundsätzliche Erledigung der Vorlagesachen durch das EuG im 

ersten und letzten Rechtszug, verbunden mit einer Evokationsbe-
fugnis des EuGH; 

- grundsätzliche Erledigung der Vorlagesachen durch das EuG im 
ersten und letzten Rechtszug, vorbehaltlich einer möglichen Ver-

_ weisung durch das EuG an den EuGH; 
j Erledigung aller Vorlagesachen durch das EuG im ersten Rechts-

zug, verbunden mit der Möglichkeit einer rechtsmitte1ähnlichen ex-
post-Kontrolle durch den EuGH. 
Allen drei Modellen ist gemeinsam, daß sie durch eine Kompetenz-

verlagerung für Vorabentscheidungen auf das Untergericht eine Ent-
la~tung des EuGH und eine bessere Auslastung des EuG versprechen. 
DIes könnte der Effizienz und Qualität des Rechtsschutzes zugute 
kommen. 

Bei näherer Betrachtung erweisen sich allerdings die beiden erstge-
nannten Modelle als nicht realisierbar: 
- Ein Evokationsrecht sollte ausscheiden weil es den Gerichtshof 

z:vingen würde, sich begleitend mit allen' beim Untergericht anhän-
gIgen Vorlagesachen eingehend zu befassen. 211 Hierzu müßten neue 

211 S h o aue H.Jung, a.a.O. (Fn. 176), S. 262. 



Analyse und Vorschläge D85 

Formationen beim Obergericht geschaffen und zeitaufwendige 
Verfahren in Gang gesetzt werden; 

- ein generelles Verweisungsrecht des EuG würde mit der Grund-
konzeption einer zweigliedrigen Gerichtsbarkeit brechen, die im-
pliziert, daß das Obergericht das letzte Wort bei der Bestimmung 
des instanziell zuständigen Gerichts hat.212 

Läßt man an dieser Stelle die Alternative außer Ansatz, die Allein-
zuständigkeit für Vorabentscheidungen weiterhin beim EuGH zu be-
lassen, fakultative Vorlagen mitgliedstaatlicher Gerichte aber einem 
Annahmeverfahren zu unterwerfen,213 so dürfte nur das dritte Lö-
sungsmodell (Schaffung eines zweistufigen Instanzenzugs für Vorla-
ge~a~h~n) einesystemgerechte und praxistaugliche Konzeption ver-
mitteln. Es böte den Vorteil, daß das in einem zweigliedrigen Ge-
richtsaufbau angelegte Synergiepotential optimal genutzt werden 
könnte, wobei dem EuG eine Vordenkerrollezu~edacht würde, der 
Kernbereich höchstrichterlicher Rechtsprechungsfunktionen aber 
beim EuGH verbliebe. 

Da ein Instanzenzug jedoch grundsätzlich das Verfahren verlän-
gert, was bei Vorlagesachen wegen ihrer Natur als Zwischenverfahren 
eine entsprechende Verlängerung des Ausgangsverfahrens bedeuten 
würde, hängt die Praktibilität des Systems maßgeblich von der Aus-
gestaltung des zweiten Rechtszugs ab. Insoweit wären etwaige Be-
denken dadurch auszuräumen, daß die Entscheidungen des EuG nur 
ausnahmsweise einer Überpüfung durch den EuGH zugänglich ge-
macht würden und daß das Verfahren vor dem EuGH gestrafft wür-
de.214 

b) Gutachtliche Stellungnahmen 

Gutachten über die Vereinbarkeit eines in Vorbereitung befindli-
chen völkerrechtlichen Abkommens der Gemeinschaft mit Drittstaa-
ten oder internationalen Organisationen sind von eminent gemein-
schaftsverfassungsrechtlicher Tragweite und von grundlegender Be-
deutung für die Stellung der Gemeinschaft im Völkerrechtsverkehr. 

Bisher hat der EuGH sechs Gutachten gemäß Art. 228 Abs. 1 
Uabs.2 EWGV (jetzt: Art. 228 Abs.6 EGV)215 und einen Beschluß 

212 Dies würde allerdings nur eingeschränkt gelten, sofern unter bestimmten mate-
riell- oder prozeßrechtlichen Voraussetzungen (z. B. bei grundsätzlicher Bedeutung der 
Sache oder auf Antrag eines Mitgliedstaats oder Gemeinschaftsorgans) eine Verwei-
sungspflicht festgeschrieben würde. 

213 Siehe unten S. D 93 f. 
214 Dazu unten S. D 95 f. 
215 Gutachten vom 11. November 1975 ("Entwurf einer Vereinbarung über eine 

Norm für die lokalen Kosten"), Rs. 1/75, Slg. 1975, S. 1355; Gutachten vom 26. April 
1977 ("Entwurf zu einem Übereinkommen über die Errichtung eines europäischen 
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gemäß Art. 103 Abs. 3 EAGV216 erlassen. Sie enthielten ausnahmslos 
umfangreiche und komplexe Tatsachenwürdigungen; ihre grundsätz-
liche Bedeutung liegt in der schöpferischen Fortentwicklung des 
Rechts der EG-Außenbeziehungen. Ein weiterer Antrag nach 
Art. 228 Abs. 6 EGV ist zur Zeit anhängig. 217 

Eine Zuständigkeit des EuG zur "Begutachtung im ersten Rechts-
zug" erschiene wenig sachdienlich. Die primäre Funktion der gut-
achtlichen Präventivkontrolle ist die Vermeidung von Inkompatibili-
täten zwischen völkervertraglichen Bindungen und den Erfordernis-
sen der Gemeinschaftsrechtsordnung, die zum Kernbereich des ver-
fassungsrechtlichen Auftrags des EuGH gehört. Zudem würde in An-
betracht der relativ geringen Zahl von Anträgen auf Gutachten und 
der daher zu erwartenden hohen Rate einer Rechtsmitteleinlegung 
eine Einbeziehung des EuG bei dieser Verfahrensart keinen nennens-
werten Entlastungseffekt für das Obergericht versprechen. Die Er-
stattung von Gutachten zu den Außenbeziehungen der Gemeinschaft 
sollte daher weiterhin eine ausschließliche Prärogative des EuGH 
bleiben. 

c) Zusammenfassung 

Zusammenfassend wird empfohlen, dem EuG längerfristig auch die 
Zuständigkeit für Vorabentscheidungen im ersten Rechtszug zu über-
tragen (vorbehaltlich der nachstehenden Ausführungen zur Ausge-
staltung eines ~echtsmittelähnlichen Überprüfungsverfahrens vor 
dem EuGH). Hlerzu wäre zunächst durch Anderung der Art. 168a 
EGV, Art. 32d EGKSV, Art. 140a EAGV der primärrechtliche Er-
mächtigungsrahmen zu erweitern. Die Implementierung könnte so-
dann durch eine Ergänzung des Ratsbeschlusses vom 24. Oktober 

Stillegungsfonds für die Binnenschiffahrt" ), Rs. 1/76, Slg. 1977, S. 741; Gutachten vom 
4. Oktober 1979 <"Internationales Naturkautschuk-Übereinkommen"), Rs. 1/78, Slg. 
1979, S. 2871; Gutachten vom 14. Dezember 1991 ("Entwurf eines Abkommens zwi-
s:h~n der Gemei~schaft einerseits und den Ländern der Europäischen Freihandelsasso-
zIatIOn andererseItS über die Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraums"), Rs. C-lI 
91,.Slg. 1991, S. 1-6079; Gutachten vom 10. April 1992 <"Entwurf eines Abkommens 
zWIsc.he~ der Gemeinschaft einerseits und den Ländern der Europäischen Freihandels-
assozIatIOn andererseits über die Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraums"), Rs. 
C-l/92, Slg. ? 992, S. 1-2821; Gutachten vom 19. März 1993 <"Übereinkommen Nr. 170 
der InternatIOnalen Arbeitsorganisation über Sicherheit bei der Verwendung chemI-
scher Stoffe bei der Arbeit") Rs. C-2/91 noch nicht veröffentl)'cht 

216 " • 
. Bes.chluß vom. 14. November 1978 ("Entwurf der Internationalen Atomener-

gleorgamsatIOn zu emem Ubereinkommen über den Objektschutz von Kernmaterial, 
ke~~technischen Anla~en u.nd Nu~!eartransporten"), Rs. 1/78, Slg. 1978, S. 2151. 

Der Antrag betnfft dIe BeteIlIgung der Gemeinschaft an einer Entscheidung des 
Rates der OECD über Inländerbehandlung für Unternehmen unter ausländischer 
Kontrolle (Gutachten C-2/92). 
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1988 zur Errichtung eines Gerichts erster Instanz der Europäischen 
Gemeinschaften erfolgen. 

Hingegen wird eine Änderung der bestehenden Rechtslage in bezug 
auf Gutachten nicht empfohlen. 

11. Beschränkung des Zugangs zu den Gemeinschaftsgerichten 

1. Einschränkung des Instanzenzugs in streitigen Verfahren 

Wie bereits ausgeführt,218 sind nach geltendem Verfahrensrecht alle 
Entscheidungen des EuG - mit Ausnahme bloßer Kosten- und Ko-
stenfestsetzungsbeschlüsse - rechtsmittelfähig. Dies entspricht der in 
Art. 168a EGV, Art. 32d EGKSV, Art. 140a EAGV getroffenen Re-
gelung, die die Ermächtigung zur Übertragung von Zuständigkeiten 
auf das EuG an die Voraussetzung knüpft, daß "gegen dessen Ent-
scheidungen ein ... Rechtsmittel beim Gerichtshof ... eingelegt wer-
den kann." Ein Rechtsmittelzulassungsverfahren ist nicht vorgesehen. 
Allerdings können offensichtlich unzulässige oder offensichtlich un-
begründete Rechtsmittel in einem vereinfachten Beschlußverfahren a 
limine zurückgewiesen werden (Art. 119 VerfO EuGH). Eine Son-
derregelung, die von der Einlegung erkennbar erfolgloser Rechtsmit-
tel abhalten soll, besteht für Personalstreitsachen: Der klagende Ge-
meinschaftsbedienstete verliert das Privileg, auch im Falle seines Un-
terliegens nicht die Kosten des beklagten Dienstherren tragen zu 
müssen, wenn er das Rechtsmittel eingelegt hat (Art. 70, 122 i. V.m. 
Art. 69 §§ 2, 3 VerfO EuGH). 

Entgegen anfänglichen Befürchtungen hält sich die Zahl der einge-
legten Rechtsmittel bisher in Grenzen. So wurden 1990 16 Rechtsmit-
tel, 1991 14 Rechtsmittel und 1992 25 Rechtsmittel eingelegt. Dies 
entspricht einer Rechtsmittelquote (Verhältnis der Zahl der eingeleg-
ten Rechtsmittel zur Zahl der rechtsmittelfähigen Entscheidungen des 
EuG) von rund 25%.219 

Allerdings leidet auch die zügige Abwicklung der Rechtsmittelver-
fahren unter dem Rechtssachenüberhang beim EuGH: Die durch-
schnittliche Verfahrensdauer der 1991 erledigten Rechtsmittel betrug 
15,4 Monate, die der 1992 erledigten Rechtsmittel bereits 17,5 Mona-
te. 

Auf längere Sicht dürfte daher eine Einschränkung der Rechtsmittel 
gegen Entscheidungen des EuG unumgänglich werden. Dies gilt ins-
besondere, wenn - wie oben vorgeschlagen - weitere Zuständigkeiten 

218 Siehe oben S. D 62H. 
219 H.Jung, a.a.O. (Fn. 176); S. 254. 
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auf das EuG verlagert werden sollten. Dabei wird man sich von der 
der geltenden Regelung zugrundeliegenden Vorstellung trennen müs-
sen, daß gegen alle Entscheidungen des EuG in der Hauptsache ein 
zweiter Rechtszug zum EuGH eröffnet sein muß. 

Das Gerichtsorganisationsrecht einer Reihe von Staaten kennt in 
der einen oder anderen Form Schranken für den Zugang zu den hier-
archisch obersten Gerichte. Im Rechtsmittelverfahren ist der Zugang 
teils auf bestimmte Typen von Entscheidungen bzw. Entscheidungen 
bestimmter Spruchkörper,22o teils auf Rechtssachen von einer gewis-
sen Tragweite beschränkt, wobei die Tragweite mit Hilfe quantitati-
ver Kriterien (z. B. Revisionssumme221 ), aber auch durch auslegungs-
bedürftige Generalklauseln (z. B. "grundsätzliche Bedeutung",222 
"Fortbildung des Rechts"m bzw. "Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung"224) oder eine Kombination verschiedener Methoden 
umschrieben werden kann. 

Die Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen obliegt teils dem iu-
dex a quo, vorbehaltlich einer etwaigen Überprüfung durch das 
Rechtsmittelgericht selbst (z. B. Zulassungsrevision225), teils dem 
iudex ad quem (z. B. Annahmerevision226). Hierbei ist der erstgenann-
te Typ einer zweistufigen Prüfung des Begehrens des Rechtsmittel-
führers nicht einmal notwendigermaßen an das Vorhandensein eines 

220 §§ 545 ZPO; 333 StPO; 8 Abs. 3, 72 Abs. 1 ArbGG; 132 VwGO; 115 FGO; \60 
SGG. In einigen Fällen ist jedoch auch die Sprungrevision möglich: §§ 566a ZP(); 335 
StPO; 76 ArbGG; 134 VwGO. Ähnliche Regelungen existieren in der Schweiz, Oster· 
reich und den USA. 

221 Vgl. § 546 Abs. 1 ZPO (Revisionssumme: 60000 DM); beim portugiesischen Su-
premo Tribunal deJusti<;a: 2 Mio Escudos. Gemäß § 554b ZPO kann das Revisionsge-
richt trotz der Überschreitung der Revisionssumme von der Annahme der Rechtssache 
absehen, wenn diese keine grundsätzliche Bedeutung und die Revision keine Aussicht 
auf Erfolg hat (vgl. BVerfGE Bd. 54, S. 277). 

222 Vgl. §§ 554b, 546 ZPO; 132 Abs. 2 VwGO; 115 Abs. 2 FGO; 160 Abs. 2 SGG; 
72 Abs. 1 ArbGG. Ähnlich auch in Italien, beim französischen Conseil d'Etat (Art. 11 
des Gesetzes vom 31. Dezember 1987) sowie in Spanien. Im deutschen Zivilprozeß-
recht besteht jedoch noch die Besonderheit, daß bei der Verwerfung der Berufung als 
unzulässig die Revision stets gegeben ist, § 547 ZPO. 

22J Vgl. § 80 OWiG. Diese Vorschrift greift insbesondere bei der Schließung von 
Lücken oder der Prüfung der Verfassungsgemäßheit einer Norm (E. Göller, Kommen-
tar zum OWiG, 9. Auf!. 1990, zu § 80 OWiG, Rdnr. 3). 

224 Vgl. § 80 OWiG, wenn schwer erträgliche Rechtsprechungsunterschiede entste-
hen oder fortbestehen würden (vgl. E. Göller, a. a. 0., Fn. 223, Rdnr. 4), was bei einer 
Fehlentscheidung noch nicht gegeben ist. 

22S Vgl. §§ 546 Abs. 1 ZPO; 132 Abs. 2,3 VwGO; 115 Abs. 2,3 FGO; 160 Abs. 2, 
160~ SGG; 72 Abs.2, 72a ArbGG; ähnlich das Institut des "leave to appeal" im 
bntlschen und amerikanischen Recht und die entsprechende Regelung vor dem spani-
schen Tribunal Supremo. 

226 Vgl. §§ 554b ZPO; 80 Abs. 3 OWiG, siehe dazu BVerwGE Bd. 54, S. 277. Vgl. 
auch §§ 24, 93a BVerfGG für die Verfassungsbeschwerde. 
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Instanzenzuges von Gerichten gebunden. So ist etwa die Befassung 
des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte von der Vorprü-
fung durch die (unabhängige) Kommission abhängig.227 Ein besonde-
res Verfahren sehen auch § § 93 a, b, c BVerfGG bezüglich der Verfas-
sungsbeschwerde vor. Diese bedarf zunächst der einstimmigen An-
nahme zur Entscheidung durch die Kammer (§ 93a BVerfGG), über 
deren Beschluß ggf. nochmals der Senat abstimmt (§ 93b BVerfGG). 
Aufgrund dieser Regelung durch einfaches Bundesgesetz werden ca. 
98% der Verfassungsbeschwerden bereits vor der Entscheidung in 
der Sache abgewiesen.228 

Eine charakteristische Eigenheit kennzeichnet das US-amerikani-
sche und britische Prozeßrecht: Über den mit der Anwendung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe zwangsläufig verbundenen Beurteilungs-
spielraum hinaus genießen der Supreme Court und - in abgeschwäch-
tem Maße - das House of Lords in gewissen Fällen einen weiten, 
durch keinerlei Rechtsvorschrift inhaltlich gebundenen rechtspoliti-
schen Ermessensspielraum, Anträge auf Überprüfung von Urteilen 
nachgeordneter Gerichte durch bloße Abstimmuni29 zur Entschei-
dung anzunehmen (insbesondere im Verfahren der "petition for a 
writ of certiorari" bzw. des "leave to appeal"). Voraussetzung für die 
Annahme in diesen Verfahren ist jeweils, daß entweder wesentliche 
Staatsbelange betroffen sind oder ein "writ of certiorari" gewährt 
wurde, was seinerseits eine "große Bedeutung des Falles für die Na-
tion" voraussetzt.230 

Eine den Besonderheiten des komm unitären Rechtsschutzsystems 
angepaßte Ausgestaltung des Rechtsmittelverfahrens könnte sich am 
US-amerikanischen Verfahren der "petition for certiorari" orientie-
ren. Dabei ist von der Überlegung auszugehen, daß die letzte Verant-
wortung für die wesentlichen Entwicklungen der Gemeinschafts-
rechtsordnung beim EuGH bleiben soll, der andererseits von arbeits-

227 Art. 47-49 EuMRK. 
228 Ähnliche Verfahren existieren auch vor dem österreichischen, spanischen und 

italienischen Verfassungs gericht und dem französsichen Conseil d'Etat. Eine eigene 
Art der "Begrenzung" des Zugangs ist wohl auch in der Regelung des § 34 Abs. 2, 4 
BVerfGG zu sehen, die bei mißbräuchlicher Einlegung einer Verfassungsbeschwerde 
für das ansonsten kostenfreie Verfahren vor dem BVerfG (vgl. § 34 Abs. 2 BVerfGG) 
die Erhebung einer Nichtannahme- bzw. Mißbrauchsgebühr von bis zu 5000 DM 
gestattet. 

229 Beim Supreme Court z. B. durch vier von neun Richtern ("rule oE four"). 
230 R. David/G. Grasmann, Einführung in die großen Rechtssysteme der Gegen-

wart, 2. Aufl. 1988, 5.522 f.; P. Hay, Einführung in das amerikanische Recht, 2. Aufl. 
1987, S.40; Black's Law Dictionary, "Certiorari", m.z.N.: "where judgement is a 
miscarriage of justice or will result in substantial injury to legal rights", "when the 
inferior tribunal acted within abused or exceeded jurisdiction". Gemäß Art. 1254 des 
Titels 28 des Uni ted States Code, Regel 10 der Supreme Court Rules von 1990 scheiden 
auf diese Weise mehr als 95% der Anträge zur Entscheidung aus. 
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aufwendigen Verfahren untergeordneter Bedeutung möglichst freizu-
halten ist. Um zu gewährleisten, daß Rechtssachen mit weitreichen-
den politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen nicht dem 
EuGH vorenthalten werden können, ist den Mitgliedstaaten und Ge-
meinschaftsorganen das Recht einzuräumen, bindend eine Rechtsmit-
telentscheidung des EuGH zu verlangen. Im übrigen sollte die Rege-
lung so flexibel wie möglich gehalten werden, um dem EuGH zu 
ermöglichen, je nach Arbeitsanfall und verfügbaren Kapazitäten die-
jenigen Rechtssachen aufzugreifen, deren Überprüfung ihm wün-
schenswert erscheint. Verbindliche Differenzierungen nach Sachbe-
reichen erscheinen auch hier nicht tunlich, da die Zuordnung im Ein-
zelfall oft beträchtliche Schwierigkeiten bereiten kann. 

Als maßgebliches Kriterium für die Jurisdiktion des EuGH im 
zweiten Rechtszug sollte die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssa-
che genommen werden (Grundsatzrevision), wobei die inhaltliche 
Ausfüllung dieses Kriteriums der Rechtsprechung überlassen werden 
kann. Zu denken wäre in erster Linie an Sachen, die neue juristische 
Fragestellungen aufwerfen, deren Klärung von wesentlicher Bedeu-
tung für die einheitliche Auslegung oder die geordnete Fortbildung 
des Gemeinschaftsrechts ist. In Betracht kommen aber auch Sachen, 
die im Hinblick auf ihre wirtschaftlichen, politischen oder sozialen 
Implikationen von besonderem Gewicht sind oder die Rechtsfragen 
aufwerfen, die in einer Vielzahl von Fällen relevant werden. Da eine 
grundsätzliche Bedeutung in der Regel auch anzunehmen sein wird, 
wenn die angefochtene Entscheidung von der Rechtsprechung des 
EuGH abweicht, erscheint es m. E. nicht erforderlich, eine eigene 
Regelung für diesen Fall (Divergenzrevision) zu treffen. 

Ist grundsätzliche Bedeutung nicht gegeben, sollte es in das Ermes-
sen des EuGH gestellt werden, sich der Sache anzunehmen. Er wäre 
insoweit frei, diejenigen Rechtssachen herauszugreifen, deren Prü-
fung ihm zweckmäßig erscheint, ohne daß aus seiner Weigerung, eine 
bestimmte Rechtssache zu überprüfen, der Schluß gezogen werden 
kö:':nte, er billige die Rechtsauffassung des Untergerichts. 

Uber das Rechtsmittel wäre allerdings dann zwingend zu entschei-
den, wenn es von einem Mitgliedstaat oder Gemeinschaftsorgan ein-
gele~t worden ist. Da die Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsorgane 
bereIts nach .geltendem Recht ein Rechtsmittel auch einlegen kön-
nen, wenn SIe am Rechtsstreit im ersten Rechtszug nicht beteiligt 

231 .. d . h waren, . wur. e es ausreic en, die Verpflichtung des EuGH zur 
EntscheIdung über das Rechtsmittel an den Tatbestand seiner Einle-
gung durch einen Mitgliedstaat oder ein Gemeinschaftsorgan zu 
knüpfen. 

231 Siehe oben S. D 62. 
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Dem Gedanken, den Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsorganen in 
Anlehnung an das französisch-rechtliche Institut des "pourvoi dans 
l'interet de la loi"232 zusätzlich die Befugnis einzuräumen, nach Ein-
tritt der Rechtskraft ein Rechtsmittel "im Interesse des Rechts" ein-
zulegen, sollte nicht nähergetreten werden. Ein solches Rechtsmittel 
ohne Beteiligung der Parteien des Ausgangsverfahrens und ohne Aus-
wirkungen auf dieses wäre eher geeignet, die Autorität des Gerichts-
hofes zu schmälern. Dessen Entscheidung hätte lediglich Präjudiz-
wirkung pro futuro und käme - weil das Gemeinschaftsrecht im Ein-
klang mit dem kontinentalen Prozeßrechtsverständnis keine Bin-
dungswirkung von Präjudizien ("stare decisis") kennt - damit einem 
bloßen Rechtsgutachten gleich. 

Für die Filterung der Rechtssachen wäre ggf. ein Vorschaltverfah-
ren einzuführen: Ausgehend von den nationalen Prozeßordnungen 
kommen dabei zwei Modelle in Betracht: 
- Rechtsmittel nicht-institutioneller Verfahrens beteiligter , bedürfen 

der Zulassung durch das EuG (Zulassungsrevision). Die Nichtzu-
lassung kann mit der Beschwerde beim EuGH angefochten wer-
den, wobei zur Begründung die grundsätzliche Bedeutung der 
Rechtssache darzulegen wäre. 233 

- Rechtsmittel nicht-institutioneller Verfahrensbeteiligter bedürfen 
der Annahme durch den EuGH, der insoweit im ersten und letzten 
Rechtszug entscheidet (Annahmerevision; "leave to appeal"). 
Da in beiden Hypothesen die Zulassung bzw. Annahme des 

Rechtsmittels letztlich nur vom EuGH abgelehnt werden könnte, 
wäre die Entscheidung für die eine oder andere der Alternativen we-
niger unter dem Gesichtspunkt des Rechtsschutzes als unter dem der 
Arbeitslastverteilung der Gemeinschaftsgerichte zu treffen. Zwar ver-
spricht die Vorprüfung der Zulassungsvoraussetzungen durch das 
EuG prima facie einen Entlastungseffekt für den EuGH. Da das 
Obergericht aber an die Zulassung durch das Untergericht gebunden 
wäre, könnte letzteres diese Wirkung dadurch zunichtemachen, daß 
es bei der Zulassung allzu großzügig verfährt ("Gefälligkeitszulas-
sung"). 

232 An diesem Vorbild orientiert sich auch Art. 4 des Protokolls vom 3.Juni 1971 
betreffend die Auslegung des Übereinkommens vom 27. September 1968 über die ge-
richtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen (EuGVÜ) durch den Gerichtshof, a.a.O. (Fn. 183); ebenso Art. 3 
des Ersten Protokolls vom 19. Dezember 1988 betreffend die Auslegung des Römi-
schen Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht, ABI. EG 1989, L 48, S. 1 (noch nicht in Kraft). 

233 Diese Alternative schlägt der Rothley-Bericht des Institutionellen Ausschusses 
des EP vor, a.a.O. (Fn. 181), Rdnr. 31; siehe auch U. Everling, Stand und Zukunfts-
perspektiven der Europäischen Gerichtsbarkeit, in: Festschrift für A. Deringer, 1993, 
s. 40,58. 
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Andererseits erschiene es systemfremd, im Verfahren der Nichtzu-
lassungsbeschwerde dem EuGH einen aufgrund von Opportunitäts-
erwägungen auszufüllenden Ermessensspielraum zu konzedieren .. Im 
Ergebnis wird daher einer Annahmeregelung der Vorzug vor emer 
Zulassungsregelung gegeben. 

Die Durchführung eines Annahmeverfahrens würde indessen ent-
fallen, wenn das Rechtsmittel von einem Mitgliedstaat oder Gemein-
schaftsorgan eingelegt worden ist. In diesem Fall hätte der Gerichts-
hof lediglich die allgemeinen Sachurteilsvoraussetzungen zu prüfen 
(Wahrung der Form- und Fristerfordernisse, Zulässigkeit der Rechts-
mittelgründe etc.). 

Gesetzestechnisch könnte ein Rechtsmittelannahmeverfahren 
durch eine Änderung der Satzungen (und eine konsekutive Anpas-
sung der Verfahrensordnung) des EuGH eingeführt werden. Da Art. 
168a Abs. 1 EGV, Art. 32d Abs. 1 EGKSV, Art. 140a Abs. 1 EAGV 
ein Rechtsmittel gegen Entscheidungen des EuG nur "nach Maßgabe 
der Satzung" gewährleisten, würde es ausreichen, in Art. 49 Satzung 
EG, Art. 49 Satzung EGKS, Art. 50 Satzung EAG eine entsprechende 
Bestimmung aufzunehmen, die folgenden Wortlaut haben könnte: 

"Ein Rechtsmittel, das nicht von einem Mitgliedstaat oder 
Gemeinschaftsorgan eingelegt worden ist, bedarf der An-
nahme zur Entscheidung. Der Gerichtshof kann die Annah-
me ablehnen, wenn die Rechtssache keine grundsätzliche 
Bedeutung hat. Die Annahme kann auf einzelne Rechtsmit-
telanträge oder einzelne Rechtsfragen beschränkt werden." 

Die VerfO EuGH wäre entsprechend zu ergänzen. . 
Die Entscheidung über die Annahme des Rechtsmittels sollte lU 

einem beschleunigten Verfahren ohne mündliche Verhandlung ge-
troffen werden können; die bestehenden Regelungen der VerfO 
EuGH, die den Erlaß einer verfahrensabschließenden Entscheidung 
ohne vorherige mündliche Verhandlung zulassen,234 wären um eine 
entsprechende Bestimmung zu ergänzen. Einer Begründung des Be-
schlusses bedürfte es zumindest im Falle einer Annahme zur Ent-
scheidung nicht. Im Hinblick auf die anzustrebende Verfahrensstraf-
f~ng wäre außerdem zu erwägen, die Ablehnung der Annahme durch 
mcht begründungspflichtigen Beschluß oder mit nur summarischer 
Begründung zu ermöglichen. 235 Die Entscheidung über die Annahme 

234Vgl. insbesondere Art. 119 VerfO EuGH wonach der Gerichtshof das Rechts-
mittel jederzeit durch einen mit Gründen vers~henen Beschluß (d.h. ohne vorherige 
mundhche Verhandlung) zurückweisen kann wenn es offensichtlich unzulässig oder 
offensichtlich unbegründet ist. ' 

235 A~sätze hierfür finden sich im Rothley-Bericht, der vorschlägt, offensichtlich 
unbegrundete (un~ a fortiori wohl auch offensichtlich unzulässige) Rechtsmittel durch 
Beschluß des Genchtshofes zurückweisen zu lassen, "der selbst keiner weiteren Be-
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könnte von einer mit drei Richtern besetzten Kammer vorbereitet 
werdenY6 

2. Eindämmung der Vorabentscheidungen 

Die Flut der Vorabentscheidungsverfahren kann durch verschiede-
ne Mechanismen eingedämmt werden. Als spezifische Maßnahmen 
für diesen Verfahrenstyp kommen etwa die Beschränkung der Vorla-
gebefugnis auf letztinstanzliche bzw. hierarchisch oberste Gerichte, 
die Beseitigung bzw. Lockerung der Vorlageverpflichtung letztin-
stanzlicher Gerichte oder die Zurückweisung entscheidungsunerheb-
lieh er Vorlagefragen in Betracht. Auf diese Probleme wird an anderer 
Stelle eingegangen.237 

Aber auch im Zusammenhang mit möglichen Änderungen der in-
stitutionellen Struktur der Gemeinschaftsgerichtsbarkeit und der 
Funktionsaufteilung zwischen EuGH und EuG ist an Fortentwick-
lungen zu denken, so insbesondere an 
- eine Einschränkung der Vorabentscheidungen durch Vorschaltung 

eines Annahmeverfahrens ; 
- die Erledigung der Vorabentscheidungsverfahren durch das EuG, 

verbunden mit einer Einschränkung der Rechtsmittel gegen seine 
Entscheidungen. 

a) Annahme zur Vorabentscheidung 

Unabhängig von der Frage einer Zuständigkeitsverlagerung auf das 
EuG könnte an ein Verfahren der Annahme zur Vorabentscheidung 
gedacht werden, das ähnlich ausgestaltet wäre wie das bereits erörter-
te Verfahren der Rechtsmittelannahme: Das zuständige Gericht wäre 
verpflichtet, Vorlagesachen von grundsätzlicher Bedeutung anzuneh-
men; sonstige Vorlagesachen könnte es annehmen, wobei auf Antrag 

gründung bedarf" (a.a.O., Fn. 181, Rdnr. 31). VgL auch § 93d Abs.1 BVerfGG, 
wonach die Entscheidungen des Ausschusses oder des Senats über die Annahme der 
Verfassungsbeschwerde ohne mündliche Verhandlung ergehen können und nicht be-
gründet zu werden brauchen. 

236 Überlegenswert erscheint hierbei die Frage, ob die Vorprüfungskammer ein per-
manentes eigenes Gremium oder vielmehr die Kammer sein soll, der der jeweilige 
Berichterstatter angehört. VgL in diesem Zusammenhang die deutsche Regelung über 
die A-limine-Abweisung der Verfassungs beschwerde durch eine Dreierkammer des 
Bundesverfassungsgerichts (§ 93 b BVerfGG) sowie die französische Regelung über die 
Annahme der Kassationsbeschwerde ("pourvoi en cassation") durch einen Dreieraus-
schuß des Conseil d'Etat (Decret n° 88-905 vom 2. Sepember 1988). Siehe dazu: 
B. Martin-Laprade, Le "filtrage" des pourvois et les "avis" contentieux, in: AJDA 
1988, Doctrine S. 86. 

237 Siehe unten S. 0 121 ff. 



D94 Gutachten von Prof. Dr. Manfred A. Dauses 

eines Mitgliedstaates oder Gemeinschaftsorgans in jedem Fall eine 
Entscheidungspflicht bestünde. 

Eine solche Regelung verspräche zwar eine Entlastung der Gemein-
schaftsgerichtsbarkeit, jedoch wäre die Wahrung der Einheit der Ge-
meinschaftsrechtsordnung durch eine zentrale europäische Gerichts-
instanz nicht mehr in allen Fällen gewährleistet. Dies erschiene be-
denklich im Hinblick auf die gefestigte Rechtsprechung des EuGH, 
wonach das Ziel der Gewährleistung der einheitlichen Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten es erfordert, den na-
tionalen Gerichten die weiteste Möglichkeit zu geben, den Gerichts-
hof zu befassen, wenn sie der Ansicht sind, daß eine bei ihnen anhän-
gige Rechtssache entscheidungserhebliche Rechtsfragen der Ausle-
gung oder Gültigkeit des Gemeinschaftsrechts aufwirft.238 

Eine Nichtannahme käme zudem nur bei fakultativen Vorlagen in 
Betracht; bei obligatorischen Vorlagen wäre sie sachnotwendig ausge-
schlossen. Unberührt blieben demnach alle Vorlagen letztinstanzli-
cher Gerichte, weiterhin aber auch Vorabentscheidungsersuchen zur 
Prüfung der Gültigkeit von Sekundärrecht, da der EuGH insoweit 
für sich ein Verwerfungsmonopol in Anspruch nimmt.239 Anderer-
seits könnte bei fakultativen Vorlagen das Dilemma entstehen, daß 
die Nichtannahme der Vorlage eines Untergerichts ggf. die Verpflich-
tung des Gerichts des letzten Rechtszugs begründen würde, die glei-
che Rechtsfrage noch einmal vorzulegen, was dem Gedanken der 
Verfahrenskonzentration zuwiderliefe. 

Die geschilderte Rechtslage würde sich voraussichtlich psycholo-
gisch nachteilig auf die Vorlagefreudigkeit der Richter in den Mit-

•. 238 Urteil vom 27.Juni 1991, Mecanarte, Rs. C-348/89, Slg. 1991, S. 1-3277,3312, 
Ahnlich schon die Ausführungen im Urteil vom 16. Januar 1974, Rheinmühlen Düssel-
dorf Ir, Rs. 166/73, Slg. 1974, S.33, 38, wonach "die nationalen Gerichte ein unbe-
schränktes Recht zur Vorlage an den Gerichtshof haben, wenn sie der Auffassung sind, 
daß eine bei ihnen anhängige Rechtssache Fragen der Auslegung oder der Gültigkeit 
der gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen aufwirft, über die diese Gerichte im kon-
kreten Fall entscheiden müssen". Die Parallele zum US-amerikanischen Rechtsinstitut 
der "petition for certiorari" trägt deshalb nicht, weil im Falle der Nichtzulassung des 
Antrags durch den Supreme Court ("certiorari denied") das Urteil des Untergerichts 
bestehen bleibt, wohingegen wegen der Vorgreiflichkeit der Vorlagefrage nach Art. 177 
EGV ein Urteil des nationalen Gerichts gerade noch nicht besteht; vgL T. Koopmans, 
The Future of the Court of Justice of the European Communities, in: 11 Yearbook of 
European Law 1991, S. 15, 29ft 

239 Urtei,l vom 22. Oktober 1987, Foto-Frost, Rs. 314/85, Slg. 1987, S. 4199; vgl. 
auch UrteIl vom 21. Februar 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen, Rs. C-143/88, 
Slg. 1991, S. 1-415 (Vorlagepflicht im summarischen Verfahren). Everling weist zu 
Rec~t darauf hin, daß ein Annahmeverfahren tendenziell einer Vorlageverpflichtung 
z.uwlderläuft, so daß sich hier die Frage aufdrängt, ob die Vorlageverpflichtung nicht 
uberhaupt abgeschafft, zumindest aber gelockert werden müßte: U. Everling, Stand 
und Zuku~f:sperspektiven der Europäischen Gerichtsbarkeit, a. a. O. (Fn. 233), S. S3 f.; 
ders., JUStiZ Im Europa von,morgen, in: DRiZ 1993, 5.5, 12. 
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gliedstaaten auswirken. Nicht letztinstanzliche Gerichte könnten die 
Nichtannahme ihres Ersuchens als ehrenrührige Schelte empfinden; 
letztinstanzliche Gerichte könnten eine erneute Vorlage angesichts 
der damit verbundenen zusätzlichen Verlängerung der Verfahrens-
dauer für unzumutbar halten und folglich versucht sein, ihre Vorlage-
pflicht zu umgehen. 

b) Eingeschränkter Instanzenzug im Vorabentscheidungsverfahren 

Scheidet eine Annahmeregelung für Vorabentscheidungsersuchen 
aus den genannten Gründen aus, so könnte - wie schon angedeutet-
zur gebotenen Entlastung des EuGH auf das Modell eines zweistufi-
gen Instanzenzugs, verbunden mit einem Mechanismus zur Ein-
schränkung der Rechtsmittel, zurückgegriffen werden. 

Dem scheinbar gegen diese Lösung sprechenden Argument einer 
Verfahrensverlängerung ist entgegenzuhalten, daß die abschließende 
Erledigung der Vorabentscheidungen durch das EuG die Regel, die 
Eröffnung eines zweiten Rechtszuges zum EuGH die Ausnahme 
bleiben müßte, und daß im übrigen durch eine ausgeglichenere Ar-
beitslastverteilung zwischen den beiden Gemeinschaftsgerichten eine 
zügigere Verfahrensabwicklung ermöglicht und damit letztlich eine 
Verfahrensstraffung bewirkt würde. 

Zwar eignet sich das für Direktklagen vorgesehene Rechtsmittel-
verfahren nur beschränkt für die Rechtskontrolle des EuGH über 
Vorabentscheidungen des EuG. Anpassungen an die Besonderheiten 
des Vorabentscheidungsverfahrens als eines nichtstreitigen Zwischen-
verfahrens wären daher unerläßlich. Gleichwohl empföhle sich im 
Hinblick auf die Kohärenz der Prozeßrechtsregeln eine möglichst 
weitgehende strukturelle Kongruenz der beiden Konzepte. 

Wie bei den streitigen Verfahren sollte der zweite Rechtszug in der 
Regel nur für Rechtssachen von grundsätzlicher Bedeutung offen ste-
hen, vorbehaltlich des Rechts der Mitgliedstaaten und Gemein-
schaftsorgane, in jedem Fall verbindlich eine Entscheidung des Ober-
gerichts zu verlangen. Im übrigen sollte die Eröffnung des zweiten 
Rechtszuges in das Ermessen des EuGH gestellt werden, der seine 
Entscheidung nicht zuletzt vom Grad seiner jeweiligen Arbeitsbela-
stung abhängig machen könnte. 

Als zulässige Rechtsmitte1gründe könnten auch hier die Unzustän-
digkeit des Untergerichts (z. B. für die Beantwortung der Vorlagefra-
ge einer Verwaltungsbehörde, der die Gerichtsqualität fehlt), Verfah-
rensfehler (z.B. Verletzung des rechtlichen Gehörs) oder eine Verlet-
zung materiellen Gemeinschaftsrechts gerügt werden (vgl. Art. 51 
Satzung EG; Art. 51 Satzung EGKS; Art. 52 Satzung EAG). Aller-
dings wäre dabei zu beachten, daß das allen revisionsähnlichen Ver-
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fahren zumindest implizit zugrundeliegende Erfordernis, daß die ge-
rügte Rechtsverletzung für die Entscheidung des Rechtsstreits kausal 
gewesen sein muß,240 im Rahmen eines nichtstreitigen Zwischenver-
fahrens keinen Sinn ergibt. Gleichwohl erscheint eine Anlehnung an 
die Rechtsmittelregelung bei Direktklagen rechtssystematisch vertret-
bar, geht man von der Vermutung aus, daß das vorlegende Gericht die 
Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage geprüft und bejaht hat 
und daß damit eine für die Vorabentscheidung kausale Rechtsverlet-
zung mittelbar auch auf das streitentscheidende Urteil im Ausgangs-
verfahren durchschlägt. 

Im übrigen muß es der sich von Fall zu Fall vorantastenden Judika-
tur des EuGH überlassen bleiben zu entscheiden, ob nur völlig un-
vertretbare Rechtsauffassungen des Untergerichts oder auch vom 
Obergericht nicht geteilte Nuancen der Argumentation oder gar vom 
Untergericht aus Zweckmäßigkeitsgründen vorgenommene Umfor-
mulierungen der Vorlagefrage eine Korrektur der angefochtenen Ent-
scheidung rechtfertigen können. Von solchen Weichenstellungen 
wird maßgeblich die weitere Entwicklung des Gemeinschaftsrechts 
abhängen. 

Das Recht, die Überprüfung eines Vorabentscheidungsurteils des 
EuG zu beantragen, sollte zustehen: 
- den Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsorganen, und zwar auch 

dann, wenn sie sich nicht am Verfahren im ersten Rechtszug betei-
ligt haben. Diese an Art. 49 Abs. 3 Satzung EG, Art. 49 Abs.3 
Satzung EGKS, Art. 50 Abs. 3 EAG orientierte Regelung würde 
der besonderen Verantwortung gerecht, die die Mitgliedstaaten und 
Gemeinschaftsorgane für die Wahrung und Fortentwicklung des 
Gemeinschaftsrechts tragen. Sie wäre überdies durch die Überle-
gung gerechtfertigt, daß oft erst das angefochtene Urteil die volle 
Tragweite einer Rechtssache erkennen läßt. 
Eine auf Antrag eines Mitgliedstaats oder Gemeinschaftsorgans er-
lassene Rechtsmittelentscheidung wäre im Rahmen des Ausgangs-
verfahrens zu berücksichtigen. Ein Verfahren "im Interesse des 
Rechts" ("dans l'interet de la lai") würde schon unter rechtsstaatli-
chen Gesichtspunkten ausscheiden, da wegen fehlender Auswir-
kungen der Entscheidung des EuGH auf das Ausgangsverfahren 
das vorlegende Gericht ggf. gezwungen wäre, ein vom EuGH für 
rechtswidrig erklärtes Urteil des EuG seiner Entscheidungsfindung 
zugrundezulegen. 

240 Dies gilt auch für die sog. absoluten Revisionsgründe wie Unzuständigkeit 
oder. Verfahr~nsfehler, bei denen die Kausalität, d.h. die Möglichkeit, daß das 
U:-tell ohne die Rechtsverletzung anders ausgefallen wäre, unwiderleglich vermutet 
Wird. 
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- den Parteien des Ausgangsverfahrens, wobei in diesem Fall- ähn-
lich wie im Rahmen direkter Klagen - ein Annahmeverfahren vor 
dem EuGH durchzuführen wäre. Zwar haben die Beteiligten des 
Ausgangsverfahrens keinen prozessualen Anspruch auf eine Vorla-
ge gemäß Art. 177 EGV, Art. 41 EGKSV, Art. 150 EAGV.241 Die-
ser Umstand spricht jedoch nicht zwingend gegen die Verleihung 
eines Rechts, einen Rechtsmittelantrag beim EuGH zu stellen; 
denn die Parteien des Ausgangsverfahrens verfügen bereits de lege 
lata über gewisse Mitwirkungs- und Gestaltungsrechte bei Vor-
abentscheidungsverfahren (z. B. Abgabe von Erklärungen; Antrag 
auf mündliche Verhandlung).242 
Hingegen erschiene ein Antragsrecht des vorlegenden Gerichts sy-

stemfremd. Zwar wird das Zwischenverfahren vor der institutionellen 
Gemeinschaftsgerichtsbarkeit durch das Ersuchen des nationalen 
Richters eingeleitet, der auch die letzte Herrschaft über diesen Ver-
fahrensabschnitt insofern behält, als er seine Vorlage jederzeit zu-
rückziehen kann. 243 In dieser Initiativ- und Sperrfunktion erschöpft 
sich jedoch die Rolle des vorlegenden Gerichts, das darüber hinaus de 
lege lata keinen Einfluß auf den Verfahrensablauf vor dem EuGH hat. 

Die gesetzestechnische Implementierung der obigen Vorschläge 
könnte in der Weise erfolgen, daß zusammen mit einer Erweiterung 
des Ermächtigungsrahmens der Art. 168 a EGV, Art. 32 d EG KSV, 
Art. 140a EAGV, wodurch die Vorabentscheidungen im ersten 
Rechtszug auf das EuG übertragen würden und die Überprüfbarkeit 
der entsprechenden Urteile "nach Maßgabe der Satzung" festge-
schrieben würde, die Satzungen und die Verfahrensordnung des Ge-
richtshofes um Regelungen für ein rechtsmittelähnliches Verfahren 
ergänzt würden. 

Soweit ein Annahmeverfahren durchzuführen wäre (bei Anträgen 
nicht institutioneller Antragsteller), würde sich dieses (ebenso wie das 
entsprechende Verfahren im Rahmen von Direktklagen) für ein ver-
einfachtes Procedere ohne mündliche Verhandlung eignen. Das ei-
gentliche rechtsmittelähnliche Überprüfungsverfahren vor dem 
EuGH müßte funktionsentsprechend Elemente des Rechtsmittelver-
fahrens im Rahmen von Direktklagen (grundsätzliche Beschränkung 
des schriftlichen Verfahrensabschnitts auf eine Schriftsatzrunde und 
Verzicht auf die obligatorische mündliche Verhandlung) mit Elemen-
ten des Vorabentscheidungsverfahrens im ersten Rechtszug (Abgabe 
nicht-kontradiktorischer Erklärungen durch die Verfahrensbeteilig-

241 Siehe oben S. D 55. 
242 Siehe oben S. D 69. 
243 Dazu: M. A. Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 177 EWG-

Vertrag, 1985, S. 83ff. 
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ten des Ausgangsverfahrens, die Mitgliedstaaten und die Gemein-
schaftsorgane) in sich vereinen. 

BI. Spezialisierte Gemeinschaftsgerichte und Spruchkörper 

1. Errichtung von Fachgerichten 

Um dem EuGH die Konzentration auf seine primäre Rolle als 
Gemeinschaftsverfassungsgericht zu erleichtern, ist im Europäischen 
Parlament und im Schrifttum die Schaffung eines Kranzes nachgeord-
neter Fachgerichte erörtert worden.244 In seinen "Überlegungen zur 
Entwicklung der Gemeinschaftsgerichtsbarkeit" hat das EuG selbst 
spezialisierte Gemeinschaftsgerichte für neue Rechtsstreitigkeiten 
technischer Art wie Marken- oder Patentsachen vorgeschlagen; die 
Entscheidungen dieser Gerichte sollten der Rechtskontrolle durch 
das EuG und den EuGH unterliegen.245 

Über "technische" Spezialgerichte hinaus, deren Jurisdiktion in 
Verbindung mit den Zuständigkeiten eines Amtes auf Verwaltungs-
ebene (wie eines Marken- oder Patentamtes) zu sehen wäre,246 könnte 
insbesondere an eine Gerichtsbarkeit für Arbeits- und Sozialrecht, 
Steuerrecht, Agrarrecht sowie das Gerichtsstands- und Vollstrek-
kungsübereinkommen (EuGVÜ), d. h. in sich geschlossene komplexe 
und hoch technische Regelungsmaterien, gedacht werden. Die ent-
sprechenden Spruchkörper könnten entweder gleichrangig neben 
dem EuG oder hierarchisch unterhalb desselben angesiedelt werden, 
wobei im Hinblick auf die Vermeidung eines langwierigen dreistufi-
gen Instanzenzuges die erste Option den Vorzug verdienen würde. 

Die notwendige Eingliederung des Rechtsschutzes in Spezialmate-
rien in das Gesamtsystem des kommunitären Rechtsschutzes, dessen 
Architrav der EuGH bleiben muß, kann durch zwei alternative Me-
chanismen erfolgen: 

244 Rothley-Bericht des Institutionellen Ausschusses des EP, Dok. PE 155.441/ 
endg., S. 15, Rdnr. 32; U. Everling, Justiz im Europa von morgen, a.a.O. (Fn. 239), 
S. 14; S. Ho[[mannIO. Schu/z, Auf dem Weg zu einer europäischen Arbeits- und 50-
zialgerichtsbarkeit?, in: ZfSH/SGB 1992, S. 561, 570; O. Schulz, Überlegungen zur 
europäischen Sozialpolitik in der Zukunft, in: Sozialer Fortschritt, 1991, S. 135, 139. 

245 Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, Überlegungen zur Ent-
wicklung der Gemeinschaftsgerichtsbarkeit vom 3. Dezember 1990, in: Europäisches 
Parlament, Tätigkeiten, Sonderausgabe, Bulletin vom 4. Februar 1991, 1/S/91, Zweiter 
Teil, 1. 3., S. 8ff. 

246 V g!. Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemein-
schaftsmarke, AB!. EG 1994, L 11, S. 1; Vereinbarung über Gemeinschaftspatente vom 
15. J:)ezen:ber 1989, AB!. EG 1989, L 401, S. 1 (die Vereinbarung ändert und ergän~t 
das Uberemkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, GPU, 
vom 15. Dezember 1975). 
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- ein Vorabentscheidungsverfahren mit fakultativer oder obligatori-
scher Vorlage der Spezialgerichte an den EuGH;247 

- ein Rechtsmittelverfahren,248 das ggf. mit einem Filterungsmecha-
nismus in Form eines Annahmeverfahrens verbunden wäre. 
Dem Vorteil der präjudiziellen Lösung, der in einer voraussichtlich 

kürzeren Gesamtverfahrensdauer läge, stünde der Nachteil gegen-
über, daß das Endurteil des Spezialgerichts keiner Überprüfung 
durch den EuGH unterzo~.en werden könnte. Dieser Ansatz, der 
durchaus für flankierende Ubereinkommen der Mitgliedstaaten ge-
eignet ist, erscheint unpassend für das kommunitäre Rechtsschutzsy-
stem im engeren Sinne, das auf dem Konstitutionsprinzip der ober-
sten Rechtsaufsicht des EuGH über die Entscheidungen hierarchisch 
nachgeordneter Gemeinschaftsgerichte aufbaut. 

Eine systemgerechtere Lösung wäre die Eröffnung eines Rechts-
mittelzuges gegen die instanzabschließenden Entscheidungen etwai-
ger Fachgerichte. 

Wird die Konstruktion eines Rechtsmittelverfahrens gewählt, stellt 
sich allerdings die grundsätzliche Frage, ob die Errichtung von Spe-
zialgerichten beim derzeitigen Integrationsstand überhaupt sinnvoll 
und erfolgversprechend ist oder ob nicht besser an der bestehenden 
Struktur eines zweigliedrigen Gerichtsaufbaus mit einem einzigen 
erstinstanzlichen Gericht (EuG) und einem Obergericht (EuGH) 
festgehalten werden sollte. An die Stelle einer Multiplizierung institu-
tionell unabhängiger Spezialgerichte mit jeweils eigenen organisatori-
schen, personalpolitischen und haushaltsrechtlichen Befugnissen trä-
ten in diesem Fall spezialisierte Kammern mit Zuständigkeiten für 
bestimmte klar umrissene Sachbereiche, die ggf. auch mit spezialisier-
ten Richtern besetzt werden könnten.249 

247 Dies ist der Fall des GPÜ: Danach ist das Gemeinsame Berufungsgericht ("CO-
PAC") verpflichtet, den EuGH im Wege der Vorab entscheidung zu befassen, soweit 
die Vereinbarkeit einer Auslegung der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente mit 
dem E(W)G-Vertrag in Frage steht (Art. 2 der Vereinbarung). Außerdem können Fra-
gen betreffend die Zuständigkeitsvorschriften des GPÜ (Art. 66-70) von nationalen 
Gerichten, die als Rechtsmittelinstanz entscheiden, dem EuGH zur Vorabentschei-
dung vorgelegt werden; die Vorlage ist für die hierarchisch obersten Gerichte obligato-
risch (Art. 3 der Vereinbarung). 

248 Ein solches Verfahren ist für den Bereich der Gemeinschaftsmarke vorgesehen: 
Danach sind die Entscheidungen der Beschwerdekammern des Amtes mit der Klage 
beim Gerichtshof (d.h. in Anwendung der allgemeinen Kompetenzverteilungsregeln 
zwischen EuGH und EuG zunächst vor letzterem mit der Möglichkeit eines Rechts-
mittelverfahrens vor dem EuGH) anfechtbar (Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94). 

249 Diese Lösung wird ersichtlich im Schrifttum favorisiert: U. Everling, Justiz im 
Europa von morgen, a.a.O. (Fn. 239), S. 14; ders., Stand und Zukunftsperspektiven 
der Europäischen Gerichtsbarkeit, a. a. o. (Fn. 239), S.57; S. Hoffmann/O. Schulz, 
Auf dem Weg zu einer europäischen Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, a.a.O. (Fn. 
244), S. 572. 
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Das letztere Konzept verbände den Vorteil einer beschleunigten 
und sachkompetenten Erledigung mit dem einer rationellen Nutzung 
der bestehenden administrativen Infrastruktur und der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel. Es würde auch eine größere Flexibilität 
bei der praktischen Handhabung der Zuständigkeitsverteilung und 
damit eine optimale Arbeitsauslastung der einzelnen Spruchkörper 
ermöglichen. Der leichtere Informations- und Erfahrungsaustausch 
zwischen Richtern, die zwar verschiedenen Spruchkörpern, aber dem 
gleichen Gericht angehören, käme zudem der Homogenität der 
Rechtsprechung zugute. 

Curiositatis causa sei in diesem Zusammenhang auf einen Professo-
renvorschlag hingewiesen, wonach zur Entlastung des EuGH nach-
geordnete dezentrale Regionalgerichte eingerichtet werden sollten. 
Die Autoren empfehlen die Zusammenfassung von jeweils drei Mit-
gliedstaaten zu insgesamt vier Regionen. Über Vorabentscheidungs-
ersuchen, Individualklagen nach Art. 173, 175 EGV sowie Klagen im 
Rahmen der außervertraglichen Haftung soll innerhalb dieser Regio-
nen grundsätzlich das jeweilige Regionalgericht entscheiden; gegen 
dessen Entscheidung könnten die Verfahrensparteien, die Kommis-
sion, der Rat, das Europäische Parlament sowie die Mitgliedstaaten 
sich an den EuGH wenden, der dann als "Hoher Europäischer Ge-
richtshof" fungieren würde.2so 

Das ersichtlich aus dem Gedanken der Bürgernähe der europäi-
schen Justiz entwickelte Konzept erweist sich bei näherer Analyse als 
theoretisierend und wirklichkeitsfremd. Es verkennt, daß - abgesehen 
von der Frage der Akzeptanz gemeinschaftsinstitutioneller Regional-
gerichte durch die staatlichen Gerichte - jede Dezentralisierung di-
vergierende Rechtsentwicklungen begünstigt und damit tendenziell 
der Einheit der Gemeinschaftsordnung zuwiderläuft.251 

250 J.-P. Jacque!J. Weiler, On the Road to European Union _ A New Judicial Archi-
tecture: An agenda for the Intergovernmental Conference, in: CMLR 1990,5.185, 
1~2ff. Nach Vorstellung der Autoren wären die Regionalgerichte aus jeweils sechs 
Rlc~tern zu.samn:engesetz~, je einem aus den drei Mitgliedstaaten der betreffenden 
RegIOn sowIe weIteren dreI aus anderen Mitgliedstaaten. Individualklagen könnten Im 
e:sten Rechtszug nur auf Antrag der Kommission vor den Hohen Europäischen Ge-
n~htshof ~ebracht werden. Soweit der EuGH im zweiten Rechtszug befaßt würde, 
stunde es Jn semem Ermessen, das Rechtsmittel anzunehmen. Ein Kriterium für dIe 
Anna~me sollte hierb~i ins.beson?ere die wesentliche Bedeutung der Frage für das 
Gememsch.~ftsrecht se~n. DIe RegIOnalgerichte wären an die Entscheidungen des Ho-
hen Eur~palsche? Genc~tsh~fes gebunden, grundsätzlich jedoch nicht an die der übn-
gen ReglOnalgenchte; dIvergIerende Entscheidungen könnten durch die MöglichkeIt 
der Befassung des Hohen Europäischen Gerichtshofes in zweiter Instanz vermieden 
werden. 

251 Vgl. Rothle;v-Bericht, a. a. O. (Fn.244), Rdnr.20; U. Everling, Stand und 
Z:ukunftsperspekuven der Europäischen Gerichtsbarkeit a. a. O. (Fn. 239), S.54f. 
SIehe oben S. D 67. ' 
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2. Ausbau des Kammersystems 

Wie bereits dargelegt, werden derzeit etwa 50-60% der Urteile des 
EuGH von den Kammern gefällt.252 Geht man davon aus, daß rund 
80% der Rechtssachen grundsätzlich "kammerfähig" sind, so wird 
deutlich, daß die bestehenden Möglichkeiten einer Verweisung noch 
nicht voll ausgeschöpft sind. Der im allgemeinen eher vorsichtige 
Umgang des Gerichtshofes mit juristisch delikaten oder politisch bri-
santen Fragestellungen erklärt die spürbare Zurückhaltung bei der 
eher zögerlichen Inansp ruchnahme der Verweisungsmöglichkeiten. 253 

Die bisherige primärrechtliche Schranke, die einer Verweisung aller 
Direktklagen entgegenstand, in denen ein Mitgliedstaat oder ein Ge-
meinschaftsorgan als Kläger auftrat (sog. institutionelle Streitsachen), 
ist mit der Neufassung der entsprechenden Vorschriften durch den 
EUV gefallen (Art. 165 Abs. 3 EGV; Art. 32 Abs. 3 EGKSV; Art. 137 
Abs.3 EAGV). Nunmehr sind alle Verfahren gleich welcher Art ver-
weisungsfähig, es sei denn, ein an dem betreffenden Verfahren betei-
ligter Mitgliedstaat oder ein an dem Verfahren beteiligtes Gemein-
schaftsorgan widerspricht. Das immer enger gestrickte Präjudizien-
netz des EuGH rechtfertigt es nicht mehr, bestimmte Verfahrensty-
pen generell dem Plenum vorzubehalten. Die wünschenswerte An-
passung der Verfahrensordnung des EuGH an den erweiterten pri-
märrechtlichen Ermächtigungsrahmen ist allerdings bisher noch nicht 
erfolgt.254 

Im Gegensatz zum EuGH entscheidet das EuG im Regelfall in 
Kammern in der Besetzung mit drei oder fünf Richtern, wobei die 
Bildung der Kammern und die Zuweisung der Rechtssachen an diese 
sich nach der Verfahrensordnung des EuG richten, die auch vorsehen 
kann, daß das Gericht in bestimmten Fällen in Vollsitzungen tagt.255 

Zumindest bis zu einer grundlegenden Neuverteilung der Zustän-
digkeiten zwischen EuGH und EuG sollte auch für den Gerichtshof 
die Ausschöpfung der Möglichkeiten des Kammersystems angestrebt 
werden.256 Angesichts der fast parlamentarischen Schwerfälligkeit der 
Beratung in einem mit 13 (und in Zukunft wohl noch mehr) Richtern 

252 Vgl. oben S. D 65. 
253 So wird in der Verweisungspraxis des EuGH im allgemeinen schon auf Antrag 

eines einzelnen Richters die Rechtssache einer "höheren" Formation als der vom Be-
richterstatter vorgeschlagenen übertragen, insbesondere um damit einem interessierten 
Kollegen die gewünschte Mitwirkung an der Rechtssache zu ermöglichen. 

254 Vgl. oben S. D 65. 
255 Art. 2 Abs.4 des Ratbeschlusses vom 24. Oktober 1988, ABI. EG 1988, L 319, 

S. 1, i. V.m. Art. 10-19 VerfO EuG; vgl. oben S. D 67. 
256 In diesem Sinne auch der Rothley-Bericht, a.a.O. (Fn. 244), Rdnr. 21. 
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besetzten Gremium erscheint es sinnvoll, die Entscheidungskompe-
tenz grundsätzlich vom Plenum auf die Kammern zu verlagern. Ähn-
lich wie die Großen Senate der obersten Gerichtshöfe des Bundes257 

wäre das Plenum als Spruchkörper nur noch für elementare Grund-
satzfragen sowie ggf. bei der beabsichtigten Abweichung von einer 
Entscheidung einer anderen Kammer oder des Plenums selbst einzu-
schalten. Im übrigen würden die Rechtssachen von den schneller und 
effizienter arbeitenden Kammern erledigt. Der drohende Rechtssa-
cheninfarkt des notorisch überlasteten Obergerichts könnte so zu-
mindest vorübergehend abgewendet werden. 

Längerfristig wird eine konsequente Nutzung der Kammerstruktur 
mit einer Spezialisierung der Spruchkörper zu verbinden sein. Für das 
Gericht erster Instanz hat Art. 12 VerfO EuG die Voraussetzungen 
geschaffen. Danach werden vorbehaltlich einer möglichen Verwei-
sung an das Plenum oder eine Kammer mit einer anderen Richterzahl 
in besonderen Fällen (Art. 14 VerfO EuG) Personalstreitsachen von 
den Dreier-Kammern, die übrigen Rechtssachen (d.h. insbesondere 
Kartellsachen) von den Fünfer-Kammern entschieden; ein Wider-
spruchsrecht der Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsorgane ist nicht 
vorgesehen. Im übrigen legt das Gericht Kriterien fest, nach denen 
sich die Verteilung der Rechtssachen auf die Kammern mit gleicher 
Richterzahl in der Regel richtet (Art. 12 § 2 VerfO EuG). 

Dagegen enthält die Verfahrensordnung des EuGH keinen Hinweis 
auf spezialisierte Spruchkörper; die Einrichtung von Fachkammern 
beim Gerichtshof wäre gleichwohl mit den einschlägigen Regeln258 

vereinbar. 
Das gegen ein Konzept von Fachkammern ins Feld geführte Argu-

ment, ein solches System verhindere die gleichmäßige Repräsentanz 
aller mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen bei der Fortbildung des 
Gemeinschaftsrechts,259 überzeugt angesichts des kohärenten Recht-
sprechungswerkes des EuGH, das bereits gefestigte autonome 
Struktur~n erkennen läßt, nicht. Der Schaffung von "Erbhöfen" ein-
zelner RIChter könnte dadurch vorgebeugt werden, daß die Kam-

257 Vgl. §§ 132, 136 GVG; § 12 VwGO, § 11 FGO; § 45 ArbGG; § 41 ff. 5GG; § 10 
EGGVG (für das Bayerische Oberste Landesgericht). 

258 Art. 165 Abs.2 EGV, Art. 32 Abs. 2 EGKSV, Art. 137 Abs. 2 EAGV sprechen 
~on d~r Entscheidung "bestimmter Gruppen von Rechtssachen" durch Kammern mit 
Je d~el oder fünf Richtern; vgl. auch die Art. 12 § 2 VerfO EuG entsprechende Vor-
schnft des Art. 9 § 3 VerfO EuGH, wonach der Gerichtshof Kriterien festlegt, nach 
denen sich die Verteilung der Rechtssachen auf die Kammern in der Regel richtet. 

259 So U. Eve~linl5.' der sich jedenfalls im derzeitigen Integrationsstand wegen d~r 
Gef~hr unterschledhcher Rechtsentwicklungen gegen eine Teilung des Gerichtshofes m 
zweI Senate.na~h dem Muster des BVerfG ausspricht, bei einer weiteren Erhöhung der 
Zahl der MItglIed.staaten eine solche Lösung aber für unvermeidlich hält: Stand und 
ZukunftsperspektIven der Europäischen Gerichtsbarkeit, a.a.O. (Fn. 233), 5.44. 
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merbesetzung in bestimmten regelmäßigen Zeiträumen (z. B. 3 Jahre) 
wechselt. 

Konsequenterweise wäre im Falle einer Spezialisierung von Spruch-
körpern die Regelung der Art. 165 Abs.3 EGV, Art.32 Abs.3 
EGKSV, Art. 137 Abs. 3 EAGV zu überdenken, wonach auf Antrag 
eines institutionellen Verfahrensbeteiligten der Gerichtshof in Voll-
sitzung tagen muß.260 Etwaige Befürchtungen der Mitgliedstaaten, 
den Besonderheiten ihrer nationalen Rechts- und Interessenlage 
könnte von der Kammer nicht ausreichend Rechnung getragen wer-
den, könnten dadurch ausgeräumt werden, daß ihnen das Recht kon-
zediert würde, bindend die Mitwirkung eines Richters ihrer Staatsan-
gehörigkeit ("nationaler Richter") zu verlangen. Dieser wäre ad hoc 
beizuziehen, sofern er dem Spruchkörper nicht regulär angehört;261 in 
diesem Fall würde ein anderer Richter der Formation ausscheiden 
("sabbatical judge"). 

Eine Spezialisierung der Spruchkörper würde überdies zur Ver-
wirklichung des - im deutschen Verfassungsrecht mit Grundrechts-
rang ausgestatteten - Prinzips des gesetzlichen Richters262 ("juge na-
turel") beitragen. Entgegen der Verpflichtung aus Art. 9 § 3 VerfO 
EuGH bzw. Art. 12 § 2 VerfO EuG haben beide Gemeinschaftsge-
richte bis heute keine Regelkriterien für die Verteilung der Rechtssa-
chen auf die einzelnen Kammern aufgestellt. Insbesondere besteht 
weder beim EuGH noch beim EuG ein Geschäftsverteilungsplan, der 
deutschen Rechtsstaatlichkeitsanforderungen entspräche.263 

Beim EuGH hat sich praeter textum264 die Übung herausgebildet, 
im Falle der Verweisung an eine Dreier- oder Fünferformation die 
Rechtssache derjenigen Kammern zu übertragen, der der jeweilige 
Berichterstatter angehört. Diese Praxis hat sich bewährt; sie lenkt 
verstärkt den Blick auf die ungeschriebenen Kriterien der Auswahl 

260 Das Quorum des Plenums liegt bei 7 (von 13) Richtern. Diese Regelung wird in 
der Praxis in Anspruch genommen, wenn Rechtssachen nach ihrer Natur zwar zwin-
gend im Plenum bleiben müssen, nach ihrer Bedeutung aber nicht die Mitwirkung aller 
Richter erfordern ("Kleines Plenum"). Damit ist es formell möglich, auch bei Vorliegen 
eines entsprechenden Antrags auf Plenarentscheidung die Rechtssache in einer Beset-
zung von weniger als 13 (mindestens 7) Richtern zu erledigen. 

261 Vgl. auch Art.31 des Statuts des Internationalen Gerichtshofes ("Richter ad 
hoc"). 

262 Z.B. BVerfGE Bd. 18,344; Bd. 82,286. 
263 Das damalige Petitum der deutschen Delegation anläßlich der Änderungen der 

VerfO EuGH vom 12. September 1979 (ABI. EG 1979, L 238, S. 1), den Grundsatz des 
gesetzlichen Richters darin festzuschreiben, stieß bei allen anderen Mitgliedstaaten auf 
Ablehnung. . . 

264 Art. 9 § 2 VerfO EuGH lautet: "Sogleich nach Eingang der Klageschnft weIst der 
Präsident des Gerichtshofes die Rechtssache zu etwaigen Beweiserhebungen einer 
Kammer zu und bestimmt aus ihrer Mitte den Berichterstatter." 
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des Berichterstatters durch den Präsidenten des Gerichtshofes, die 
sind: 
- Verteilung der Rechtssachen nach dem Rotationsprinzip in der 

Reihenfolge ihres Eingangs; 
- Bestellung - soweit tunlieh - eines einzigen Berichterstatters für 

miteinander verwandte ("konnexe") Rechtssachen; 
- In streitigen Verfahren Ausschluß des Richters (als Berichterstat-

ter), der die Staatsangehörigkeit eines am Verfahren beteiligten 
Mitgliedstaates besitzt. 
Das Prinzip des gesetzlichen Richters in einer dem deutschen Ver-

fassungs- und Prozeßrecht entsprechenden Ausprägung ist in den 
übrigen Mitgliedstaaten unbekannt. Angesichts des Unverständnis-
ses, das dem oft als "querelle allemande" abgetanen Grundsatz entge-
gengebracht wird, wäre es wirklichkeitsfremd, seine positivrechtliche 
Verankerung in der Gemeinschaftsrechtsordnung zu postulieren. 
Desungeachtet und unabhängig von der Einrichtung spezialisierter 
Spruchkörper verdient das Petitum größerer Transparenz bei der Ge-
schäftsverteilungspraxis der Gemeinschaftsgerichte in Form veröf-
fentlichter allgemeiner Zuweisungskriterien nachdrückliche Unter-
stützung. 

IV. Ausgestaltung einzelner Verfahrensarten 

Im folgenden wird der Frage nachgegangen, inwieweit bei einzel-
nen Verfahrensarten Möglichkeiten einer systemgerechten Weiteren~ 
wicklung bestehen. Untersucht werden dabei: 
- Vertragsverletzungsverfahren (1); 
- Nichtigkeits- und Untätigkeitsklagen (2); 
- Schadensersatzklagen (3); 
- Vorabentscheidungsverfahren (4); 
- Gutachtliche Stellungnahmen (5); 
- Verfassungsbeschwerde (6); 
- Zwischen- und Nebenverfahren (7); 

1. Vertragsverletzungsver/ahren 

a) Grundlagen 

Das Vertragsverletzungsverfahren (Art. 169, 170 EGV; Art. 141, 
142 EAGV; abweichend Art. 88 EGKSV) ist ein wichtiges Instru-
~ent ~ur. Sicherung der Einhaltung des Gemeinschaftsrechts durch 
d.le Mltghedstaaten. Es weist Aspekte einer Organklage, aber auch 
emes Rechtsaufsichtsverfahrens auf. 



Analyse und Vorschläge DI05 

Das Infraktionsverfahren ist als objektives Feststellungsverfahren 
ohne unmittelbare Individualschutzfunktion ausgestaltet. Dement-
sprechend können einzelne zwar bei der Kommission Beschwerde 
führen und so eine Klageerhebung anregen, haben jedoch kein ein-
klagbares Recht auf Einleitung und Durchführung eines Verfah-
rens26S

• Ein "Klageerzwingungsverfahren" wäre systemfremd266 • 

b) Feststellung von Vertragsverstößen durch die Kommission 

Mit den römischen Verträgen wurde die Regelung des EGKS-Ver-
trags nicht übernommen, wonach die Zuständigkeit für die Feststel-
lung von Vertrags verstößen bei der Hohen Behörde (Kommission) 
liegt, gegen deren Entscheidung der betroffene Mitgliedstaat "Klage 
im Verfahren mit unbeschränkter Ermessensnachprüfung" erheben 
kann (Art. 88 Abs. 1,2 EGKSV). Bei dem Beschluß, die Regelung im 
Montanbereich nicht zu übernehmen, dürfte einerseits die Überle-
gung, daß vor allem der EWG-Vertrag umfangreiche und deshalb oft 
mehrdeutige Verpflichtungen enthält, die vorweg authentisch geklärt 
werden sollen, andererseits der Wunsch eine Rolle gespielt haben, mit 
Rücksicht auf das Prestige der Mitgliedstaaten die bindende Feststel-
lung einer Vertragsverletzung dem EuGH als oberster juristischer 
Autorität der Gemeinschaft zu überlassen.267 

Eine Rückkehr zum Ansatz des EGKS-Vertrags erscheint weder 
funktionsgerecht noch verspricht sie eine effektive Entlastung der 
Gemeinschaftsgerichtsbarkeit. 268 

Das Infraktionsverfahren läßt über die Jahre hinweg einen grundle-
genden Funktionswandel erkennen. Betrieb die Kommission in den 
Anfängen die Politik, nur offensichtliche und schwerwiegende 

265 Urteil vom 1. März 1966, Lütticke, Rs. 48/65, Slg. 1966, S. 27; Urteil vom 14. Fe-
bruar 1989, Star Fruit, Rs. 247/87, Slg. 1989, S. 291; Beschluß vom 30. März 1990, 
Emrich, Rs .. C-371/89, Slg. 1990, S. 1-1555; vgl. U. Everfing, Justiz im Europa von 
morgen, a.a.O. (Fn. 233), S. 9; dort auch Hinweis auf B. Ortlepp, Das Vertragsverlet-
zungsverfahren als Instrument zur Sicherung der Legalität im Europäischen Gemein-
schaftsrecht, 1987, S. 78. 

266 Dies folgt im übrigen schon aus dem Umstand, daß die Kommission als "Hüterin 
der Verträge" und a fortiori die Mitgliedstaaten über einen weiten, faktisch nicht 
justitiabIen Ermessensspielraum hinsichtlich des üb und des Zeitpunkts einer Klageer-
hebung verfügen, wobei sie insbesondere die Dauer und Schwere des vermeintlichen 
Verstoßes, die Erfolgsaussichten der Klage und die Bedeutung, die der Klärung aufge-
worfener Rechtsfragen zukommt, berücksichtigen dürfen. 

267 H.-W. Daig, in: H. von der GroebenlH. von Boeckhlj. ThiesinglC.-D. Ehler-
mann (Hrsg.), Kommentar zum EWG-Vertrag, 3. Aufl. 1983, Kommentierung zu 
Art. 169, Rdnr. 2. 

268 Der Frage, ob umgekehrt die Vorschriften des Art.88 EGKSV an die der 
Art. 169, 170 EGV angepaßt werden sollen, wird nicht weiter nachgegangen. Ohnehin 
läuft der EGKS-Vertrag im Jahr 2002 aus (vgl. Art. 97 EGKSV). 
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Pflichtverletzungen "zur Anzeige" zu bringen, so setzt sie heute das 
Verfahren gelegentlich auch als Instrument zur Klärung von Rechts-
fragen ein, die zwischen ihr und dem betroffenen Mitgliedstaat strei-
tig sind, wobei sie bewußt das Risiko eines Unterliegens vor dem 
EuGH in Kauf nimmt. Dabei bedient sie sich der Vertragsverlet-
zungsklage vornehmlich als Hebel, um ihrer Rechtsauffassung, mit 
der sie im Rat unterlegen ist, auf prätorischem Wege Geltung zu 
verschaffen. Insoweit ist sie nicht nur prozeßrechtlich Partei, sondern 
verfolgt auch ein eigenes rechts politisches Interesse. Ihr eminent poli-
tischer Auftrag und ihr politischer Bestellungsmodus lassen es nicht 
wünschenswert erscheinen, ihr auch quasi-richterliche Funktionen zu 
übertragen. 

Ohnehin wäre eine anschließende Befassung der Gemeinschaftsge-
richtsbarkeit in solchen Fällen fast unausweichlich vorgezeichnet. 
Der weitgehende Automatismus des der Klageerhebung vorangehen-
den kommissionsinternen Verfahrensablaufs,269 der eine gezielte Vor-
prüfung und Selektion der "anklagewürdigen" Sachverhalte er-
schwert, ließe nur in den wenigsten Fällen eine endgültige Erledigung 
des Streits auf Verwaltungsebene erhoffen. 

Als abwegig muß in diesem Zusammenhang der Vorschlag beurteilt 
werden, zusätzlich (!) zu den bestehenden Mechanismen die Möglich-
keit einer Feststellung von Vertragsverletzungen durch nationale Ge-
richte vorzusehen. 270 Er verkennt, daß Sinn und Zweck des Feststel-
lungsverfahrens nicht zuletzt darin bestehen, die einheitliche Anwen-
dung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten zu sichern. 

c) Sanktionierung von Vertragsverstößen 

Die Erfahrungen mit der Befolgung von Feststellungsurteilen in 
Vert~agsverletzungsverfahren lassen seit einiger Zeit eine sinkende 
UrteIlsakzeptanz erkennen.271 Die vermehrt zögerliche Urteils durch-
führung dürfte teils auf protektionistische Strömungen, teils auch auf 
organisatorische und strukturelle Defizite (parlamentarische Krisen, 
dezentrale Rechtsetzungskompetenz, Ineffizienz der Verwaltung) zu-
rückzuführen sein. 

Da im Vertragsverletzungsverfahren weder nationales Recht aufge-
hoben noch auch der Erlaß oder die Beseitigung nationalen Rechts 

269 Dazu K.-D. Borchardt, Vertragsverletzungsverfahren, in: M. A. Dauses (Hrsg.), 
H~~dbuch des E,G-Wirtschaftsrechts, P. I, Rdnr. 15-19. . 

J.-.P)ac1~es/f· Weder, Sur la voie de l'Union europeenne _ Une nouvelle archl-
tecture Judlca~a~re, m: RTDE 1990, S. 441, 451; dies., On the Road to European Umon 
-A New Judlclal Architecture, in: CMLR 1990 5.185 199 271J G ." , , . 

. . ast~r, pie Uberwachung der Anwendung des Agrargemeinschaftsrechts 
durch d~e Mltghedstaaten, in: Vorträge, Reden und Berichte aus dem Europa-Institut, 
Umversltät des Saarlandes, 1990, Nr. 209, S. 55ff. 
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förmlich angeordnet werden kann, bleibt bei derartigen "Funktions-
störungen" - die nach ständiger Rechtsprechung keinesfalls die 
Nichtbeachtung gemeinschaftlicher Verpflichtungen rechtfertigen 
können272 

- nur die Durchführung eines zweiten Infraktionsverfah-
rens, durch das die Verletzung der Rechtsbefolgungspflicht aus 
Art. 171 EGV, Art. 143 EAGV festgestellt wird. Seit dem ersten ein-
schlägigen Urteil 1985273 ist die Zahl der Zweitverurteilungen sprung-
haft gestiegen.274 

Anders als Art. 88 EGKSV275 für den Montanbereich haben der 
EWG- und EAG-Vertrag bewußt zunächst auf besondere Sanktions-
möglichkeiten verzichtet und stattdessen auf die freiwillige Gefolg-
schaftstreue der Mitgliedstaaten gesetzt. Der nachlassende Rechtsbe-
folgungswille und die damit einhergehende "Machtlosigkeit" der Au-
torität des Gerichtshofes haben Forderungen nach Einführung eines 
Sanktionsmechanismus laut werden lassen. In seinen Vorschlägen zur 
Europäischen Union von 1975 hat der EuGH selbst ausgeführt:276 

"Die Rechtssicherheit führt schließlich zu der Notwendig-
keit, eine Lücke des Vertrages von Rom auszufüllen, der 
zum Nachteil der vertragstreuen Staaten eine wirksame 
Sanktion bei Vertragsverstößen nicht ausdrücklich vorsieht. 
Daher wäre es zweckmäßig, wenn das den Verstoß feststel-
lende Urteil die Maßnahmen bezeichnen könnte, die dem 
säumigen Staat aufzugeben wären ... " 

Mit der Neufassung der Art. 171 EGV, 143 EAGV durch den Ver-
trag über die Europäische Union von 1992 ist diesem Anliegen mit 
einer Verspätung entsprochen worden.277• Danach kann künftig mit 
dem Zweiturteil auf Antrag der Kommission die Zahlung eines "Pau-
schalbetrags oder Zwangsgelds" angeordnet werden. 278 Die gewählte 
Terminologie läßt offen, ob die Zahlung Strafcharakter hat (mit der 
Konsequenz des "ne bis in idem") oder aber als Beugemittel anzuse-

272 So besonders eindringlich das Urteil vom 14. Januar 1988, Kommission gg. Bel-
gien, verb. Rs. 227-230/85, Slg. 1988, S. 1, 11. 

m Urteil vom 15. Oktober 1985, Kommission gg. Italien ("Bezeichnung ,aceto' "), 
Rs. 281/83, Slg. 1985, S. 3397. 

274 K.-D. Borchardt, a. a. O. (Fn. 269), Rdnr. 40. 
275 Danach können Zahlungen ausgesetzt oder andere gemeinschaftliche oder natio-

nale Maßnahmen gegen den vertragsbrüchigen Mitgliedstaat verhängt werden, "um die 
Wirkungen der festgestellten Verletzung auszugleichen". Dazu H. Teske, Die Sanktion 
von Vertragsverstößen im Gemeinschaftsrecht, in: EuR 1992, S. 285, 269. 

276 Vorschläge des Gerichtshofes zur Europäischen Union, in: Bulletin der EG, 
Beilage 9/75, S. 17. 

277 Die Neufassung geht auf einen entsprechenden Vorschlag der Kommission (Dok. 
SEK/91, S. 127f.) und eine Anregung des EP zurück (Entschließung vom 22. Novem-
ber 1990, ABI. EG 1990, C-384, S. 327). 

278 Siehe auch oben S. D 47. 
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hen ist (mit der Möglichkeit der wiederholten Verhängung). Die Vor-
schrift enthält auch keinerlei Bemessungskriterien (Schwere der Ver-
fehlung, Abschreckungswirkung, Symbolcharakter?). 

Unabhängig davon, daß gegen Mitgliedstaaten auch Zahlungs an-
ordnungen nicht vollstreckbar sind (Art. 187 i. V. m. Art. 192 Abs. 1 
EGV),279 sind grundsätzliche Zweifel an der Nützlichkeit pekuniärer 
Sanktionen angebracht.280 Sie erinnern an Praktiken des Völkerrechts, 
die in einer "institutionalisierten Rechtsgemeinschaft" mit gemeinsa-
men Wertvorstellungen keinen Platz mehr haben sollten.281 Im übri-
gen sei darauf hingewiesen, daß von den Sanktionsmäglichkeiten des 
Art. 88 EGKSV bis heute nicht Gebrauch gemacht worden ist. 

Die zukünftigen Erfahrungen mit der neuen Ermächtigungsklausel 
werden zeigen, ob der eingeschlagene Weg weiter verfolgt werden 
sollte oder ob nicht vielmehr das von der Rechtsprechung selbst ge-
schaffene Arsenal materiellrechtlicher Disziplinierungsmaßnahmen, 
an vorderster Stelle die Grundsätze der unmittelbaren Wirkung des 
Gemeinschaftsrechts282 und der Staatshaftung bei Mißachtung dieses 
Rechts,283 den systemgerechteren und effizienteren Ansatz darstellen, 
um Vertragsverstößen entgegenzuwirken.284 Diese Überlegungen 
können im Rahmen des vorliegenden Gutachtens jedoch nur an-, 
nicht ausdiskutiert werden. 

2. Nichtigkeits- und Untätigkeitsklagen 

a) Grundlagen 

. Wesentlich für das Verständnis des Systems der Gemeinschaftsge-
nchtsbarkeit im funktionellen Sinn sowie der wechselseitigen Ab-
grenzung der Zuständigkeits bereiche der institutionellen Gemein-
schaftsgerichte (EuGH und EuG) und der mitgliedstaatlichen Ge-

.279 Eine entsprechende Beschränkung ist allerdings nicht in den einschlägigen Be-
stimmungen des EAGV (vgl. Art. 164) vorgesehen. 

280 So auch]. Schwarze, Grundzüge und neue re Entwicklung des Rechtsschutzes im 
Re2~~t der Europäische.n Gemeinsc~1aft, in: NJW 1992, S. 1065, 1072. _ 

Vgl. Rothley-Bencht des InstItutionellen Ausschusses des EP, Dok. PE Ih4411 
endg., Rdnr. 11. 

282 Siehe oben S. D 29. 
283 Siehe oben S. D 37 . 

.. 284.50 der Rothley-Bericht, der - eher zukunftsvisionär als realistisch _ Sympathien 
fur dIe Vorstellung äußert, den Gerichtshof zu ermächtigen, im Urteil neben der Fest-
stellung der Vertragsverletzung auch die Haftungspflicht des Mitgliedstaats dem Grun-
de nach auszusp~echen (a. a. 0., Fn. 244, Rdnr. 12, 13).Vgl. auch den interessanten, 
aber wegen der emschlägigen Rechtsprechung des EuGH redundanten Vorschlag von 
],-P.Ja~qu~ und]. Weiler, die direkte Wirkung von Richtlinien mit Ablauf der Umset-
~~~~~~ISt Im Richtlinientext selbst festzuschreiben (a. a. 0., Fn. 270, S.450 bzw. 
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richte ist die Feststellung, daß das Gemeinschaftsrecht keine direkte 
Individualklage - und a fortiori keine Popularklage - gegen kommu-
nitäre Normativakte oder auf den Erlaß solcher Normativakte kennt. 

Diese Grundkonzeption ist in sich konsistent und von systemim-
manenten Rechtsschutzlücken frei. Privatpersonen sind nicht schutz-
los gestellt, denn sie können eine Rechtmäßigkeitskontrolle sie bela-
stender Normativakte auf zweifache Weise herbeiführen: 
- im Wege der Schadensersatzklage, deren Hauptanwendungsbereich 

gerade die Haftung für normatives Unrecht ist; 
- im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens, mit dessen Hilfe im 

Rahmen eines Rechtsstreits vor einem nationalen Gericht u. a. ent-
scheidungserhebliche Akte des sekundären Gemeinschaftsrechts ei-
ner Gültigkeitsprüfung unterzogen werden können. 
Maßgebliches Kriterium für die Zulässigkeit des direkten Rechts-

weges zum EuGH/EuG bzw. dessen Ausschluß (mit der Konsequenz 
der Verweisung auf den innerstaatlichen Rechtsweg gegen den natio-
nalen Vollzugsakt285) ist das unmittelbare und individuelle Betroffen-
sein der klagenden Einzelnen. Diese Begriffe haben durch ein um-
fangreiches und differenziertes Fallrecht feste Konturen erhalten. 
Wenn die einschlägige Rechtsprechung auch im einzelnen ergän-
zungs- und nachbesserungsbedürftig sein mag, so rechtfertigt die Kri-
tik286 doch keinesfalls, die bestehende Konstruktion grundsätzlich in 
Frage zu stellen. 

b) Zusammenspiel von Nichtigkeits- und Untätigkeitsklage 

Nichtigkeits- und Untätigkeitsklage ergänzen sich zu einem ein-
heitlichen Ganzen mit dem Ziel einer umfassenden Rechtmäßigkeits-
kontrolle des Verhaltens der Gemeinschaftsorgane. Die Wirkungen 
des klagestattgebenden Urteils in den beiden Klagearten sind aller-
dings verschieden: Im Nichtigkeitsverfahren ergeht ein Gestaltungs-
urteil, 287 im Untätigkeitsverfahren ein bloßes Feststellungsurteil. 288 

Dem strengen Gewaltentrennungsgedanken folgend, wonach es der 
Judikative verwehrt sein soll, durch Anweisungen gestaltend in den 
Verwaltungsablauf einzugreifen, kennt das Gemeinschaftsrecht keine 
Leistungs- oder Verpflichtungsklage; deren Funktionen übernimmt 
teils die Nichtigkeits-, teils die Untätigkeits klage. Dementsprechend 
sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen und Funktionsbereiche der 
beiden komplementären Klagearten idealiter so gegeneinander abzu-

28S Z.B. Urteil vom 6. Oktober 1982, Alusuisse, Rs. 307/81, Slg. 1982, S. 3463, 3473. 
286 Z.B. Th. von Danwitz, Die Garantie effektiven Rechtsschutzes im Recht der 

Europäischen Gemeinschaft, in: NJW 1993, S. 1108, insbes. l111ff. 
287 Siehe oben S. D 49. 
288 Siehe oben S. D 50. 
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grenzen, daß einerseits eine Rechtsverweigerung ("deni de justice") 
ausgeschlossen ist, andererseits ein und dasselbe Klagebegehren nicht 
wahlweise in der einen oder anderen Verfahrensart verfolgt werden 
kann. 

Gemäß Art. 175 Abs. 2 EGV, Art. 148 Abs. 2 EAGV ist die Untä-
tigkeitsklage nur zulässig, wenn das ordnungsgemäß zum Tätigwer-
den aufgeforderte Gemeinschaftsorgan binnen einer Zweimonatsfrist 
"nicht Stellung genommen" hat. Andernfalls ist der Weg der Untätig-
keitsklage versperrt und das Begehren kann nur noch ggf. mit der 
Nichtigkeitsklage (Art. 173 EGV; Art. 146 EAGV) gegen die bela-
stende Stellungnahme weiter verfolgt werden. 289 

Da die Aufforderung zum Tätigwerden somit je nach der Reaktion 
des antragsgegnerischen Organs den Weg der Untätigkeits- oder der 
Nichtigkeitsklage eröffnen kann, gilt es zu verhindern, daß ein listiges 
Gemeinschaftsorgan Mittel findet, sich einer Rechtmäßigkeitskon-
trolle dadurch zu entziehen, daß es mit einer "Stellungnahme" zwar 
die Untätigkeitsklage vereitelt, gleichwohl aber die Prozeßvorausset-
zungen der Nichtigkeitsklage unterläuft. 

Die einschlägige Rechtsprechung des EuGH ist unsystematisch und 
inkohärent. Zwar steht fest, daß nur die Nichtbescheidung, nicht der 
Erlaß einer anderen als der vom Antragsteller begehrten Maßnahme 
den Tatbestand der unterbliebenen Stellungnahme erfüllt,290 und daß 
andererseits nur eine Antwort, die die Haltung des Organs zu der 
Aufforderung eindeutig und definitiv erkennen läßt,291 nicht ein blo-
ßer Zwischenbescheid,292 die Untätigkeitsklage ausschließt. Jedoch 
gewährleistet das bisherige Fallrecht nicht mit hinreichender Gewiß-
heit, daß eine den Weg der Untätigkeitsklage versperrende Weigerung 
des Organs, tätig zu werden, in jedem Fall mit der Nichtigkeitsklage 
anfechtbar sein muß.293 

289 Urteil vom 26. April 1988, Asteris und Griechenland gg. Kommission, verb. Rs. 
97, 193, 199 und 215/86, Slg. 1988, S. 2181,2208. Kritisch zu dem Problemkreis: 
R. Stotz, Untätigkeitsklage, in: M. A. Dauses (Hrsg.), Handbuch des EG-Wirtschafts-
rechts, P. I, Rdnr. 207,212, mit zahlreichen weiteren Nachweisen. 

290 Urteil vom 14. Dezember 1962, San Micheie, verb. Rs. 5-11 und 13-15/62, Slg. 
1962, S. 917,941; Urteil vom 13. Juli 1971, Komponistenverband, Rs. 8/71, Slg. 1971, 
S. 705, 710; Urteil vom 15. Dezember 1988, Irish Cement, verb. Rs. 166 und 220/86, 
Slg. 1988, S. 6473, 6503. 

29! Urteil vom 22. Mai 1985, Parlament gg. Rat ("Gemeinsame Verkehrspolitik"), 
Rs. 13/83, Slg. 1985, S. 1513, 1590. 

292 Urteil vom 17.Juli 1959, SAFE, Rs. 42/58, Slg. 1959, S. 399,419; Urteil vom 
22. März 1961, SNUPAT, verb. Rs. 42 und 49/59, Slg. 1961, S.109, 156; Urteil vom 
9. April 1987, A.side.r, verb. Rs. 167 und 212/85, Slg. 1987, S. 1701,1727. Dazu auch: 
H.: W. Dazg, Nlchtlgkelts- und Untätigkeits klagen im Recht der Europäischen Ge-
meinschaften, 1985, S. 251, mit weiteren Nachweisen m . . 

,urteil ,:om ? 8: Okt.ober 1979, GEMA, Rs. 125/78, Slg. 1979, S. 3173, 3190. Un-
verstandhch 1st die Im Widerspruch zu der bisherigen Rechtsprechung stehende Aussa-
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Im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit sollte daher 
durch eine Neufassung der entsprechenden Vertragsbestimmungen 
präzisiert werden, daß nur eine mit der Nichtigkeitsklage anfechtbare 
"Entscheidung" als "Stellungnahme" i. S. d. Art. 175 Abs.2 EGV, 
Art. 148 Abs. 2 EAGV anzusehen ist. 

Die Vorschriften der Art. 175 Abs. 2 EGV, Art. 148 Abs. 2 EAGV 
könnten folgenden Wortlaut erhalten: 

"Diese Klage ist nur zulässig, wenn das in Frage stehende 
Organ zuvor aufgefordert worden ist, tätig zu werden. Hat 
es binnen zwei Monaten nach dieser Aufforderung nicht 
über den Antrag entschieden, so kann die Klage innerhalb 
einer weiteren Frist von zwei Monaten erhoben werden". 

c) Parteifähigkeit des Europäischen Parlaments 

Der Vertrag über die Europäische Union hat das Europäische Par-
lament für die Untätigkeitsklage in den Kreis der potentiellen Beklag-
ten aufgenommen. Damit ist das EP im Rahmen von Untätigkeitskla-
gen - ebenso wie der Rat und die Kommission - nunmehr unbe-
schränkt aktiv und passiv parteifähig.294 

Hingegen hat der EUV für die Nichtigkeitsklage nur die von der 
Rechtsprechung als unabdingbar festgeschriebenen, aus dem Rechts-
staatsgebot abgeleiteten Mindestanforderungen295 übernommen. In-
soweit ist das EP dem Rat und der Kommission nur partiell gleichge-
stellt. Beklagt werden kann es einerseits im Hinblick auf "gemeinsa-
me Handlungen des Europäischen Parlaments und des Rates" (d. h. 
die im Verfahren der Mitentscheidung erlassenen Rechtsakte, 
Art. 189 bEGV), andererseits im Hinblick auf von ihm autonom er-
lassene Akte "mit Rechtswirkung gegenüber Dritten", wobei insbe-
sondere an Akte im Bereich des Haushaltswesens wie die Feststellung 
des Haushaltsplans durch den Präsidenten des Parlaments (Art. 203 
Abs. 7 EGV?96 zu denken ist. 

ge in einem jüngeren Urteil, auch die ausdrückliche Weigerung, tätig zu werden, be-
rühre nicht die Zulässigkeit der Untätigkeitsklage, da sie die Untätigkeit nicht beende: 
Urteil vom 27. September 1988, Parlament gg. Rat ("Ausschußwesen"), Rs. 307/87, 
Slg. 1988, S. 5615, 5641. 

294 Die aktive Partei fähigkeit des EP im Rahmen einer Untätigkeitsklage wurde erst-
mals in dem Urteil des EuGH vom 22. Mai 1985, Parlament gg. Rat ("Gemeinsame 
Verkehrspolitik"), a.a.O., Fn. 291, S. 1588, festgestellt. 

295 Urteil vom 23. April 1986, Les Verts gg. Parlament, Rs. 294/83, Slg. 1986, S. 1339, 
1365 (passive Parteifähigkeit des EP); Beschluß vom 4. Juni 1986, Fraktion der Euro-
päischen Rechten gg. Parlament, Rs. 78/85, Slg. 1986, S. 1756, 1757 (passive Parteifä-
higkeit des EP); Urteil vom 22. Mai 1990, Parlament gg. Rat, Rs. C-70/88, Slg. 1990, 
S. 1-2041, 2072 (aktive Parteifähigkeit des EP). 

296 Vgl. Urteil vom 3.Juli 1986, Rat gg. Parlament, Rs. 34/86, Slg. 1986, 5.2155, 
2201. 
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Als potentieller Kläger ist das EP teil privilegiert. Im Gegensatz zu 
natürlichen und juristischen Personen kann es nicht nur gegen einzel-
fallregelnde Maßnahmen (Entscheidungen), sondern auch gegen Nor-
mativakte (z.B. Verordnungen, Richtlinien) vorgehen, steht jedoch 
gegenüber den Mitgliedstaaten, Rat und Kommission insofern zu-
rück, als es - ebenso wie die zu errichtende Europäische Zentralbank 
- nur Klagen erheben kann, die "auf die Wahrung [seiner] Rechte 
abzielen", d. h. insbesondere die Sicherung seiner institutionellen Po-
sition bezwecken. Es hat somit ein Rechtsschutzbedürfnis nachzu-
weisen, das allerdings nicht im unmittelbaren und individuellen Be-
troffensein durch den Inhalt der angefochtenen Regelung zu bestehen 
braucht, sondern auch aus einer Verletzung seiner Beteiligungsrechte 
beim Erlaß des fraglichen Rechtsakts folgen kann.297 

Diese Vorschriften sind nicht nur rechtspolitisch unbefriedigend, 
weil sie der neuen Rolle des Parlaments in der Europäischen Union 
nicht hinreichend Rechnung tragenj298 sie sind auch rechtssystema-
tisch unausgereift und inkongruent. 

Sowohl im Hinblick auf die wünschenswerte Stärkung der demo-
kratischen Legitimation der Europäischen Union299 als auch die Ho-
mogenität und Kohärenz des gemeinschaftlichen Klagesystems wird 
daher empfohlen, dem EP die unbeschränkte aktive und passive Par-
teifähigkeit auch im Rahmen von Nichtigkeitsklagen einzuräumen. 
Dazu bedürfte es in erster Linie einer Neufassung der Art. 173 EGV, 
Art. 146 EAGV in der Weise, daß das Parlament in Absatz 2 unter die 
"vollprivilegierten" Kläger aufgenommen würde, wohingegen in Ab-
satz 3 betreffend die "teilprivilegierten" Kläger die Bezugnahme auf 
das EP gestrichen würde. Die Vorschriften über die Untätigkeitsklage 
(Art. 175 EGV, Art. 148 EAGV) könnten beibehalten werden. 

Art. 173 Abs. 2 EGV, Art. 146 Abs. 2 EAGV würden demnach fol-
genden Wortlaut erhalten: 

"Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof für Klagen zustän-
dig, die ein Mitgliedstaat, das Europäische Parlament, der 
Rat oder die Kommission wegen Unzuständigkeit, Verlet-
zung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung dieses 
Vertrags oder einer bei seiner Durchführung anzuwenden-
den Rechtsnorm oder wegen Ermessensmißbrauchs er-
hebt." 

297 Vgl. Urteil vom 22. Mai 1990, a. a. O. (Fn. 295). 
::: So auch d~r Rothley-Bericht, a.a.O. (Fn. 281), Rdnr. 4, 5. 

Vgl. Urteil des BVerfG vom 12. Oktober 1993 ("Zustimmungsgesetz zum Ver-
trag über die Europäische Union"), 2 BvR 2134/92 und 2 BvR 2159/92, insbesondere 
S. 85 d.es hektographierten Textes, wonach aus vertraglicher wie aus verfassungsrechtli-
cher Sicht entscheidend ist, daß "die demokratischen Grundlagen der Union schritthal-
tend mit der Integration ausgebaut werden". 
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d) Klagebefugnis autonomer Gebietskörperschaften 

Die Gemeinschaftsverträge - auch in der Fassung des Vertrags über 
die Europäische Union - enthalten keine Bestimmung über eine Kla-
gebefugnis autonomer Gebietskörperschaften wie der deutschen 
Bundesländer oder der belgischen Regionen. Diese sind nicht "Mit-
gliedstaaten" im gemeinschaftsrechtlichen Sinn30o, wohl aber Teilglie-
derungen derselben. Unter "Mitgliedstaaten" sind allein die Gesamt-
staaten (hier: Bundesrepublik Deutschland), ungeachtet ihrer inter-
nen Zuständigkeitsverteilung, zu verstehen. Nur sie sind Adressaten 
von Richtlinien (Art. 189 Abs. 3 EGV) und potentielle Beklagte in 
Vertragsverletzungsverfahren; das Verhalten ihrer Teilgebiete ist ih-
nen zuzurechnen, und zwar selbst dann, wenn die Zentralgewalt über 
keine Mittel verfügt, um säumige Regionen zur Pflichterfüllung anzu-
halten.3D! 

Das privilegierte Klagerecht der Mitgliedstaaten nach Art. 173 
Abs.2 EGV, Art. 146 Abs. 2 EAGV ist Ausdruck der ihnen als Ver-
tragsparteien zuerkannten institutionellen Verantwortung für die 
Wahrung des Gemeinschaftsrechts. Es steht nur dem Gesamtstaat, 
nicht etwaigen Gliedstaaten zu, wobei die Gemeinschaftsverträge es 
dem nationalen Verfassungsrecht überlassen zu bestimmen, wer für 
den betreffenden Mitgliedstaat auftreten kann.302 So stünde Gemein-
schaftsrecht dem nicht entgegen, daß z. B. die Länder befugt wären, in 
Verfahren vor den institutionellen Gemeinschaftsgerichten für die 
Bundesrepublik Deutschland zu sprechen;303 jedoch ist in der derzei-
tigen Verfassungslage ein solches Recht der Länder nicht vorgesehen. 

Unstreitig genießen Länder oder Regionen in Nichtigkeits- und 
Untätigkeitsklagen ein Klagerecht nach Maßgabe der Vorschriften für 
natürliche und juristische Personen (Art. 173 Abs.4 EGV; Art. 146 
Abs. 4 EAGV), cl.h. als nichtprivilegierte Kläger3D4 . Insoweit können 
sie aber keine Normativakte anfechten3D5 oder auf den Erlaß von 

)00 Vgl. die Schlußanträge des Generalanwalts C. O. Lenz in den verb. Rs. 62 und 
72/87 Execuitif regional wallon, Slg. 1988, S. 1573, 1581. 

301 Vgl. Urteil vom 14. Januar 1988, Kommission gg. Belgien, verb. Rs. 227-230/85, 
Slg. 1988, S. 1, 11. 

302 Für die Bundesrepublik Deutschland ist dies der Bund (Art. 32 GG), denn zur 
Pflege der auswärtigen Beziehungen gehört auch die Ausübung der Mitgliedsrechte in 
internationalen oder supranationalen Organisationen. 

303 M. A. Dauses, Grundlagen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
- Auswirkungen auf Bund und Länder, in: BayVBl. 1989, S. 609. 

304 Urteil vom I1.Juli 1984, Gemeinde Differdange, Rs. 222/83, Slg. 1984, S. 2889, 
2896; Urteil vom 8. März 1988, Executif regional wallon, verb. Rs. 62 und 72/87, Slg. 
1988, S. 1573, 1592. 

305 So erst unlängst Urteil vom 29.Juni 1993, Flughafen Gibraltar, Rs. C-298/89, 
noch nicht in der Sammlung: In dieser Sache wurde eine auf Art. 173 Abs.2 EWGV 

8 60. DTT I D 
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Normativakten klagen. Im übrigen hat die Rechtsprechung noch kei-
ne überzeugende Antwort gefunden, wie das von Individualklägern 
zu erfüllende Kriterium des unmittelbaren und individuellen Betraf-
fenseins den faktischen Besonderheiten der Klagen von Gebietskör-
perschaften angepaßt werden könnte. 306 Alles deutet darauf hin, daß 
die Judikatur überfordert ist; eine befriedigende Lösung kann von ihr 
nicht erwartet werden. 

Die Frage eines eigenständigen Klagerechts von Regionen gegen 
Rechtsakte, die diese in ihren eigenen Rechten berühren, wird in 
politischen Kreisen kontrovers diskutiert. Während das Europäische 
Parlament die bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten für ausrei-
chend erachtet und von einer Ausweitung des potentiellen Kläger-
kreises sogar eine "Blockade" der Rechtsprechung befürchtet,307 set-
zen sich die Regierungschefs der deutschen Bundesländer,308 der 
deutsche Bundesrat309 und die Teilnehmer der Konferenz "Europa 
der Regionen"31o (d.h. die Regierungschefs und Präsidenten der Län-
der, Regionen und autonomen Gemeinschaften) ebenso wie die Ver-
sammlung der Regionen Europas311 seit längerem vehement für eine 
Verbesserung des bestehenden Systems ein. Für sie ist ein eigenstän-
diges Klagerecht "die notwendige Folge eines föderalen Aufbaus und 
des Rechtsstaatsprinzips" .312 In den Entschließungen wird überein-
stimmend ein Klagerecht der "Länder, Regionen und autonomen Ge-
meinschaften" eines Mitgliedstaats postuliert, soweit diese gemäß ih-
rer innerstaatlichen Rechtsordnung durch das Handeln des Rats oder 
der Kommission" in eigenen Rechten berührt sein können". 

Dieses Petitum verdient nachhaltige Unterstützung. Der Unions-
vertrag hat die Rolle der Länder und Regionen in der Europäischen 
Union in zweifacher Weise gestärkt: 

(a.F.) gestützte Nichtigkeitsklage der Regierung von Gibraltar gegen eine Richtlinie 
über die Zulassung des interregionalen Linienflugverkehrs zwischen Mitgliedstaaten 
mi~ der Begründung als unzulässig abgewiesen, die Klägerin gehöre nicht zu den privi-
~eg~er.ten Klägern i.S.d. Art. 173 Abs. 1 EWGV und sei im übrigen als "natürliche oder 
Junstlsche Person" gemäß Art. 173 Abs. 2 EWGV nur zur Anfechtung von Entschei-
dungen, nicht von Normativakten befugt. 

306 Siehe die in den beiden vorhergehenden Fußnoten angeführte Rechtsprechung. 
307 Rothley-Bericht, a.a.O. (Fn. 281), Rdnr. 8. 
308 Beschluß der Regierungschefs der Länder vom 7. Juni 1990 Punkt 4. 
309 E hl' ß ' .?tsc Je ung ~es Bundesrates zur Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der 

EuropaJschen GemeIllschaften über die Politische Union und zur Wirtschafts- und 
Währungsunion, BR-Drucksache 550/90 Punkt 4 
310. 1. 

EntschlIeßung vom 18.119. Oktober 1989 in München Punkt 6' Entschließung 
vom 24.125. April 1990 in Brüssel, Punkt 2. " 

3l! Resolution vom 6. September 1990 in Rom Punkt 4 
312 Entschließung der Teilnehmer der IV. Konferenz Europa der Regionen" am 7.1 

8. Mai 1991 in Linz, Punkt B.3. " 
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- durch die Neuregelung der Zusammensetzung des Rates, wonach 
dieser nunmehr nicht mehr aus Vertretern der Regierungen der 
Mitgliedstaaten, sondern aus Vertretern der Mitgliedstaaten "auf 
Ministerebene" besteht (Art. 146 Abs. 1 EGV; Art.27 Abs.1 
EGKSV; Art. 116 Abs. 1 EAGV);313 

- durch die Errichtung eines mit beratenden Funktionen ausgestatte-
ten Ausschusses der Regionen, der aus " Vertretern der regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften" besteht (Art. 198 a - 198 c 
EGV). 
Den erweiterten Mitwirkungsbefugnissen der Länder und Regio-

nen am Entscheidungsprozeß der Europäischen Union trägt das be-
stehende Rechtsschutzsystem nur unzureichend Rechnung. Um eine 
Adäquanz herzustellen, wird angeregt, autonomen Gebietskörper-
schaften ein privilegiertes Klagerecht einzuräumen, das ihrer neuen 
Rolle in der Union entspricht. Zur Vermeidung eines Ausuferns von 
Klagen sollte ein solches Recht aber nur Gebietskörperschaften un-
mittelbar unterhalb der Ebene des Zentralstaats, nicht etwa Kommu-
nen, Landkreisen oder Regierungsbezirken zustehen. 314 

Das Klagerecht ist funktionell auf die Wahrung eigener Rechte des 
Klägers zu beschränken, wobei sich eine möglichst flexible, durch die 
Rechtsprechung ausfüllungsfähige Formulierung empfiehlt. Dem in 
Art. 175 Abs. 4 EGV (für die Zulässigkeit von Untätigkeits klagen der 
Europäischen Zentral bank) aufgestellten Erfordernis, daß die Klage 
im "Zuständigkeitsbereich" des Klägers erhoben sein muß, wird inso-
weit der Vorzug gegeben vor dem in Art. 173 Abs. 3 EGV (im Hin-
blick auf Nichtigkeitsklagen des Europäischen Parlaments und der 
Europäischen Zentralbank) verwendeten Kriterium, wonach die Kla-
ge "auf die Wahrung [ der klägerischen] Rechte abzielen" muß.315 

Praktische Schwierigkeiten könnten bei der in Aussicht genomme-
nen Lösung daraus entstehen, daß der EuGH bei der Prüfung der 

J13 Die Regelung wurde durch Art. 23 Abs.6 GG n.F. innerstaatlich in der Weise 
umgesetzt, daß die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat 
benannten Vertreter der Länder übertragen werden soll, wenn im Schwerpunkt aus-
schließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betroffen sind. 

314 Vgl. Resolution der Versammlung der Regionen Europas vom 6. September 1990, 
Punkt 4. 

31S Die letzte Formulierung geht auf die Rechtsprechung des EuGH zum Schutz der 
Mitwirkungsrechte des EP im kommunitären Rechtsetzungsverfahren, mithin von 
Verfahrensrechten zurück (Urteil vom 22. Mai 1990, a.a. 0., Fn. 295). Dieser Umstand 
könnte Anlaß zu einer restriktiven Auslegung durch die Rechtsprechung geben. Dage-
gen erschiene ein auf den "Zuständigkeitsbereich" des Klägers abstellendes Kriterium 
geeignet, auch die Fälle zu erfassen, in denen zwar kein spezifischer regionaler Bezug 
(z. B. Regionalförderung) gegeben ist, wohl aber Bereiche betroffen sind, in denen die 
klagende Gebietskörperschaft nach der innerstaatlichen Kompetenzordnung Zustän-
digkeiten legislativer oder administrativer Natur (z. B. Kulturpolitik) innehat. 
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Zulässigkeit der Klage zugleich über Fragen der innerstaatlichen Zu-
ständigkeitsverteilung zwischen der Zentralgewalt und den T eilgebie-
ten befinden müßte. Diese Schwierigkeiten sollten nicht überbewertet 
werden. Ähnlich wie im Vertragsverletzungsverfahren kann das Ge-
meinschaftsgericht die nationale Rechtsordnung zwar nicht authen-
tisch auslegen, sondern hat seiner Urteilsfindung den Parteivortrag 
und ggf. die Antworten auf Rückfragen an die Verfahrensbeteiligten, 
den betreffenden Mitgliedstaat oder die Gemeinschaftsorgane zu-
grundezulegen. Kann auf dieser Grundlage eine abschließende Klä-
rung nicht erzielt werden, so helfen die allgemeinen Beweislastvertei-
lungsregeln aus, nach denen in diesem Fall die Zulässigkeit der Klage 
zu beruteilen ist. 

Im Ergebnis wird daher vorgeschlagen, in Art. 173 EGV, Art. 146 
EAGV (Nichtigkeitsklage) sowie in Art. 175 EGV, Art. 148 EAGV 
(Untätigkeitsklage) einen Absatz folgenden Wortlauts einzufügen: 

"Der Gerichtshof ist [unter den Voraussetzungen der Ab-
sätze 1 und 2J auch zuständig für Klagen, die von Ländern, 
Regionen oder autonomen Gemeinschaften eines Mitglied-
staats in ihrem Zuständigkeitsbereich erhoben werden". 

3. Schadensersatzklagen 

Die Schadensersatzklage (Art. 178 i.V.m. Art. 215 Abs.2 EGV; 
Art. 151 i. V.m. Art. 188 Abs.2 EAGV; Art. 40 EGKSV)316 nimmt 
eine Sonderstellung im komm unitären Rechtsschutzsystem insofern 
ein, als sie die einzige Klageart ist, in der Einzelpersonen gegen "ech-
tes" normatives Handeln oder Unterlassen der Gemeinschaftsorgane 
unmittelbar vor den institutionellen Gemeinschaftsgerichten vorge-
hen können. Infolge der - dogmatisch nicht unumstrittenen317 

-

Rechtsprechung des EuGH zur Haftung für normatives Unrecht er-
füUt sie eine spezifische Rechtsschutzfunktion, die die Beschränkung 
der Klagebefugnis natürlicher und juristischer Personen bei der Nich-
tigkeits- und Untätigkeits klage potentiell korrigiert. Wegen der in der 
Regel umfangreichen und komplexen Tatsachenermittlungen zählt sie 
mit den Kartell-, Beihilfe- und Antidumpingsachen zu den besonders 
zeitaufwendigen Verfahren. 
M~t de.m bestehenden System der Schadensersatzklage wurde die 

"genchthche" Lösung der unmittelbaren Einklagung des Schadenser-
satzes bei einer Gerichtsinstanz gewählt. Als alternative Lösungswege 
könnten in Betracht gezogen werden: 

316 Siehe oben S. D 50. 
317 Vgl. ~.-D. Borchardt, Schadensersatz klage, in: M. A. Dauses (Hrsg.), Handbuch 

des EG-Wlrtschaftsrechts, P. I, Rdnr. 247, mit weiteren Nachweisen. 
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- die Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs bei dem scha-
denverursachenden Gemeinschaftsorgan, dessen Entscheidung 
(bzw. Nichtbescheidung) einer verwaltungs gerichtlichen Überprü-
fung (im Wege der Nichtigkeits- bzw. Untätigkeits klage) unterzo-
gen werden könnte. Diese "administrative" Lösung würde sich an 
das für das Kartell-, Beihilfe- und Antidumpingrecht gewählte 
Rechtsschutzmodell anlehnen; 

- die Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs beim EuGH 
(bzw. EuG), verbunden mit einem obligatorischen administrativen 
Vorverfahren vor dem schadenverursachenden Gemeinschaftsor-
gan. Dieses "vermittelnde" Modell, das sich am Vertragsverlet-
zungsverfahren und am Personalstreitverfahren orientieren würde, 
unterschiede sich von der "administrativen" Lösung dadurch, daß 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vorverfahrens lediglich ei-
ne Sachurteilsvoraussetzung für das nachfolgende Gerichtsverfah-
ren wäre, der Klageantrag mithin nicht auf Aufhebung der abwei-
senden Entscheidung bzw. auf Feststellung der Rechtswidrigkeit 
der Nichtbescheidung, sondern auf "Leistung" von Schadensersatz 
zu richten wäre. 
Beide Modelle, die nur in prozeßtechnischen Nuancen voneinander 

abweichen, erscheinen zwar auf den ersten Blick verlockend, erwei-
sen sich jedoch bei näherer Betrachtung als impraktikabel und für 
eine Entlastung der institutionellen Gemeinschaftsgerichte ungeeig-
net. 

Bedenkt man, daß der bei weitem wichtigste Anwendungsbereich 
der Schadensersatzklagen im Bereich der Haftung für legislatives Un-
recht liegt, und daß die administrative Erledigung des Schadenser-
satzbegehrens hierbei voraussetzen würde, daß das Gemeinschaftsor-
gan, das den inkriminierten Rechtsakt erlassen bzw. an ihm mitge-
wirkt hat, selbst das Vorliegen einer "hinreichend qualifizierten Ver-
letzung" höherrangigen individualschützenden Gemeinschaftsrechts 
eingesteht, so erscheint es völlig unrealistisch, von der Vorschaltung 
eines wie immer gearteten behördlichen Verfahrens einen nennens-
werten Gewinn an Prozeßökonomie zu erhoffen. Es wäre vielmehr 
zu erwarten, daß das befaßte politische Organ (Rat, Kommission; seit 
Inkrafttreten des EUV wohl auch das EP) routinemäßig die genann-
ten Haftungsvoraussetzungen (soweit sie sich auf den fraglichen 
Rechtsakt beziehen) verneinen würde, ohne in die zeitaufwendige 
und lästige Prüfung der konkreten Schadensabwicklung einzustei-
gen. 318 

318 Ein solches Vorgehen wäre selbst in Fällen zu befürchten, in denen das zuständi-
ge Gemeinschaftsgericht die Nichtigkeit oder Ungültigkeit (und folglich die "einfache" 
Rechtsverletzung) des inkriminierten Rechtsakts bereits in einem einschlägigen frühe-
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Eine Änderung der Grundstruktur der Schadensersatzklage wird 
daher nicht empfohlen. Dies gilt umso mehr, als der EuGH es bereits 
verstanden hat, die ihm wünschenswert erscheinende Prozeßökono-
mie mit Hilfe der bestehenden Verfahrensmechanismen herbeizufüh-
ren. So entscheidet er zunächst in Form eines Zwischenurteils ("arret 
interlocutoire") über den Haftungsgrund und die allgemeinen Krite-
rien der Schadens- und Schadensersatzberechnung; dabei gibt er den 
Parteien auf, ausgehend von diesen Kriterien eine einvernehmliche 
Beilegung des Rechtsstreits zu suchen. Erst auf einer zweiten Stufe 
befindet er - in Ermangelung einer gütlichen Einigung - durch End-
urteil. Diese Zweigliederung des Verfahrens bringt auch für die Par-
teien Erleichterungen mit sich: Sie können sich im Zeitpunkt der 
Klageerhebung darauf beschränken, die allgemeinen Haftungsvoraus-
setzungen darzulegen und die Einzelheiten, betreffend die konkrete 
Schadensabwicklung, auf der zweiten Stufe nachreichen. 

Die Beibehaltung dieser verfahrensrationalisierenden Praxis wäre 
auch dem EuG, auf das seit dem 1. August 1993 die Zuständigkeit für 
die Erledigung im ersten Rechtszug (auch) der nicht akzessorischen 
Schadensersatzklagen übergegangen ist,319 anzuraten. 

4. Vorabentscheidungsverfahren 

a) Grundlagen 

Das Vorabentscheidungsverfahren (Art. 177 EGV; Art. 150 
EAGV; abweichend Art.41 EGKSV)320 ist ein Grundpfeiler des 

ren Verfahren (Nichtigkeitsklage oder Vorabentscheidungsverfahren) festgestellt hat, 
da das Kriterium der "hinreichend qualifizierten Verletzung" eine über die "einfache" 
Rechtsverletzung hinausgehende, offenkundige und erhebliche Überschreitung der Be-
fugnisgrenzen des Gemeinschaftsgesetzgebers impliziert. Vgl. Urteil vom 2. Dezember 
1971, Schäppenstedt, Rs. 5/71, Sig. 1971, S. 975,985; Urteil vom 25. Mai 1978, HNL, 
verb. Rs. 83 und 94/76, 4, 15 und 40/77, Sig. 1978, S. 1209, 1224; Urteil vom 30. Mai 
1989, SA Roquette freres, Rs. 20/88, Sig. 1988, S. 1553, 1588; Urteil vom 6. Juni 1990, 
AERPO, Rs. C-119/88, Sig. 1990, S. 1-2189, 2211; Urteil vom 19. Mai 1992, Mulder 
und Heinemann, verb. Rs. C-I04/89 und C-37/90, Sig. 1992, S. 1-3061. 

319 Siehe oben S. D 61. 
320 Ein ähnliches Verfahren ist vorgesehen in dem Protokoll vom 3. Juni 1971 betref-

fend die Auslegung des Übereinkommens vom 27. September 1968 über die gerichtli-
che Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen d':l.rch den Gerichtshof (EuGVÜ), in Kraft seit 1. Februar 1973; Text in 
der Fassu~g des Uberei~kommens über den Beitritt des Königreichs Spanien und der 
Portuglesls.~h~n Repubhk in: ABI. EG 1990, C 189, S. 25. Auslegung und Anwendung 
des EuGVU smd grundsätzlich Sache der nationalen Gerichte. Durch dieses ProtokOll 
ist dem.E.uGH zur Wahrung der Einheitlichkeit eine Zuständigkeit zur Auslegung des 
EuG:'U I~ Weg~ der Vorabentscheidung übertragen worden. Vorlageberechtigt sind 
dabel.Genchte, dIe "als Rechtsmittelinstanz entscheiden", vorlageverpflichtet die na-
menthch aufgeführten hierarchisch obersten Gerichte der Vertragsstaaten. 
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kommunitären Rechtsschutzsystems. Als "ausgelagertes Zwischen-
verfahren"321 stellt es die Verbindung zu den einzelstaatlichen Ge-
richten her und bildet eine Schnittstelle zwischen nationalem Recht 
und Gemeinschaftsrecht. Seine überragende Bedeutung für die 
Rechtspraxis verdankt es dem Umstand, daß die beiden Rechtskreise 
sich zunehmend gegenseitig beeinflussen und durchdringen und daß 
das wirtschaftlich, soziale und politische Leben in den Mitgliedstaa-
~en immer stärker in das kommunitäre Beziehungsnetz eingebunden 

" 1St. 
I 
. Wenn das Verfahren auch in Einzelheiten seiner Ausgestaltung und 
des Verfahrensablaufs durchaus noch verbesserungsfähig ist (siehe 
dazu die nachfolgenden Ausführungen), so ist doch unbestritten, daß 
es sich bewährt hat. Ohne diese Verfahrensart bestünde das Gemein-
schaftsrecht nicht in seiner heutigen Ausprägung als unmittelbar gel-
tendes und vorrangiges ius commune. In seiner Grundstruktur als 
Instrument des judiziellen Dialogs und der Zusammenarbeit zwi-
schen den nationalen Gerichten und der institutionellen Gemein-
schaftsgerichtsbarkeit kann das Vorabentscheidungsverfahren daher 
nicht in Frage gestellt werden.322 

b) Vorlageberechtigte Gerichte 

Das Vorabentscheidungsverfahren kann nur von Gerichten, nicht 
Verwaltungsbehärden oder der Staatsanwaltschaft eingeleitet werden. 

Was unter "Gericht" in diesem Sinne zu verstehen ist, definieren 
die Gemeinschaftsverträge nicht. Nach gefestigter Rechtsprechung 
des EuGH ist für den Gerichtsbegriff wesentlich, daß es sich unge-
achtet der jeweiligen Bezeichnung um eine unabhängige, nicht wei-
sungsgebundene staatliche Einrichtung zur Streitentscheidung mit 
obligatorischer Gerichtsbarkeit handelt.323 Darunter fallen z. B. auch 
Berufskammern, soweit sie streitentscheidende Befugnisse wahrneh-
men,324 'weiterhin tarifvertragliche Schiedsgerichte, die aufgrund einer 
gesetzlichen Vorschrift Streitigkeiten zwischen den Tarifvertragspar-

321 G. Ress, Die Entscheidungserheblichkeit im Vorlageverfahren nach Art. 177 
EWG-Vertrag im Vergleich zum Vorlageverfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG, in: Fest-
schrift für G. Jahr, 1993, S. 339. 

322 So auch der Rothley-Bericht, Dok. PE 155.441/endg., Rdnr. 19. 
32~ Urteil vom 30. Juni 1966, Vaassen-Göbbels," Rs. 61/65, Sig. 1966, S. 583; vgJ. auch 

Urteil vom I1.Juni 1987, Pretoredi Säli>, Rs. 14/86, Sig. 1987, S.2545, 2567; Urteil 
vom 23. März 1982, Nordsee, Rs. 102/81, Sig. 1982, S. 1095. 

324 Urteil vom 6. Oktober 1981, Broekmeulen, Rs. 246/80, Slg. 1981, S. 2311, 2328 
(für den niederländischen Streitsachenausschuß für Angelegenheiten der allgemeinen 
Medizin); Beschluß vom 18.Juni 1980, Borker, Rs. 138/80, Slg. 1980, S. 1975 (für den 
französischen Conseil de FOrdre des Avocats, aer keine streitentscheidenden Befug-
nisse besitzt, sondern lediglich zur Abgabe von Stellungnahmen berechtigt ist). 
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teien entscheiden, falls besondere Bestimmungen in den Tarifverträ-
gen fehlen. 325 

Ausgeschlossen sind private, aufgrund eq.es parteiautonomen 
Schiedsvertrages eingesetzte Schiedsgerichte.326 Da sie keinen staatli-
chen Rechtsprechungsauftrag wahrnehmen, ihnen mithin die Einbin-
dung in das allgemeine Rechtsschutzsystem der Mitgliedstaaten fehlt, 
sollen sie nicht (gerichtskostenfrei) die Rechtshilfe des EuGH in An-
spruch nehmen können. Die Frontstellung des Gerichtshofes scheint 
sich dabei in erster Linie gegen die Mö~hkeit einer Manipulation 
des Verfahrens durch Private zu richten. 327 

Diese grundsätzliche Weichen stellung ist rechts politisch nicht un-
umstritten, zieht man in Betracht, daß in den Mitgliedstaaten zuneh-
mend private Schiedsgerichte zur Beilegung wirtschaftsrechtlicher 
Streitigkeiten eingeschaltet werden.328 Sie ist jedoch unter Rechts-
schutzgesichtspunkten vertretbar; denn die Parteien wählen aus 
freien Stücken den Weg der privaten Schiedsgerichtsbarkeit und bege-
ben sich damit der Rechtsschutzmöglichkeiten, die ihnen Verfahren 
vor den zuständigen nationalen Gerichten bieten. Im übrigen bleibt 
die Vorlageberechtigung staatlicher Gerichte, die im Zusammenhang 
mit Schiedsverfahren tätig werden (z. B. im Rahmen von Aufhe-
bungsklagen oder Verfahren zur Vollstreckbarerklärung, §§ 1041, 
1042 ZPO), unberührt. 329 

Wie immer man dieser Rechtsprechung gegenüberstehen mag, so 
muß man sich darüber im klaren sein, daß eine Korrektur im Wege 
einer Vertragstextänderung ausscheidet. Das schwerfällige Instru-
ment der Vertragsrevision ist denkbar ungeeignet, um in einem 
grundsätzlich auf Ausfüllung durch Richterrecht angelegten Rege-
lungskomplex Einzelretouchen vorzunehmen. Vielmehr bietet sich 
hier zu gegebener Zeit eine erneute Vorlage an, die dem EuGH Gele-
genheit gäbe, seine Rechtsprechung zu überdenken und ggf. zu revi-
dieren.h<} 

325 Urteil vom 17. Oktober 1989, Dan/ass, Rs. 109/88, Slg. 1989, S. 3220, 3224. 
}26Urteil vom 23. März 1982, Nordsee, a. a. O. (Fn. 323). 
~Vgl. Urteile vom 11. März i 980 und vom 16. Dezember 1981, Foglia gg. Novelle, 

Rs. 104/79, Slg. 1980, S. 745 bzw. Rs. 244/80, Slg. 1981, S. 3045. 
328 A. von Winter feld, Möglichkeiten der Verbesserung des individuellen Rechts-

schutzes im Europäischen Gemeinschaftsrecht, in: NJW 1988, S. 1409, 1412; Zur Dis-
kussion ~er Problematik siehe auch M. A. Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren 
nach Artikel 177 EWG-Vertrag, 1985, S. 55f. mit weiteren Nachweisen . 

. ~yrteil vom ~3. März 1982, Nordsee, a. a.O. (Fn. 323), S. 1111. . 
Nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH sind einzelstaatliche Gerichte meht 

gehindert, bere.its in ei~em gleichartigen Fall entschiedene Fragen erneut vorzulegen, 
womit der GerIchtshof ImplizIt für sich in Anspruch nimmt, von seiner eigenen frühe-
ren Rechtsprechung abzuweichen: Urteil vom 27. März 1963, Da Costa, verb. Rs. 28-
30/62, Slg. 1963, S. 63, 81.-----, 
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In Kreisen der deutschen Administration ist in letzter Zeit erwogen 
worden, zur Entlastung des EuGH die Vorlageberechtigung auf letzt-
instanzliche Gerichte der Mitgliedstaaten zu beschränken,331 wobei 
die Urheber dieser Initiative nicht präzisieren, ob sie darunter nur die 
hierarchisch obersten Gerichte (abstrakte oder institutionelle Be-
trachtungsweise) oder aber jedes Gericht, das im konkreten Einzelfall 
im letzten Rechtszug entscheidet (konkrete oder funktionelle Be-
trachtungsweise) verstehen. 

Dergleichen Bestrebungen, die ersichtlich aus dem Bemühen gebo-
ren wurden, mißliebige Vorlagen "undisziplinierter" Untergerichte 
auszuschließen, sollte eine klare Absage erteilt werden. Der kurzfri-
stig erzielte Vorteil einer Eindämmung der Prozeßflut müßte mit 
gravierenden Einbußen der Individualschutzqualität des Verfahrens 
erkauft werden ;332 

- Prozeßparteien, die mit ihrer Rechtsauffassung zu einer entschei-
dungserheblichen Frage des Gemeinschaftsrechts unterliegen, wür-
den unter Rechtsmittelzwang gesetzt. Sie müßten den Rechtsstreit 
bis zur letzten Instanz vorantreiben, um entweder eine Vorlage 
beim EuGH zu erwirken oder - bei abstrakter Betrachtung, sofern 
der Rechtsmittelweg unterhalb der Ebene des hierarchisch obersten 
Gerichts endet - eine ihnen günstige Entscheidung des in concreto 
letztinstanzlichen Gerichts zu erhalten. Die Einschränkung der 
Vorlageberechtigung würde in beiden Fällen eine unnötige Verfah-
rensverschleppung begünstigen.333 

- In bestimmten Kategorien von Streitsachen (z. B. Bußgeldsachen 
im Ordnungswidrigkeitenverfahren), in denen wegen ihrer vom 
Gesetzgeber vermuteten geringeren Bedeutung der Instanzenzug in 
keinem Fall zu einem obersten (Fach-)Gericht führen kann, wäre 
die Möglichkeit einer Befassung des EuGH generell ausgeschlos-
sen. Damit bestünde die Gefahr, daß sich für gewisse Bereiche des 
Rechtslebens ein "europarechtsfreier" Raum herausbildet. Erfah-
rungsgemäß treten gerade in Ordnungswidrigkeitenverfahren häu-
fig Fragen des Gemeinschaftsrechts von einzelfallübergreifender 
Tragweite auf. 
Im übrigen sollte nicht übersehen werden, daß in der Vergangen-

, heit die Mittel- und Untergerichte eine eminent wichtige Rolle bei der 
effektiven Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts im Rechtsalltag ge-
spielt haben. Rund 70% der in den letzten Jahren beim EuGH regi-
strierten Vorabentscheidungsersuchen sind von Instanzgerichten aus-

331 P. Clever, Grundsätzliche Bemerkungen zur Rechtsprechung des EuGH, in: 
DAngVers 1993, S. 71, 75. 

m Siehe Th. von Danwitz, Die Garantie effektiven Rechtsschutzes im Recht der 
Europäischen Gemeinschaft, in: NJW 1993, S. 11 08, 1113 ff. 

333 So auch der Rothley-Bericht, a.a.O. (Fn. 322), Rdnr. 19. 
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gegangen. In der Gesamtstatistik der Vorlagen deutscher Gerichte 
(800 bis einschließlich 1992) schlagen Ersuchen nicht oberster Ge-
richte mit 555 zu Buch. Was die Vorlagehäufigkeit einzelner deut-
scher Gerichte betrifft, so rangieren unmittelbar hinter dem Bundesfi-
nanzhof (127 Vorlagen, überwiegend auf dem Gebiet der Warentari-
fierung) zwei Eingangsgerichte, das Finanzgericht Hamburg (83 Vor-
lagen aus allen Gebieten des Zoll- und Steuerrechts) und das Verwal-
tungsgericht Frankfurt am Main (77 Vorlagen, überwiegend auf dem 
Gebiet der Gemeinsamen Agrarmarktordnungen).334 

Der Wachsamkeit nicht zuletzt der Instanzgerichte ist es zu verdan-
ken, daß das Gemeinschaftsrecht sich über vier Jahrzehnte hinweg 
kontinuierlich zu einer vorrangigen, mit eigenen Struktur- und Ord-
nungsprinzipien ausgestatteten und der Wahrung der Grundrechte 
verpflichteten Rechtsordnung entwickeln konnte; man denke in die-
sem Zusammenhang nur an die causes celebres "Costa gg. ENEL" 
(Vorrang des Gemeinschaftsrechts: Vorlage eines italienischen Frie-
densrichters),335 "Cassis de Dijon" (Warenfreizügigkeit: Vorlage ei-
nes deutschen Finanzgerichts)336 und "Hauer" (Grundrechte: Vorlage 
eines deutschen Verwaltungsgerichts).337 Gelegentlich dürfte auch das 
Spannungsverhältnis zwischen den Instanzen einer Gerichtsbarkeit 
sich befruchtend auf die Vorlagefreudigkeit auswirken.338 Die zöger-
liche Inanspruchnahme des Verfahrens durch die Obergerichte wird 
zum Teil durch entsprechende Vorlagen von Untergerichten in späte-
ren ähnlich gelagerten Fällen ausgeglichen; umgekehrt kann die vom 
Untergericht im Wege der Vorabentscheidung herbeigeführte Klä-
rung einer streitigen Gemeinschaftsrechtsfrage die Obergerichte ent-
lasten. 

Kritisch zu fragen bleibt schließlich, ob in Anbetracht der "Foto-
Frost"-Rechtsprechung des EuGH (der für sich das Monopol der 

334 Siehe dazu die detaillierte Aufschlüsselung der Vorlagehäufigkeit mitgliedstaatli-
cher Gerichte bei C. O. Lenz, Firnis oder Rechtsgemeinschaft - Einschränkung des 
Vorlagerechts nach Art. 177 EWGV auf letztinstanzliehe Gerichte?, in: NJW 1993, 
S. 2664. Hiernach stehen im einzelnen 5 Vorlagen des BAG 28 Vorlagen unterinstanzli-
eher Arbeitsgerichte gegenüber; 31 Vorlagen des BGH 72 unterer Instanzen; 40 Vorla-
gen des BSG 38 nachgeordneter Sozialgerichte sowie 126 Vorlagen des BFH 275 von 
Finanzgerichten. Ähnlich stellt sich nach der Statistik des Verfassers die Lage in den 
übrigen Mitgliedstaaten dar: Insgesamt wurde der EuGH im Rahmen des Verfahrens 
nach Art. 177 EGV bisher mit Ersuchen von 583 Gerichten befaßt. So verteilen sich 
etwa die bisher insgesamt 288 Vorlagen aus Belgien auf 65 Gerichte, die 295 italieni-
schen Vorlagen auf 108 und die 440 Vorlagen aus Frankreich auf 158 Gerichte. 

335 Urteil vom 15.Juli 1964, Costa gg. ENEL, Rs. 6/64, Slg. 1964, S. 1251. 
336 Urteil vom 20. Februar 1979, Rewe-Zentral, Rs. 120/78, 1979, S. 649. 
337U'j D 
338 rtel vom 13. ezember 1979, Hauer, Rs. 44/79, Slg. 1979, S. 3727. . 

R. Voß, Erfahrungen und Probleme bei der Anwendung des VorabentscheI-
dungsverfahrens nach Art. 177 EWGV aus der Sicht eines deutschen Richters, in: EuR 
1986, S. 95, 106. 
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Verwerfung sekundären Gemeinschaftsrechts in Anspruch nimmt?39 
nicht auch Untergerichten jedenfalls dann zwingend ein Vorlagerecht 
zu konzedieren wäre, wenn sie einen für die Entscheidung des 
Rechtsstreits erheblichen Sekundärrechtsakt für ungültig halten und 
deshalb unangewendet lassen wollen. 

Die Verweigerung des Vorlage rechts in Verbindung mit der durch 
das Richterrecht des EuGH verhängten Kompetenzsperre für die 
Verwerfung sekundären Gemeinschaftsrechts hätte nämlich in diesem 
Fall zur Folge, daß mitgliedstaatliche Gerichte gezwungen wären, 
von ihnen für rechtswidrig erachtetes Gemeinschaftsrecht anzuwen-
den, ohne vorab eine authentische Klärung der Gültigkeitsfrage durch 
den EuGH veranlassen zu können. Eine solche Konsequenz erschie-
ne mit der gemeinschaftsrechtlichen Verantwortung des nationalen 
Richters unvereinbar und im Hinblick auf seine Bindung an Gesetz 
und Recht (vgl. Art. 20 Abs. J GG), d. h. seinen Auftrag, Gerechtig-
keit zu üben, unerträglich. 

e) Vorlagepflichtige Gerichte 

Vorbehaltlich gewisser Durchbrechungen im summarischen Ver-
fahren340 sind vorlage berechtigte Gerichte de lege lata zur Vorlage 
verpflichtet, 
- soweit es sich um ein letztinstanzliches Gericht handelt, d. h. ein 

Gericht, "dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmit-
teln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können" 
(Art. 177 Abs. J EGV, Art. 150 Abs. J EAGV); 

- unabhängig von der instanziellen Zuständigkeit und gerichtsorga-
nisatorischen Stellung, soweit das betreffende Gericht sekundäres 
Gemeinschaftsrecht wegen angenommener Rechtswidrigkeit nicht 
anwenden wilJ.341 
Hinsichtlich des Kriteriums der Letztinstanzlichkeit ist bis heute 

nicht abschließend geklärt,342 ob sein Vorliegen nach der abstrakten 

339 Urteil vom 22. Oktober 1987, Foto-Frost, Rs. 314/85, Slg. 1987, S.4199, siehe 
auch oben S. D 54. 

340 Urteil vom 24. Mai 1977, Haffmann-La Rache, Rs. 107/76, Slg. 1977, S. 957 bzw. 
Urteil vom 27. Oktober 1982, Marsan undJhanjan, verb. Rs. 35 und 36/82, Slg. 1982, 
S.3723 (betreffend die Vorlagepflicht letztinstanzlicher Gerichte); Urteil vom 21. Fe-
bruar 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen, verb. Rs. C-143/88 und C-92/89, Slg. 
1991, S. 1-415 (betreffend die Vorlagepflicht bei Verwerfung sekundären Gemein-
schaftsrechts ). Dazu: S. Schlemmer-Schulte, Gemeinschaftsrechtlicher vorläufiger 
Rechtsschutz und Vorlagepflicht, in: EuZW 1991, S. 307. 

341 Urteil vom 22. Oktober 1987, Foto-Frost, a.a.O. (Fn. 339). Dazu: A.Arnull, in: 
ELR 1988, S. 125; G. Bebr, in: CMLR 1988, S. 667; A. Glaesner, in: EuR 1990, S. 143; 
W. Vagel-Claussen, in: NJW 1989, S. 3058. 

342 Lediglich ein obiter dictum des frühen Urteils Costa gg. ENEL vom 15. Juli 1964, 
Rs. 6/64, Slg. 1964, S. 1251, weist ansatzweise auf eine konkrete Betrachtungsweise hin. 
Deutsche Gerichte scheinen ebenfalls von der konkreten Auffassung auszugehen. 
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(institutionellen) oder der konkreten (funktionellen) Methode zu be-
urteilen ist. Es geht hierbei um die Frage, ob auch nicht oberste 
Gerichte der Mitgliedstaaten!43' vorlagepflichtig sind, wenn im kon-
kreten Rechtsstreit gegen ihre Entscheidung kein (ordentlicher/44 

Rechtsbehelf mehr gegeben ist. 
In der heutigen Situation einer notorischen Ausschäpfung der Ka-

pazitätsreserven der Gemeinschaftsgerichtsbarkeit sprechen überwie-
gende Gründe für eine Lockerung der Vorlagepflicht im Sinne der 
abstrakten (institutionellen) Auffassung. Sie würde der zentralen 
Funktion des Verfahrens, der Wahrung der europäischen Rechtsein-
heit, gerecht und verspräche gleichzeitig einen spürbaren Entla-
stungseffekt für den EuGH. Eine Verkürzung des Rechtsschutzes 
wäre nicht zu befürchten, da den mitgliedstaatlichen Gerichten auf 
allen Ebenen des Gerichtsaufbaus und auf jeder Stufe des Instanzen-
zugs die Vorlageberechtigung erhalten bliebe. Innerhalb der einzel-
nen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen würde die unverzichtbare 
Rechtseinheit (wie bisher) durch die Über-/Unterordnung der natio-
nalen Rechtsprechungsorgane im Instanzenzug und die Präjudizwir-
kung höchstrichterlicher Entscheidungen gesichert. 

In Ermangelung einer klärenden Rechtsprechung des EuGH emp-
fiehlt es sich, im Hinblick auf die gebotene Rechtssicherheit den Kreis 
der vorlagepflichtigen Gerichte durch eine redaktionelle ~_n~~ung 

So anerkennt für den Bereich der Verwaltungs gerichtsbarkeit das BVerwG die 
Nichtvorlage eines OVG im Falle der Nichtzulassungsbeschwerde als zwingenden 
Revisionsgrund <"grundsätzliche Bedeutung" der Rechtssache i. S. v. § 132 Abs.2 
Ziff.l VwGO): z.B. BVerwG, Urteil vom 20. März 1986, in: EuR 1986,5.282; 
BVerwG, Urteil vom 22. Oktober 1986, in: NJW 1988, S. 664. Diese Spruchpraxis läßt 
darauf schließen, daß nach Ansicht des BVerwG ein OVG, das die Revision nicht 
zuläßt, damit ggf. seine eigene Vorlagepflicht begründet: C. O. Lenz, Rechtsschutz vor 
dem Europäischen Gerichtshof, in: ZAP 1989, S. 767, 770; H. Mutke, Die unterbliebe-
ne Vorlage an den Europäischen Gerichtshof als Revisionsgrund im Verwaltungspro-
zeß, in: DVB!. 1987, S. 403. 

Weniger vorlagefreundlich ist die Rechtsprechung des BFH, der eine Vorlagepflicht 
der Finanzgerichte im Hinblick auf die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde 
zu verneinen scheint, ohne aus dem Umstand, daß Gemeinschaftsrechtsfragen anste-
hen, generell auf die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache zu schließen (BFH, 
Urteil vom 3. Februar 1987, BStB!. 1987 Ir, S. 305). 
~ Vorlagepflichtige oberste Gerichte sind in der Bundesrepublik Deutschland das 

B.un~esverfassungsge~icht (BVerfGE Bd. 37, S. 271, 282, "Solange I"-Beschluß) und 
~Ie funf obersten Genchtshöfe des Bundes (Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsge-
rIcht, Bundesarbeitsgericht, Bundesfinanzhof, Bundessozialgericht). 

344 Ausgenommen sind selbstverständlich außerordentliche Rechtsbehelfe wie die 
Wiederaufn.ahme (franz.: "revision ") rechtskräftig abgeschlossener Verfahren oder ver-
fass~ngsgenchthche Kontrollverfahren. Da derartige Rechtsbehelfe selbst gegen Ent-
scheIdungen oberster (Fach-)Gerichte offenstehen, würde ihre Einbeziehung in den 
KreIs der :,Rechtsmittel des innerstaatlichen Rechts" der Vorlagepflicht jegliche Sub-
stanz entzIehen. 
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der einschl~~ig.en_ Yertragstexte..eindeutig abzugrenzen. Dementspre-
chend waren Art. 177 Abs.3 EGV, Art. 150 Abs.3 EAGV in der 
Weise neu zu fassen, daß der Ausdruck "einzelstaatliches Gericht .. , 
dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmittel~ des in-
nerstaatlichen Rechts angefochten werden können" .<;hlL<;b_den Aus-
druck "oberstes Gericht eines Mitgliedstaats" ersetzt würde.345 

d) Sanktionen bei Verletzung der Vorlagepflicht 

Die statistisch belegte, immer noch spürbare Zurückhaltung ver-
schiedener mitgliedstaatlicher Gerichte bei der Inanspruchnahme des 
Vorabentscheidungsverfahrens, die durch mangelnde Vertrautheit 
mit den Verfahrensmechanismen, aber auch durch fehlende Kenntnis 
des materiellen Gemeinschaftsrechts bedingt sein dürfte,346 läßt be-
zweifeln, daß bestehende Vorlagepflichten immer sorgfältig eingehal-
ten werden. 

Grundsätzlich können Verletzungen der Vorlagepflicht mit Mitteln 
des kommunitären, aber auch des nationalen Rechts sanktioniert wer-
den: 
- Unstreitig stellt die rechtswidrige Unterlassung der Vorlage durch 

ein mitgliedstaatliches Gericht eine dem betreffenden Mitgliedstaat 
zuzurechnende Vertragsverletzung dar, die Gegenstand eines 1n-
fraktionsverfahrens (Art. 169, 170 EGV, Art. 141,142 EAGV) bil-
den kann. 347 Allerdings hat die Kommission aus rechtspolitischen 
Zweckmäßigkeitserwägungen in derartigen Fällen bislang von der 
Erhebung der Klage abgesehen. 348 Wenn auch die Feststellung eines 
Vertragsverstoßes durch pflichtwidrige Nichtvorlage keine Aus-
wirkung auf die in Rechtskraft erwachsene Anlaßentscheidung hät-
te, so bliebe doch die Folgenbeseitigungspflicht des betreffenden 
Mitgliedstaats (Art. 171 EGV; Art. 143 EAGV) unberührt, der den 
gemeinschaftsrechtswidrigen Zustand, den das unter Verletzung 
der Vorlagepflicht ergangene Urteil herbeigeführt hat, mit allen 

345 Art. 41 EGKSV, der für den Montanbereich das Vorlagerecht (und implizit wohl 
auch die Vorlagepflicht) hinsichtlich Gültigkeitsfragen an das Vorliegen eines "Streit-
falls vor einem staatlichen Gericht" knüpft, wäre entsprechend anzupassen. 

346 R. Voß, a.a.O. (Fn. 338), S.loH. 
347 K.-D. Borchardt, Vertragsverletzungsverfahren, in M.A. Dauses (Hrsg.), Hand-

buch des EG-Wirtschaftsrecht, 1993, P. I, Rdnr. 14; M. A. Dauses, Das Vorabentschei-
dungsverfahren nach Art. 177 EWG-Vertrag, 1985, S. 76f.; vorsichtiger P. Karpenstein, 
in: E. Grabitz, EWG-Vertrag, Art. 169, Rdnr. 15-17; Urteil vom 26. Februar 1976, 
Kommission gg. Italien, Rs. 52/75, Sig. 1976, S.277, 285; Urteil vom 5. Mai 1970, 
Kommission gg. Belgien, Rs. 77/69, Slg. 1970, S. 237, 243. 

348 Dazu kritisch: C.-D. Ehlermann, Die Verfolgung von Vertragsverletzungen 
durch die Kommission. Europäische Gerichtsbarkeit und nationale Verfassungsge-
richtsbarkeit, in: Festschrift für H. Kutscher, 1981, S. 135. 



D126 Gutachten von Prof Dr. Manfred A. Dauses 

ihm zur Verfügung stehenden Mitteln - unbeschadet etwaiger 
Rechte Dritter - zu beseitigen hätte (z. B. durch Erteilung einer 
beantragten Genehmigung auch bei rechtskräftiger Zurückweisung 
des Antrags oder durch Verzicht auf die Eintreibung einer Abgabe 
auch bei rechtskräftiger Verurteilung zur Zahlung). 

- Unabhängig von diesem kommunitären Verfahren, an dessen Prak-
tikabilität und Effizienz in bezug auf Vorlagepflichtverletzungen 
berechtigte Zweifel bestehen, sieht von den mitgliedstaatlichen 
Rechtsordnungen lediglich die deutsche eine eigene nationale Sank-
tionsmöglichkeit vor. Diese ist über die jüngere Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zur Garantie des gesetzlichen Rich-
ters (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) verfassungsrechtlich abgesichert. 
rnfolge der dem EuGH zuerkannten Stellung als gesetzlicher Rich-
ter im Sinne des deutschen Grundgesetzes349 wird dem einzelnen 
die Möglichkeit eröffnet, sich im Falle der pflichtwidrigen Nicht-
vorlage mit der Verfassungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG) 
zur Wehr zu setzen.350 Allerdings schützt die Gewähr des gesetzli-
chen Richters nur vor (objektiver) Willkür, nicht vor Rechtsirrtü-
mern des Prozeßgerichts, wobei es in den einschlägigen Fällen um 
das bewußte Abweichen eines obersten Fachgerichts von einer ge-
festigten Rechtsprechung des EuGH ging. 351 Liegt eine eindeutige 
Rechtsprechung des Gemeinschaftsgericht noch nicht vor, ist ein 
Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG nur anzunehmen, "wenn 
mögliche Gegenauffassungen zu der entscheidungserheblichen Fra-
ge des Gemeinschaftsrechts gegenüber der vom Gericht vertretenen 
Meinung eindeutig vorzuziehen sind" .352 

Damit bleibt das grundgesetzliche Willkürverbot in seinem Schutz-
umfang deutlich hinter der gemeinschaftsrechtlichen Vorlagever-
pflichtung im Lichte der c.I.L.F.I.T.-Rechtsprechung des EuGH zu-
rück, die auf das Vorliegen eines "vernünftigen Zweifels an doc Ent-
scheidung der gestellten Frage" abstellt und den Umfang der Ver-

349 BVerfGE Bd. 73, S. 339,366. 
350 Nicht veröffentlichte Beschlüsse des BVerfG: 2 BvR 687/85 vom 8. April 1987, 2 

BvR 763/85 vom 4. November 1987, 2 BvR 876/85 vom 4. November 1987, alle abge-
druckt in: EuGRZ 1988, 5. 113ff. bzw. 120ff.; kritisch: U. Wölker, Wann verletzt eine 
Nichtvorlage an den EuGH die Garantie des gesetzlichen Richters?, in: EuGRZ 1988, 
S. 97; R. Arnold, Gesetzlicher Richter (Art. 101 Abs. 1 5.2 GG) und Pflicht zur Vorla-
ge an den Europäischen Gerichtshof (Art. 177 Abs.3 EWGV), in: Festschrift für 
K. Neumayer, 1985,5.17,25. 

351 Ebd. 
352 Nicht veröffentlicher Beschluß des BVerfG: 2 BvR 808/82 vom 9. November 

1987, abgedruckt in: EuGRZ 1988, S.109ff.; BVerfGE Bd. 82,5.159,195. Zu diesem 
Problen:kreis siehe auch: R. Stettner, Europäisches Gemeinschaftsrecht als Quelle der 
Rec.htsfmdung deutscher Gerichte, 1974-1984, in: AöR 1986, 5.359 (Teil 1), S. 537 
(Tetl2), mit zahlreichen Hinweisen auf die Praxis deutscher Gerichte. 
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pflichtung durch die Aufforderung an das Prozeßgericht konkreti-
siert, den Besonderheiten der mehrsprachigen Gemeinschaftstermi-
nologie, dem Funktionszusammenhang der Regelung und etwaigen 
abweichenden Entscheidungen von Gerichten anderer Mitgliedstaa-
ten Rechnung zu tragen.353 

Seit längerem wird erörtert, durch Vertragsänderung ein Rechts-
mittel gegen Entscheidungen nationaler Gerichte, die in Verletzung 
der Vorlagepflicht ergangen sind, einzuführen. Die Kommission hat 
bereits in ihrem Bericht über die Europäische Union 1975 vorgeschla-
gen, "den beteiligten Parteien ein Recht auf Anrufung des Gerichts-
hofes gegen die Entscheidung nationaler Gerichte [einzuräumen], 
wenn diese ihre Entscheidung in einer Frage des Unionsrechts ohne 
Anrufung des Gerichtshofes getroffen haben". 354 

Der Vorschlag wurde in dem Vertrags entwurf des Europäischen 
Parlaments zur Gründung der Europäischen Union von 1984 auf-
gegriffen. Der Entwurf sieht ein Kassationsverfahren gegen Ent-
scheidungen letztinstanzlicher nationaler Gerichte vor, mit denen 
die Befassung des EuGH im Wege der Vorabentscheidung verwei-
gert oder ein Vorabentscheidungsurteil des EuGH mißachtet wur-
de.355 

Unabhängig von der Frage, ob der EuGH bei der gegebenen Orga-
nisationsstruktur der Gemeinschaftsgerichtsbarkeit die zusätzliche 
Belastung überhaupt arbeitsmäßig bewältigen könnte/56 muß man 
sich darüber im klaren sein, daß die Verwirklichung dieser Vorstel-
lungen die Grundkonzeption des Vorlageverfahrens verändern wür-
de, das in seiner bestehenden Ausprägung auf Kooperation gleichran-
giger Partner, nicht auf hierarchische Über- und Unterordnung ange-
legt ist. 357 

Prinzipiell können die einzelstaatlichen Gerichte zur Beachtung 
ihrer Vorlagepflicht (präventiv) durch eine a-priori-Kontrolle oder 
(repressiv) durch eine a-posteriori-Kontrolle angehalten werden: 
- Eine a-priori-Kontrolle könnte im Rahmen des anhängigen natio-

nalen Verfahrens mittels einer Beschwerde gegen die Zurückwei-
sung eines Antrags auf Vorlage veranlaßt werden; das auf diese 
Weise eingeleitete Verfahren vor dem Gerichtshof würde mit dem 

353 Urteil vom 6. Oktober 1982, C.I.L.F.I.T., Rs. 283/81, Slg. 1982, S. 3415,3430; 
dazu M.A. Dauses, a.a.O. (Fn. 347), S. 74f. 

354 Bericht der Kommission über die Europäische Union, Bulletin der EG, Beilage 5/ 
75, S. 39. 

355 Art. 43, fünfter Spiegelstrich des Entwurfs einer Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 14. Februar 1984, abgedruckt u. a. bei: j. Schwarze/ R. Bieber, Eine 
Verfassung für Europa, 1984, S. 340. 

356 U. Everfing, Justiz im Europa von morgen, in: DRiZ 1993, S. 5,12. 
357 Vgl. Rothley-Bericht, a. a. O. (Fn. 322), Rdnr. 22. 



D 128 Gutachten von Prof Dr. Manfred A. Dauses 

Vorabentscheidungsverfahren selbst den Charakter emes Zwi-
schenverfahrens teilen. 
Ein derartiges "V orlageerzwingungsverfahren" scheidet schon· al-
lein deshalb aus, weil die Vorlagepflicht in der Regel nicht unab-
hängig vom Inhalt des Urteils festgestellt werden kann; denn erst 
aus diesem ergibt sich, ob etwa eine von einer Partei aufgeworfene 
Frage des Gemeinschaftsrechts entscheidungserheblich war oder ob 
ein nicht letztinstanzliches Gericht unter Verletzung des Verwer-
fungsmonopols des EuGH eine Vorschrift des sekundären Ge-
meinschaftsrechts unangewendet gelassen hat. 
Eine a-priori-Kontrolle wäre zudem insofern systemwidrig, als das 
Vorabentscheidungsverfahren kein subjektives Recht der Parteien 
auf Anrufung des EuGH kennt. Die Befassung des Gerichtshofes 
ist vielmehr ausschließlich Sache des Prozeßgerichts, das ggf. auch 
von Amts wegen vorlegen kann und allein den Inhalt der Vorlage-
frage bestimmt.358 

- Demnach käme allenfalls eine a-posteriori-Kontrolle, etwa in Form 
einer Kassationsbeschwerde gegen das unter Mißachtung der Vor-
lagepflicht erlassene Urteil in Betracht. 
Auch insoweit sind jedoch grundsätzliche Bedenken angebracht. Da 
das subjektive Kriterium des "vernünftigen Zweifels" trotz des Ob-
jektivierungsbemühens des EuGH359 sich einer exakten Definition 
entzieht, wird die Feststellung einer pflichtwidrigen Nichtvorlage in 
der Praxis auf Fälle beschränkt bleiben, in denen das Verwerfungs-
monopol des EuGH mißachtet, von einer eindeutigen Rechtspre-
chung abgewichen oder entscheidungserhebliches Gemeinschafts-
recht grob und offensichtlich fehlerhaft ausgelegt wurde. 

Damit aber würde der Gerichtshof in dieser Verfahrens art zu 
einer Superkassationsinstanz in allen Fragen des Gemeinschafts-
rechts. Mit dem der föderativen Gemeinschaftskonstruktion und 
ihrem System der Kompetenzverteilung zugrundeliegenden Prin-
zip, daß Gemeinschaftsorgane nicht nationale Hoheitsakte aufhe-
ben oder abändern können, würde gebrochen. 
Die angestellten Überlegungen können selbstverständlich nur 

Denkanstöße geben. Sie dürften aber erkennen lassen, daß die erör-
terten Mechanismen den Kompetenzrahmen der Gemeinschaft/Uni-
on in ihrer aktuellen Gestalt sprengen und wohl auch auf absehbare 
Zeit ihre politische Integrationskraft übersteigen würden. 

35syrteil vom 9. Dezember 1965, Singer, Rs. 44/65, Slg. 1965, S. 1267, 1275; vgl. 
UrteJ! vom 6. Oktober 1982, C.I.L.F.I.T., a. a. O. (Fn. 353), S. 3428; vgl. Urteil vom 
29: Se~tember 1987, Zaera, Rs. 126/86, Slg. 1987, S. 3697, 3715. Siehe auch G. Ress, 
Wichtige V~rlagen deutscher Verwaltungsgerichte an den Gerichtshof der Europiu-
schen Gememschaften, in: Die Verwaltung 1987 S 177 194 359 ,. , • 

Vgl. Urteil vom 6. Oktober 1982, C.I.L.F.I.T., a. a. O. (Fn. 353), S. 3430. 
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e) Verstärkte Nutzung des kooperativen Charakters des Verfahrens 

aa) Begründung der Vorlag.el:! 
Anders als das Bundesverfassungsgericht im Verfahren der konkre-

ten Normenkontrolle (Art. 100 Abs. 1 GG) prüft der EuGH im Vor-
abentscheidungsverfahren grundsätzlich nicht die Erforderlichkeit 
der Vorlage und insbesondere nicht die Entscheidungserheblichkeit 
der Vorlagefrage.360 Dies hat seinen guten Grund, denn die Entschei-
dungserheblichkeit ist eng mit Fragen des innerstaatlichen materiellen 
und Verfahrensrechts verknüpft, über die zu befinden der EuGH 
weder legitimiert noch in der Lage ist. Im übrigen vermeidet der 
Gerichtshof tunlichst den Begriff der "Zulässigkeit"J6f\ im Zusam-
menhang mit Vorab entscheidungen und spricht stattdessen lieber von 
seiner "Zuständigkeit" zur Beantwortung der Vorlagefrage.362 

Als Prozeßvoraussetzungen prüft er in dieser Verfahrensart außer 
der Gerichtsqualität des vorlegenden Spruchkörpers lediglich 
- die gemeinschaftsrechtliche Natur der Vorlagefrage, was einerseits 

die Prüfung von Fragen des innerstaatlichen Rechts,363 andererseits 
von rein politischen Fragen364 ausschließt; 

- das Vorliegen eines echten Rechtsstreits im Ausgangsverfahren, 
womit eine Befassung des EuGH aufgrund manipulierender Partei-
absprachen verhindert werden soll. 365 

360 Z.B. Urteil vom 30. April 1986, Asjes, verb. Rs. 209-213/84, Slg. 1986, S. 1425, 
1460; Urteil vom 14. Februar 1980, Damiani, Rs. 53/79, Slg. 1980, S. 273, 281; Urteil 
vom 16. Dezember 1981, Foglia gg. Novello I1, Rs. 244/80, Slg. 1980, S. 3045,3062; 
vgl. Urteil vom 6. Oktober 1982, C.I.L.F.I.T., a.a.O. (Fn.353), S. 3428. Siehe auch 
G. Ress, Die Entscheidungserheblichkeit im Vorlageverfahren nach Art. 177 EWG-
Vertrag im Vergleich zum Vorlageverfahren nach Art.l00 Abs.l GG, a. a. O. 
(F~21), S. 340f. 

(361)Soweit ersichtlich, wurde der Begriff ,,(Un-)Zulässigkeit" zum ersten Mal in dem 
jungen Urteil vom 19. März 1993, Pretore di Genova, Rs. C-157/92, noch nicht veröf-
fentlicht, verwendet, mit dem der EuGH eine Vorlage als "offensichtlich unzulässig" 
zurückgewiesen hat. Diese Formel erscheint nicht unbedenklich, weil sie geeignet ist, 
die Grenze zu den Direktklagen zu verwischen. Es bleibt abzuwarten, ob sie in späte-
ren Entscheidungen aufgegriffen werden wird, was auf ein neu es Verständnis der Rolle 
des Vorabentscheidungsverfahrens hindeuten könnte, oder ob sie einem bloßen Redak-
tionsversehen entsprungen ist. 

362 Z.B. Beschluß vom 27. Juni 1979, Rs.I05/79, Slg. 1979, S.2257; Beschluß vom 
12. März 1980, Rs. 68/80, Slg. 1980, S. 771; Urteil vom 22. November 1978, Mattheus 
gg. Doego, Rs. 93/78, Slg. 1978, S. 2203; 2211; Urteil vom 11. März 1980, Foglia gg. 
Novello I, Rs. 104/79, Slg. 1980, S. 745; Urteil vom 16. Dezember 1981, Foglia gg. 
Novello II, Rs. 244/80, Slg. 1981, S. 3045. 

363 Beschluß vom 27. Juni 1979, a. a. O. (Fn.362); Beschluß vom 12. März 1980, 
a.a.O. (Fn. 362). 
~rte~l vom 22. November 1978, ~atth~~gg,12Q..~go,.a.a.O. (Fn. 362), S. ~211. 
36 Urteil vom 11. März 1980,Fogha gg. Novello I, a. a.O. (Fn. 362); Urteil vom 

16. Dezember 1981, Foglia gg. Novello 1[;1.".1. O. (Fn. 362). 
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In letzter Zeit läßt das einschlägige Fallrecht verstärkt Tendenzen 
erkennen, einer mißbtäuchlichen Inanspruchnahme des Verfahrens 
zu wehren.366 Dabei stellt der EuGH die Kooperationsfunktion und 
den Entscheidungshilfecharakter des Verfahrens in den Vordergrund, 
die zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichteten und der Vorlage 
rein hypothetischer, für die Streitentscheidung unnützer Fragen ent-
gegenstünden. Diese neuere Spruchpraxis könnte auf eine vorsichtige 
Abkehr von der bisherigen Rechtsprechungslinie im Sinne einer Ab-
weisung bei offensichtlich fehlender Vorgreiflichkeit hinauslaufen. 

Um den Gerichtshof in die Lage zu versetzen, "alle mit der Wahr-
nehmung seiner eigenen Aufgaben zusammenhängenden Fragen zu 
beurteilen, vor allem um gegebenenfalls ... festzustellen, ob er zu-
ständig ist",367 ist eine entsprechende ~egr~dungades Vorabentschei-
dungsersuchens ein wichtiges Funktionselement es Verfahrens. Für 
das vorlegende Gericht selbst hat der Begründungszwang den heilsa-
men Effekt, sich vorweg gedankliche Klarheit über die Erforderlich-
keit der Vorlage und die zweckdienliche Formulierung der Frage 

, verschaffen zu müssen. 
Eine Begründung der Vorlage ist in den Gemeinschaftstexten nicht 

ausdrücklich vorgeschrieben, entspricht jedoch den gemeinsamen 
Rechtsprechungstraditionen der Mitgliedstaaten, wenngleich Form, 
Stil und Umfang der Entscheidungsgründe von Mitgliedstaat zu Mit-
gliedstaat verschieden sind. Der EuGH versteht die Begründung der 
Vorlage nicht als formale Zulässigkeitsvoraussetzung, wohl aber als 
ein Erfordernis zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Verfahrens. 
Dementsprechend haben Inhalt und Umfang der Begründung sich 
nach den konkreten Umständen des jeweiligen Einzelfalls zu richten; 
sie sind de~ Ziel der _Qp-tirnie.r:.tmg-.deLE.ffizi~f!~A~~ . .Y erfuhrens un-
tergeordnet. 68 Als Mindeststandard ist zu fordern, daß die Gründe 
der Vorlageentscheidung den faktischen und normativen Rahmen der 
gestellten Frage in einer Weise umreißen, daß der Gerichtshof den 
Nutzen der erbetenen Antwort für die Entscheidung des Ausgangs-
rechtsstreits klar erkennen kann. 369 

Eine Festschreibung der Begründungspflicht in den Gemeinschafts-
texten (satzungenunaVerfänrensordnung) erscheint unter diesen 

366 Urteil vom 16. Juli 1992, Meilicke, Rs. C-83/91, Slg. 1992, S. 1-4839; Urteil vom 
28. November 1991, Durighello, Rs. C-186/90, Slg. 1991, S. 1-5773; vgl. auch Urteil 
vom 16. Juni 1981, Salonia, Rs. 126/80, Slg. 1981, S.1563. 

367 Urteil vom 16. Dezember 1981, Foglia gg. Novello II, a.a.O. (Fn. 362), S. 3063. 
368 Vgl. Urteil vom 12.Juni 1986, Bertini, verb. Rs. 98, 162 und 258/85, Slg. 1986, 

S. 1885, 1896; Urteil vom 16. Dezember 1981, Foglia gg. Novello II, a. a. O. (Fn. 362), 
S.3062. 

369 Urteil vom 26. Januar 1993, Telemarsicabruzzo, verb. Rs. C-320 und C-322/90, 
Rdnr. 6, noch nicht veröffentlicht; Beschluß vom 19. März 1993, Banchero, Rs. C-157/ 
92, Rdnr. 4, noch nicht veröffentlicht. 
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Voraussetzungen entbehrlich. Gegenstand und Intensität der gebote-
nen Begründung sowie die Feststellung der Rechtsfolgen einer fehlen-
den oder unzulänglichen Begründung sollen vielmehr wie bisher 
durch Richterrecht präzisiert werden, das sich dabei flexibel an der 
Zweckbestimmung des Verfahrens orientieren, aber auch erzieherisch 
auf nationale Gerichte einwirken könnte. 

Wenig sachdienlich erscheint der in diesem Kontext entwickelte 
Vorschlag, die einzelstaatlichen Gerichte zu verpflichten, mit der 
Vorlagefrage bereits einen Entscheidungsvorschlag zu verbinden, den 
der EuGH als "unbedenklich" erklären könnte, "ohne sich damit für 
die Zukunft an diese Entscheidung zu binden".370 

Zum einen dürften die einzelstaatlichen Gerichte eine natürliche 
Scheu empfinden, sich zu einer Frage des ihnen nur begrenzt vertrau-
ten Gemeinschaftsrechts zu äußern und dabei das Risiko einer Zu-
rechtweisung durch das "Fachgericht" EuGH zu laufen. Vor allem 
nationale Obergerichte könnten ein solches Erfordernis als eine ihrem 
Selbstverständnis widersprechende Zumutung empfinden. Die ohne-
hin bestehenden Berührungsängste mit dem Gemeinschaftsrecht wür-
den dadurch weiter erhöht, was ein psychologisches Klima der Vorla-
gefeindlichkeit begünstigen und damit die Neigung fördern könnte, 
Vorlagepflichten zu umgehen. 

Zum anderen könnte der EuGH selbst es mit seinem Rechtspre-
chungsauftrag für unvereinbar ansehen, aus seiner Sicht unvollständi-
ge oder laienhafte Rechtsausführungen, auch wenn sie im Ergebnis 
oder der Tendenz nach zutreffen mögen, ohne die sachlich gebotenen 
Klarstellungen oder Ergänzungen als unbedenklich abzusegnen. Es 
ist vielmehr zu erwarten, daß er in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle wie gewohnt in eine detaillierte Prüfung der aufgeworfenen 
Rechtsfragen eintreten wird, um zu verhindern, daß durch eine vor-
behaltlose Unbedenklichkeitsbescheinigung der Rechtsauffassung des 
vorlegenden Gerichts faktische Präjudizwirkung verliehen würde. 

Ein echter Entlastungseffekt dürfte von dem Vorschlag daher nicht 
zu erhoffen sein. Sinnvoller erschiene es unter diesen Umständen, auf 
die wünschenswerte Entlastung des EuGH durch eine Verlagerung 
der erstinstanzlichen Zuständigkeit für Vorabentscheidungen auf das 
EuG bei gleichzeitiger Einschränkung der Rechtsmittelmöglichkeiten 
beim EuGH hinzuwirken.371 

Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß damit dem vorlegen-
den nationalen Gericht keineswegs die Möglichkeit genommen wer-
den soll, wie bisher in den Gründen seiner Vorlage aus freien Stücken 
seine Rechtsauffassung zu äußern und Argumente vorzutragen, um 

9'" 

370 Rothley-Bericht, a. a. O. (Pn. 322), Rdnr. 2l. 
371 Siehe dazu die obigen Vorschläge S. D 95. 
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so den Gerichtshof zu veranlassen, sich mit seinen Ansichten ausein-
anderzusetzen. 

bb) Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten 
Die Stellungnahmen der Beteiligten im Vorabentscheidungsverfah-

ren sind eine wichtige Erkenntnisquelle für den Gerichtshof, vor al-
lem wenn es darum geht, das wahre Anliegen der Vorlagefrage in 
ihrem faktischen Kontext zu erschließen, den nationalen Regelungs-
rahmen zu umreißen oder die sozialen, wirtschaftlichen und politi-
schen Komponenten der aufgeworfenen Fragen zu erhellen. Idealer-
weise sollten sie dazu beitragen, alle maßgeblichen tatsächlichen und 
rechtlichen Aspekte des Verfahrens auszuleuchten. 

De lege lata haben ein Recht zur Abgabe schriftlicher Erklärungen 
(Art.20 Satzung EG, Art.21 Satzung EAG, Art. 103 § 3 VerfO 
EuGH) und zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung die "Par-
teien" (d.h. die Beteiligten des Ausgangsverfahrens), die Mitgliedstaa-
ten, die Kommission und außerdem der Rat, "sofern die Gültigkeit 
oder Auslegung einer Handlung des Rates streitig ist". Anderen Per-
sonen oder Organen steht diese Befugnis nicht zu, so daß insbesonde-
re das Europäische Parlament sich nicht proprio motu am Vorabent-
scheidungsverfahren beteiligen kann. Der EuGH hat diese Lücke in 
den Verfahrensregeln dadurch zu schließen versucht, daß er praeter 
textum das Parlament in Verfahren, die dessen Rechtsstellung betra-
fen, um Auskünfte bat und ihm so Gelegenheit zur Äußerung bot. 372 

Entsprechend ihrem Selbstverständnis als "Hüterin der Verträge" 
gibt die Kommission üblicherweise in allen Vorabentscheidungsver-
fahren Stellungnahmen ab. Der Rat beteiligt sich in der Regel nur an 
Verfahren, die die Gültigkeit oder wesentliche Fragen zur Tragweite 
eines Ratsakts betreffen. Die Praxis der Mitgliedstaaten ist unter-
~~hiedlich. Grossomodo kann festgestellt werden, daß sie von ihre~ 
Außerungsrecht nur in ausgewählten Fällen Gebrauch machen, wobei 
als Auswahlkriterium u. a. herangezogen wird, ob es sich um Vorla-
gen eigener Gerichte handelt, ob die eigene Rechtsordnung in spezifi-
scher Weise tangiert ist oder ob nationale Interessen von einigem 
Gewicht auf dem Spiele stehen.373 

Der Ausschluß des Europäischen Parlaments aus dem Kreis der 
potentiellen Verfahrensbeteiligten trägt der gestärkten Rolle des EP 
im Entscheidungsprozeß der Europäischen Union nicht Rechnung. 

372 Siehe M. A. Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 177 EWG-
Vertrag, 1985, S. 91. 

J73 Eingehend und kritisch zur Praxis der Beteiligung der Mitgliedstaaten an Vor-
abentscheidungsverfahren: E. Räder, Die Mitgliedstaaten der EG vor dem Europäi-
sche? Gerichtshof, in: H.- W. Rengelingl R. von Borries (Hrsg.), Aktuelle Entwicklun-
gen m der Europäischen Gemeinschaft, 1992, S. 45, 50ff. 
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Unter Rechtsschutzgesichtspunkten ist es zwingend geboten, ihm die 
Beteiligung zumindest an denjenigen Verfahren zu erlauben, in denen 
es um die Wahrung seiner eigenen (institutionellen) Rechte geht.374 

Dies ist sicher zunächst der Fall bei Vorlagefragen, die die Gültig-
keit oder Auslegung einer Handlung des EP oder eines im neuen 
Verfahren der Mitentscheidung (Art. 189b EGV) erlassenen gemein-
samen Rechtsakts des EP und des Rates betreffen; insoweit wäre dem 
Parlament die gleiche Rechtsstellung wie dem Rat einzuräumen. 
Gleichzustellen wären Verfahren, in denen Rechtsakte infrage stehen, 
deren Zustandekommen die Mitwirkung des EP erfordert,375 deswei-
teren solche, in denen gerade das Bestehen oder der Umfang der 
Mitwirkungsrechte des EP streitig ist. 

Desungeachtet wäre zu fragen, ob vor dem Hintergrund der rechts-
politischen Bestrebungen nach Stärkung der demokratischen Legiti-
mation der Europäischen Union376 und im Hinblick auf den wün-
schenswerten Gleichklang mit der - erweiterungsbedürftigen377 -

Klagebefugnis des EP in streitigen Verfahren nicht überhaupt auf eine 
gegenständliche Beschränkung seines Erklärungsrechts verzichtet 
und ihm stattdessen ein unbeschränktes Recht zur Abgabe von Stel-
lungnahmen eingeräumt werden sollte. 

Im Falle der zweiten Alternative, die hier befürwortet wird, müßte 
konsequenterweise auch die entsprechende Beschränkung des Erklä-
rungsrechts des Rates fallen. 

Eine Verlängerung der Verfahrensdauer ist durch die empfohlene 
Anpassung (die durch eine Modifizierung der Art. 20 Satzung EG, 
Art. 21 Satzung EA G im vereinfachten Vertragsrevisionsverfahren 
der Art. 188 Abs.2 EGV, Art. 160 Abs.2 EAGV erfolgen könnte) 
wegen der zweimonatigen Ausschlußfrist für die Abgabe schriftlicher 
Erklärungen nicht zu befürchten. 

Den Parteien des Ausgangsverfahrens und den institutionellen Ver-
fahrensbeteiligten ist in ihrem eigenen Interesse anzuraten, von ihrem 
Beteiligungsrecht im Vorabentscheidungsverfahren möglichst häufig 
und umfassend Gebrauch zu machen. Angesichts der differenzierten 
Spruchpraxis des EuGH zu den zeitlichen Wirkungen von Vorabent-
scheidungen, die er in Analogie zu Art. 174 Abs.2 EGV, Art. 147 

374 V gl. dazu die letztlich aus dem Rechtsstaatsgedanken abgeleitete Rechtsprechung 
des EuGH zur aktiven und passiven Parteifähigkeit des EP in Direktklagen, oben 
S. D 111. 

375 Z. B. in Fällen der obligatorischen Anhörung, des Verfahrens der Zusammenar-
beit (Art. 189c EGV) oder des Zustimmungserfordernisses (Assoziierungsabkommen, 
Art. 238 EGV; Aufnahme weiterer Mitglieder, Art. 0 EUV). 

376 Vgl. BVerfG, Urteil vom 12. Oktober 1993 ("Zustimmungsgesetz zum Vertrag 
über die Europäische Union"), 2 BvR 2134/92 und 2 BvR 2159/92, insbesondere S. 84f. 
des hektographierten Texts. 

177 Vgl. die obigen Vorschläge S. D 112. 
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Abs. 2 EAGV ggf. auch ohne eine diesbezügliche Anfrage des vorle-
genden Gerichts von Amts wegen ex nunc oder pro futuro be-
grenzt,378 empfiehlt es sich, in geeigneten Fällen auch auf diese Pro-
blematik substantiiert einzugehen. 

Entsprechend der Funktionsbegrenzung des Verfahrens auf die 
Auslegung und Gültigkeitsprüfung von Gemeinschaftsrecht, dessen 
Entscheidungserheblichkeit grundsätzlich das vorlegende Gericht al-
lein - vor dem Hintergrund des von ihm festgestellten Sachverhalts-
zu beurteilen hat,379 sollten die Verfahrensbeteiligten ihre Ausführun-
gen auf die anstehenden Fragen des Gemeinschaftsrecht konzentrie-
ren und Kritik an der Feststellung des Sachverhalts und der Entschei-
dungserheblichkeit durch das Prozeßgericht unterlassen. 

cc) Dialog mit dem vorlegenden Gericht 
Wii~;;henswert ist im Interesse der Prozeßökonomie ein möglichst 

formloser Dialog zwischen dem vorlegenden Gericht und dem 
EuGH. Die unflexible, ja sklerotische Verfahrenspraxis des Gerichts-
hofes hat indes mit diesem Erfordernis nicht Schritt gehalten. Entge-
gen der gebetsmühlenhaft wiederholten Beschwörung, das Vorabent-
scheidungsverfahren gehe von einer "Zusammenarbeit" zwischen der 
innerstaatlichen Gerichtsbarkeit und dem EuGH aus,380 wird das 
Verfahren eher wie ein Rechtsmittelverfahren betrieben, in dem jede 
unmittelbare Kontaktnahme mit dem nationalen Gericht verpönt ist. 
Rückfragen an dieses, etwa mit dem Ziel der Klärung des wahren 
Anliegens einer ungeschickt formulierten Vorlagefrage, sind unüb-
lich. 

Auch geben die Sitzungsberichte381 im allgemeinen nur die Ausfüh-
rungen der Verfahrensbeteiligten in extenso wieder, während die in 
der Vorlageentscheidung selbst enthaltenen Überlegungen und etwai-
gen Lösungsvorschläge des nationalen Gerichts allenfalls summarisch 
und marginal dargestellt werden. 

Verschiedentlich ist angeregt worden, der Gerichtshof möge sich 
auf die Vorzüge des direkten Zwiegesprächs besinnen und verstärkt 
den informellen Gedankenaustausch mit dem vorlegenden Gericht 
pflegen.382 Dieses Petitum verdient nachhaltige Unterstützung im 

378 Dazu eingehend: M. A. Dauses, Das Vorabemscheidungsverfahren, in: ders. 
(Hrsg.), Handbuch des EG-Wirtschaftsrechts, P. II, Rdnr. 127-136; ders., Das Vor-
abentscheidungsverfahren nach Art. 177 EWG-Vertrag, 1985, S. 101 H. 

379 Vgl. oben S. D 129. . 
380Z.B. Urteil vom 16. Dezember 1981, Foglia gg. Novello H, a.a.O. (Fn. 362), 

S.3062. 
381 Dazu oben S. D 70 . 

.. ~82 U. Everli~g, Das Vorabemscheidungsverfahren vor dem Gerichtshof der Euro-
palschen Gememschaften. Praxis und Rechtsprechung, 1986, S. 75 f. 
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Hinblick auf die Effizienz der Verfahrensabwicklung und die Sach-
dienlichkeit der Antwort. 

Allerdings sollen die praktischen Schwierigkeiten bei der Verwirk-
lichung der Vorstellungen nicht verschwiegen werden. Starre mit-
glied staatliche Prozeßordnungen, die gerichtlichen Meinungsäuße-
rungen außerhalb der dafür vorgesehenen Formen entgegenstehen, 
können geeignet sein, das richterliche Gespräch zu behindern. Dies 
gilt vor allem für Rechtsordnungen, wie die des romanischen Rechts-
kreises, in denen Verfahrensaussetzung und Vorlage nicht durch Be-
schluß, sondern durch ein (nur unter engen Voraussetzungen abän-
derbares oder ergänzbares) Urteil entschieden werden. Unter dem 
Gesichtspunkt des Rechts auf rechtliches Gehör383 dürfte zudem eine 
Beteiligung der Parteien des Ausgangsverfahrens an etwaigen Rück-
fragen unverzichtbar sein. 384 Daß sich daraus Verfahrensverzögerun-
gen ergeben können, liegt auf der Hand. 

Entgegenstehende Regeln des nationalen Prozeßrechts können je-
doch einer Institutionalisierung des Dialogs inter iudices kein un-
überwindbares Hindernis in den Weg stellen, da auch das staatliche 
Verfahrensrecht sich dem vorrangigen Gemeinschaftsrecht zu beu-
gen385 und folglich die aus Gemeinschaftsrecht (Art. S EGV) fließen-
de Kooperationspflicht der staatlichen Gerichte zu respektieren hat. 

Um etwaigen Rückfragen oder Auskunftsersuchen des Gerichtsho-
fes eine konkrete Verankerung im positiven Recht zu geben, emp-
fiehlt es sich, eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage in die Ver-
fahrensordnung aufzunehmen. Diese könnte systematisch ihren Platz 
entweder in den Sondervorschriften über das Vorabentscheidungs-
verfahren (Art. 103, 104 VerfO EuGH) oder im Rahmen einer auch 
das Vorabentscheidungsverfahren mit umfassenden Querschnittsvor-
schrift über prozeßleitende Maßnahmen (vgl. Art. 64 VerfO EuG) 
finden. 386 

5. Gutachtliche Stellungnahmen 

Ähnlich wie der Internationale Gerichtshof (Art. 6S ff. IGH-Statut) 
hat der EuGH auch beratende Funktionen. Ihr Sinn ist die Ausübung 

383 Zur Rechtsprechung des EuGH zum "due process" siehe oben S. D 28f. 
38, R. Voß, a. a. O. (Fn. 338), S. 98, der sogar befürchtet, daß entgegen der Intention, 

das Verfahren zu straffen, ein Dialog sich eher als zeitraubend und prozeßunökono-
misch herausstellen könnte. 

385 Vgl. insbesondere Urteil vom 19. Juni 1990, Factortame, Rs. C-213/89, Slg. 1990, 
S. I-2433 (betreffend die gemeinschafts rechtliche Pflicht zur Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes entgegen einem Verbot des innerstaatlichen Rechts). 

386 V gl. auch die Vorschläge des Gutachters zum erleichterten Erlaß prozeßleitender 
Maßnahmen im Dienste der Verfahrensstraffung, unten S. D 148,153. 
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einer vorbeugenden juristischen Kontrolle, womit bereits vor Erlaß 
einer Maßnahme Klarheit über deren Rechtmäßi.!?keit geschaH.en wer-
den kann. Einziger Fall einer solchen a-priori-Uberprüfung 1st nach 
geltendem Recht die Abgabe von Gutachten über die Vereinbarkeit 
eines geplanten völkerrechtlichen Abkommens der Gemeinschaft mit 
dem Vertragsrecht (Art. 228 Abs. 6 EGV, Art. 103 Abs. 3 EAGV).3B7 

a) Antragsrecht des Europäischen Parlaments 

Das gutachtliche Verfahren ist insofern verbesserungsbedürftig, als 
ein Gutachten nur vom Rat, der Kommission oder einem Mitglied-
staat, nicht auch vom Europäischen Parlament eingeholt werden 
kann. Diese Regelung trägt dem Umstand nicht Rechnung, daß der 
Abschluß gewisser Abkommen heute der Zustimmung des EP bedarf 
(Art. 228 Abs. 3 Uabs. 2 EGV). Es handelt sich dabei um Assoziie-
rungsabkommen (i. S. d. Art. 238 EGV), "sonstige Abkommen, die 
durch Einführung von Zusammenarbeitsverfahren einen besonderen 
institutionellen Rahmen schaffen", "Abkommen mit erheblichen fi-
nanziellen Folgen für die Gemeinschaft" sowie "Abkommen, die eine 
Änderung eines nach dem V erfahren des Artikels 189 b [Verfahren 
der Mitentscheidung] angenommenen Rechtsakts bedingen." 

Systemgerecht müßte zumindest in diesen Fällen, vorzugsweise au-
ßerdem in Fällen, in denen das EP vor Abschluß des Abkommens 
anzuhören ist (d. h. alle sonstigen Abkommen mit Ausnahme von 
Zo11- und Handelsabkommen, Art. 228 Abs.3 Uabs. 1 EGV), dem 
Parlament ein Antragsrecht eingeräumt werden.388 Damit würde ihm 
ermöglicht, vor Erteilung der Zustimmung bzw. vor Abgabe einer 
Stellungnahme die Vertrags konformität des in Aussicht genommenen 
Abkommens authentisch gerichtlich überprüfen zu lassen. 

In diesem Sinne wäre Art. 228 Abs.6 EGV so zu ergänzen, daß 
nach dem ersten Satz ("Der Rat, die Kommission oder ein Mitglied-
staat kann ein Gutachten ... einholen") der folgende Satz eingefügt 
würde: 

"Das gleiche Recht steht dem Europäischen Parlament zu, 
soweit der Abschluß des Abkommens seiner Zustimmung 
bedarf oder es vor dem Abschluß des Abkommens anzuhö-
ren ist." 

387 Siehe oben S. D 56. 
388 Der Vertragsentwurf des EP über die Europäische Union (Entschließung vom 

2.z. November 1990, ABI. EG 1990, C 324 S. 327) und der Rothley-Bericht des Institu-
tlon:llen Aussc~usses (Dok. PE 155.441/endg., Rdnr. 15) setzen sich über die Vor-
schlage des vorliegenden Gutachtens hinaus für ein unbeschränktes Recht des EP auf 
~inholung eines Gutachtens ein. Für dieses rechtspolitisch sicher wünschenswerte Pe-
titum besteht aber kein zwingendes Bedürfnis unter Rechtsschutzgesichtspunkten. 
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Die einschlägigen Vorschriften der Verfahrensordnung389 über Zu-
stellungen und die Abgabe von Stellungnahmen im Verfahren vor 
dem EuGH wären so anzupassen, daß sie auch das Europäische Par-
lament erfassen. 

b) A -priori-Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips 

Im Zuge der vorwiegend politisch geführten Diskussion um die 
Justitiabilität des Subsidiaritätsprinzips (Art. 3 b Abs. 2 und 3 EGV 
i.d.F. des Vertrags über die Europäische Union)390 ist gefordert wor-
den, eine dem Verfahren des Art. 228 Abs. 6 EGV nachgebildete a-
priori-Kontrolle am Maßstab des Subsidiaritätsprinzips für geplante 
gemeinschaftsinterne Sekundärrechtsakte einzuführen.391 

389 Art. 107 § 1, 108 § 3 VerfO EuGH. 
390 Nach allgemeiner Ansicht ist das Subsidiaritätsprinzip - in seiner Ausprägung als 

kumuliertes Notwendigkeits- und Effizienzkriterium (Art. 3 b Abs. 2 EGV) sowie als 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 3 b Abs. 3 EGV) - nach Wortlaut, Entstehungsge-
schichte und systematischer Stellung im Vertragstext keine rechtlich unverbindliche 
Unionszielbestimmung, sondern ein voll justitiabIer Rechtssatz, dessen Verletzung 
durch einen Rechtsakt der Gemeinschaft im Wege der ex-post-Rechtskontrolle vor 
dem EuGH gerügt werden kann. 

Das BVerfG geht in seinem Urteil vom 12. Oktober 1993, a.a.O. (Fn. 376), S. 82f. 
des hektographierten Texts, davon aus, daß die Rechtsprechung des EuGH an das 
Subsidiaritätsprinzip gebunden ist und der Gerichtshof die Einhaltung dieses Prinzips 
zu überwachen hat. Dies wird auch im Schrifttum überwiegend bejaht: H. Lecheier, 
Das Subsidiaritätsprinzip - Strukturprinzip einer europäischen Union, 1993, S. 19f.; 
j. DeIars, Le principe de subsidiarite, Kolloquium des Europäischen Instituts für Of-
fentliche Verwaltung vom 21. März 1991; P. SchmidhuberiG. Hitzier, in: NVwZ 1992, 
S. 720; j. Pipkorn, in: EuZW 1992, S. 697; Th. Goppel, in: EuZW 1993, S. 367; H.-j. 
Lambers, Subsidiarität in Europa - Allheilmittel oder juristische Leerformel?, in: EuR 
1993, S. 229, 239; a.A. H.-j. Blanke, in: DÖV 1993, S. 412, 421. 

Soweit Zweifel an der Effektivität des Subsidiaritätsprinzips angemeldet werden, 
beziehen diese sich vor allem auf die Unbestimmtheit der rechtlichen Kriterien, die 
Tatsache, daß zumindest eine Mehrheit der mitgliedstaatlichen Regierungen von der 
Subsidiaritätskonformität des angegriffenen Rechtsakts ausgegangen sein muß und die 
Frage, ob und wie weit der EuGH die Grenzen des Beurteilungsspielraums der Recht-
setzungsorgane der Gemeinschaft ziehen wird: Th. Oppermann/C.-D. Classen, in 
NJW 1993, S. 8; M. Seidel, Kompetenzverteilung im Europa der Regionen nach Maa-
stricht, 1992, S. 13; G. Ress, in: JuS 1992, S. 990; D. Baetge, in: BayVBI. 1992, S. 711. 

391 j._P. Jacque!j. Weiler, On the Road to European Union - A New Judicial Archi-
tecture, in: CMLR 1990, S. 185,201 H., schlagen vor, die Einhaltung des Subsidiaritäts-
prinzips durch eine ex-ante-Kontrolle von Rechtsakten des Rates, der Kommission 
und des Europäischen Parlaments im Rahmen eines neuen Art. 172 a EGV abzusichern. 
Rat, Kommission, Europäisches Parlament sowie die Mitgliedstaaten können durch 
den EuGH bereits vor Inkrafttreten des Rechtsaktes überprüfen lassen, ob das han-
delnde Organ seinen Kompetenzrahmen eingehalten hat. Prüfungsmaßstab soll hierbei 
die Einhaltung der Vertragsziele der Gemeinschaft, die grenzüberschreitende Bedeu-
tung des angegriffenen Aktes sowie die Frage sein, ob der Akt erforderlich ist, um eine 
Aufgabe zu fördern, die effektiver gemeinschaftlich als von den Mitgliedstaaten allein 
vorgenommen werden kann. Auf diese Weise soll allerdings nur eine "Negativkontrol-
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Diesem Petitum sollte nicht entsprochen werden.392 Das Rechts-
schutzsystem der Gemeinschaft geht - unter dem Einfluß der Gewal-
tenteilungslehre - grundsätzlich von einer verfassungsgerichtlichen 
ex-post-Kontrolle des sekundären Gemeinschaftsrechts aus, in deren 
Rahmen auch die Einhaltung der den Gemeinschaftsorganen gesetz-
ten Befugnisgrenzen überprüft werden kann. 393 Dieses Prinzip ist 
zugunsten einer Präventivkontrolle funktionsadäquat nur in bezug 
auf völkerrechtliche Abkommen durchbrochen worden, um Konflik-
te zwischen zwei gleichberechtigt nebeneinander stehenden Rechts-
ordnungen, dem Völkerrecht und dem Gemeinschaftsrecht, zu ver-
meiden. 

Für eine Ausweitung der Präventivkontrolle auf Akte des internen 
Gemeinschaftsrechts besteht mangels einer solchen Konfliktmöglich-
keit kein sachlicher Anlaß. Ein besonderes Verfahrensinstitut zur 
vorbeugenden Kontrolle der Beachtung des Subsidiaritätsprinzips ist 
daher rechts systematisch entbehrlich. 394 

6. Einführung einer Verfassungsbeschwerde 

Bereits der Tindemans-Bericht über die Europäische Union von 
1975 hat sich für die Einführung einer - wohl von der Verfassungsbe-
schwerde des deutschen Rechts inspirierten - Individualbeschwerde 

le" möglich sein, d.h. der EuGH soll lediglich zur Entscheidung darüber berufen sein, 
ob eine Gemeinschaftsmaßnahme das Subsidiaritätsprinzip beachtet; er kann jedoch 
nicht mit dem Ziel angerufen werden, einen Mitgliedstaat zu verpflichten, eine be-
stimmte Maßnahme zu ergreifen. 

Der genannte Vorschlag wurde vom EP im Zuge seiner vorbereitenden Stellungnah-
me für die Regierungskonferenz zur Politischen Union eingebracht: Entschließung des 
EP vom 24. November 1990, ABI. EG 1990, C 324, S. 167 (auf der Grundlage des 
Giscard d'Estaing-Berichts über das Subsidiaritätsprinzip). 

392 So auch der Rothley-Bericht, a. a. O. (Fn.388), Rdnr. 16, der zu Recht darauf 
hinweist, daß das Subsidiaritätsprinzip, ebenso wie etwa der Grundsatz der Verhältnis-
~äßigkeit, ein Konstitutionsprinzip der Gemeinschaft und als solches der gerichtlichen 
Uberprüfung auf den bestehenden Klagewegen zugänglich ist. 

393 Im Rahmen von Nichtigkeitsklagen (Art. 173 EGV) kommen dabei die Klage-
gründe der Unzuständigkeit bzw. einer Verletzung des Vertrags, d.h. materiellen Ge-
meinschaftsrechts, in Betracht. 

394 Eine überzeugende Begründung für die Ablehnung einer solchen a-priori-Kon-
trolle hat Kommissionspräsident Delors im Rahmen einer Aussprache über mündliche 
Anfragen des EP zur Anwendung des Subsidiaritätprinzips (Debatte des EP vom 
18: Dezemb.er 1992,~. 165) gegeben: "Sollte die Subsidiarität apriori geprüft werden, 
wurde damIt der GeIst unserer Verträge in Frage gestellt. Es gäbe gewissermaßen eIn 
neues Vetorecht, das einem Staat verliehen werden könnte der wenn er mit dem 
Vorsc~lag inhaltlich nicht zufrieden ist, das Subsidiaritätsp;inzi; als eine Art Alibi 
vorschIeben könnte, womit die Beschlußfassung verzögert und vielleicht sogar verhin-
dert würde". 
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gegen grundrechtsverletzende Handlungen eines Gemeinschaftsor-
gans ausgesprochen, ließ die Konturen des Rechtsinstituts aber weit-
gehend im dunkeln. 395 

Außer der Bundesrepublik Deutschland396 haben nur drei weitere 
Mitgliedstaaten eine eigene mit Individualschutzfunktionen ausge-
stattete Verfassungsgerichtsbarkeit :397 Spanien (Tribunal Constitu-
cional);398 Italien (Corte Costituzionale);399 Portugal (Tribunal Con-
stitucional).40o 

Soweit ersichtlich können Verletzungen verfassungsrechtlich ge-
währleisteter individueller Rechte lediglich in Spanien mit einer der 
Verfassungsbeschwerde des Art. 93 Abs. 1 Ziffer 4 a GG vergleichba-
ren "Schutzklage" ("amparo") gerügt werden. Diese kann von jeder 
natürlichen oder juristischen Person, die ein berechtigtes Interesse 
nachweist, sowie vom Defensor deI Pueblo und von der Staatanwalt-
schaft erhoben werden. 401 Im übrigen kennen das spanische und ita-
lienische Recht eine dem Mechanismus des Art. 100 Abs. 1 GG funk-
tionsäquivalente obligatorische Richtervorlage bei vermuteter Verfas-
sungswidrigkeit entscheidungserheblicher Gesetze. 402 Das portugiesi-
sche Recht überläßt die Feststellung einer etwaigen Verfassungs- oder 
sonstigen Rechtswidrigkeit entscheidungserheblicher Gesetze grund-

19S Tindemans-Bericht, Bulletin der EG, Beilage 1/1976, S. 1, 35. Für die Aufnahme 
einer Verfassungsbeschwerde haben sich auch R. Luster/G. PfenniglF. Fugmann, Bun-
desstaat - Europäische Union - Ein Verfassungsentwurf (1988) ausgesprochen: Ein zu 
errichtendes Unionsverfassungsgericht soll danach entscheiden über "Verfassungsbe-
schwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, durch die 
öffentliche Gewalt in einem seiner Unionsgrundrechte verletzt zu sein" (Art. 59 Abs. 1 
Iit. a) des Verfassungsentwurfs). 

396 Beim Bundesverfassungsgericht wurden zwischen 1951 und 1989 insgesamt 
78596 Eingänge registriert, davon 75140 Verfassungsbeschwerden. Der jahresdurch-
schittliche Eingang von Verfassungs beschwerden liegt in den letzten Jahren bei rund 
5000, der konkreter Normenkontrollverfahren bei rund 50-100 (c. Pestalozza, Verfas-
sungsprozeßrecht, 3. Auflage 1991, S. 361 H.). Durch die rigorose Durchführung des 
Annahmeverfahrens (§§ 24, 93 b BVerfGG) werden rund 98% der Verfassungsbe-
schwerden vorweg ausgefiltert; nur etwa 2% werden in der Sache geprüft. 

397 Der französische Conseil Constitutionnel (Art. 61 der Verfassung der 5. Repu-
blik vom 4. Oktober 1958, zuletzt geändert am 25.Juni 1992) ist wegen seiner vor-
nehmlich politischen Befassung eher als politisches Verfassungsorgan denn als Verfas-
sungsgericht zu qualifizieren. 

398 Art. 159H. der spanischen Verfassung vom 29. Dezember 1978, zuletzt geändert 
am 27. August 1992. 

399 Art. 134 H. der italienischen Verfassung vom 27. Dezember 1947, zuletzt geändert 
am 22. November 1967. 

400 Art. 277 H. der portugiesischen Verfassung vom 2. April 1976, zuletzt geändert 
am 25. November 1992. 

401 Art. 161 Abs. 1 lit. b), 162 Abs. Ilit. a) der spanischen Verfassung. 
402 Art. 161 Abs. I lit. a), 163 der spanischen bzw. Art. 134 der italienischen Verfas-

sung. 
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sätzlich dem Prozeßgericht, eröffnet jedoch nach Erschöpfung des 
regulären Rechtswegs ein auf die Prüfung von Verfassungsverletzun-
gen beschränktes zusätzliches revisionsähnliches Rechtsmittel, das die 
Staatsanwaltschaft beim Verfassungs gericht einlegen kann (bzw. un-
ter bestimmten Voraussetzungen einlegen muß).403 

Wie bereits dargestellt, schützt der EuGH in gefestigter Rechtspre-
chung die Grundrechte der Person als Bestandteil der allgemeinen 
Rechtsgrundsätze der Gemeinschaftsrechtsordnung.404 Die kommu-
nitären Grundrechte binden die Gemeinschaftsorgane, aber auch die 
Mitgliedstaaten bei der Durchführung von Gemeinschaftsrecht.40i 

Verletzungen können somit nicht nur von den Gemeinschaftsorga-
nen, sondern auch von mitgliedstaatlichen Behörden und Gerichten 
ausgehen. 

Solche Verletzungen sind im Rahmen des bestehenden Rechts-
schutzsystems der Gemeinschaft unter den folgenden Voraussetzun-
gen rügbar: 
- Soweit einzelne durch sie unmittelbar und individuell betreffende 

Handlungen oder Unterlassungen der Gemeinschaftsorgane in ih-
ren Grundrechten verletzt werden, steht ihnen die Nichtigkeits-
bzw. Untätigkeits klage (Art. 173 Abs.4 bzw. Art. 175 Abs.3 
EGV) zur Verfügung; 
Erfolgt die Grundrechtsverletzung durch einen von mitgliedstaatli-
chen Stellen zu vollziehenden Normativakt der Gemeinschaft, so 
ist gegen die Vollzugsmaßnahme der Rechtsweg zu den nationalen 
Gerichten eröffnet, die sich des Vorabentscheidungsverfahrens 
(Art. 177 EGV) bedienen können bzw. müssen.406 
Im Rahmen dieser genannten Verfahren beurteilt der EuGH (bzw. 

das EuG) die Rechtmäßigkeit des Handelns der Gemeinschaftsorgane 
u. a. am Maßstab der von ihm entwickelten Grundrechte. 
F~r eine besondere kommunitäre Verfassungsbeschwerde bliebe 

damlt nur der schmale Korridor einer Gemeinschaftsgrundrechte ver-

403 Art. 290 der portugiesischen Verfassung. 
:04 .Sie~e o.ben S. D 26f. Die übrigen Gemeinschaftsorgane haben am 5. April 1977 

felerhc~ m emer "Grundrechtserklärung" ihrerseits bekräftigt, bei der Ausübung ihrer 
Befugmsse und bel der Verfolgung der Ziele der Gemeinschaft das Recht zu achten, das 
auch die allgemeinen Rechtsgrundsätze und insbesondere die Grundrechte umfasse 
(ABI. EG 1977, C 103, S. 1). Zu weiteren Initiativen auf dem Gebiet des Grundrechts-
s~hutzes inbesonder~ durch das Europäische Parlament und den Europäischen Rat 
siehe M. A. Dauses, m: R. von Borries (Hrsg.), Europarecht von A-Z, 2. Auf!. 1993, 
"Grundrechte" . 

405 Siehe oben S. D 26f. 
406 Zu der nach der Rechtsprechung des BVerfG eröffneten Möglichkeit eine Verlet-

zung der Vorl~gepflicht gern. Art. 177 Abs. 3 EGV mit der Verfassun~sbeschwerde 
unter dem GesIchtspunkt der Garantie des gesetzlichen Richters zu rügen siehe oben 
S.Dll0f. ' 
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letzenden fehlerhaften Anwendung in sich grundrechtskonformen 
Gemeinschaftsrechts durch die Mitgliedstaaten. Da in diesem Fall die 
gerügte Grundrechtsverletzung nicht aus dem Rechtsetzungsakt der 
Gemeinschaft, sondern aus dem mitglied staatlichen Vollzugsakt 
folgt, ist sie nicht dem Gemeinschaftsorgan, sondern dem Mitglied-
staat zuzurechnen. Das Vorabentscheidungsverfahren dürfte insoweit 
als Schutzmechanismus ausscheiden, weil zulässiger Gegenstand die-
ses Verfahrens im Rahmen der Rechtmäßigkeitskontrolle gemäß 
Art. 177 Abs. 1 lit. b) EGV nur Handlungen der Gemeinschaftsorga-
ne sein können. 

Da jedoch die mitgliedstaatlichen Stellen beim Vollzug von Ge-
meinschaftsrecht in jedem Fall unter dem Geltungsanspruch der 
Grundrechte stehen, die das nationale Recht - einschließlich der von 
allen Mitgliedstaaten ratifizierten Europäischen Menschenrechtskon-
vention - verbürgt,407 ist auch insoweit ein aktueller Bedarf für eine 
komm unitäre Verfassungsbeschwerde nicht gegeben. 

Im übrigen muß man sich darüber im klaren sein, daß eine vom 
Gemeinschaftsrecht einzurichtende Verfassungsbeschwerde gegen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten, die zwangsläufig mit Sanktions-
möglichkeiten zu versehen wäre, einen tiefen Einbruch in das beste-
hende Grundgefüge des kommunitären Rechtsschutzsystems bedeu-
ten würde, dem eine Kassationsbefugnis der Gemeinschaftsgerichte 
gegenüber nationalem Recht wesensfremd ist. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, daß das bestehende Klagesystem be-
reits einen wirksamen und ausreichenden Schutz gegen Verletzungen 
gemeinschaftsrechtlich verbürgter Grundrechte gewährleistet. Ein 
Zugewinn an Rechtsschutz durch ein Verfahren der Verfassungbe-
schwerde ist nicht zu erwarten.408 Die Schaffung eines zusätzlichen 
Verfahrensinstituts könnte im Gegenteil einen Verlust an Transpa-
renz und Klarheit durch das unabgestimmte Nebeneinander konkur-
rierender Rechtswege nach sich ziehen. 

Die Diskussion um die Einführung einer Verfassungs beschwerde 
im Gemeinschaftsrecht könnte durch einen Beitritt der Europäischen 
Gemeinschaften zur Europäischen Menschenrechtskonvention und 

407 Für die Bundesrepublik Deutschland dürfte dies aus der ratio decidendi der 
"Solange II"-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgen (siehe oben S. 
D 43), in der dieses sich zur bedingten Nichtausübung seiner Gerichtsbarkeit nur im 
Hinblick auf Hoheitsakte der Gemeinschaft selbst, die als Rechtsgrundlage für Maß-
nahmen deutscher Gerichte und Behörden dienen, bereit erklärt hat, nicht aber im 
Hinblick auf die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit nationaler Maßnahmen, die auf 
einer solchen Grundlage beruhen. 

40B Vgl. das Schreiben des Präsidenten des EuGH vom 12. Dezember 1990 an den 
Präsidenten des Ausschusses der Ständigen Vertreter (unveröffentlicht). In diesem Sin-
ne verneint auch der Rothley-Bericht die Nützlichkeit einer besonderen Verfassungs-
beschwerde, a.a.O. (Fn. 388), Rdnr. 18. 
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eine Unterwerfung unter die darin vorgesehenen institutionellen 
Schutzmechanismen (Zulassung der Individualbeschwerde, Art. 25 
EuMRK; Anerkennung der Gerichtsbarkeit des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte, Art. 46 EuMRK) erheblich entschärft 
werden. Bereits in einer Denkschrift vom Mai 1979 hat die Kommis-
sion den Beitritt vorgeschlagen; die Entscheidung darüber wurde we-
gen Abgrenzungsschwierigkeiten zurückgestellt. Im Oktober 19?O 
hat sie ihren früheren Vorschlag in einer Mitteilung an den Rat wle-
derholt.409 

7. Zwischen- und Nebenverfahren 

a) StreithilJe 

Die Vorschriften über die Streithilfe sollen es den am Ausgang eines 
beim EuGH oder EuG anhängigen streitigen Verfahrens Interessier-
ten ermöglichen, Anträge einer Partei argumentativ zu unterstützen 
oder auf deren Abweisung zu plädieren. Damit soll den Interessenten 
Gelegenheit gegeben werden, in Rechtssachen, deren Entscheidung 
sich unmittelbar oder mittelbar auf ihre Rechtspositionen auswirken 
kann, ihren Standpunkt zweckdienlich zu Gehör zu bringen. 

In Anlehnung an die Klagebefugnis bei Direktklagen können Mit-
gliedstaaten und Gemeinschaftsorgane (einschließlich des EP) als pri-
vilegierte Streithelfer jedem Rechtsstreit ohne Nachweis eines beson-
deren Rechtsschutzbedürfnisses beitreten. 41o Hingegen sind natürli-
che und juristische Personen als nichtprivilegierte Streithelfer nur bei-
trittsbefugt, wenn sie "ein berechtigtes Interesse am Ausgang [des] 
Rechtsstreits" glaubhaft machen; keinesfalls können sie institutionel-
len Rechtsstreitigkeiten (Verfahren zwischen Mitgliedstaaten, zwi-
schen Gemeinschaftsorganen oder zwischen Mitgliedstaaten und Ge-
meinschaftsorganen) beitreten (Art. 37 Abs. 1 und 2 Satzung EG; 
Art. 38 Abs. 1 und 2 Satzung EAG; abweichend Art. 34 Abs. 1 Sat-
zung EGKS). 

Nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH muß das "berechtigte 
Interesse" sich auf den Ausgang des konkreten Verfahrens, nicht nur 
auf die Bestätigung oder Widerlegung einer in dem Verfahren vertre-
tenen abstrakten Rechtsauffassung beziehen. Bei Interessenverbänden 
reicht es insoweit aus, daß das fragliche Verfahren die wirtschaftli-
chen Interessen der Verbandsmitglieder tangiert.411 

409 Dok. SEK 90.2087/endg. 
410 Zur Praxis der Streithilfe von Mitgliedstaaten siehe: E. Räder, Die Mitgliedstaa-

ten der EG vor dem Europäischen Gerichtshof, a. a. O. (Fn. 373), 5.48 ff. 
411 U. Klinke, Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften _ Aufbau und 

Arbeitsweise, 1989, S. 109 m.z.N. 
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Seit den Änderungen der Verfahrensordnung des EuGH vom 
12. September 1979412 kann der Antrag auf Zulassung als Streithelfer 
nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung 
der Mitteilung über die Klage (bzw. nach Einreichung der Rechtsmit-
telschrift im Rechtsmittelverfahren) gestellt werden (Art. 93 § 1 bzw. 
Art. 123 VerfO EuGH). Wird dem Antrag stattgegeben, so hat der 
Streithelfer den Rechtsstreit in der Lage anzunehmen, in der dieser 
sich zum Zeitpunkt des Beitritts befindet (Art. 94 § 4 VerfO EuGH). 
Mit diesen Vorschriften sollen durch die Intervention bedingte Ver-
fahrensverzögerungen verhindert werden. 

Anträge auf Zulassung als Streithelfer in Vorabentscheidungsver-
fahren sind wegen des nicht streitigen Charakters dieses Zwischen-
verfahrens nicht statthaft. 413 Jedoch sind etwaige nach nationalem 
Prozeßrecht zugelassene Streithelfer im Ausgangsverfahren eo ipso 
Verfahrensbeteiligte vor dem EuGH und als solche zur Abgabe von 
Stellungnahmen berechtigt. 414 

Diese Regelungen, die wiederholt, zuletzt im Zusammenhang mit 
der Errichtung des Gerichts erster Instanz, modifiziert worden 
sind,415 haben sich bewährt. Ein aktueller Änderungsbedarf ist nicht 
erkennbar. 

Von der Möglichkeit der Streithilfe wird nur selten Gebrauch ge-
macht. Dies erstaunt vor allem bei Mitgliedstaaten416 und Gemein-
schaftsorganen, die allen streitigen Verfahren beitreten können, ohne 
ihren Zulassungsantrag begründen zu müssen. Erstere genießen über-
dies das Privileg, sich ungeachtet der jeweiligen Verfahrenssprache 
ihrer eigenen Amtssprache bedienen zu dürfen.417 

b) Vorläufiger Rechtsschutz 

Klagen beim EuGH oder EuG und Rechtsmittel gegen erstinstanz-
liche Entscheidungen des EuG haben keine aufschiebende Wirkung. 
Jedoch hat das angerufene Gericht die Möglichkeit, die Wirkungen 
des angefochtenen Rechtsakts bzw. Urteils auszusetzen oder sonstige 
einstweilige Anordnungen zu treffen (Art. 185, 186 EGV i. V. m. 
Art. 36, 53 Abs. 1 Satzung EG; Art. 39 EGKSV i. V. m. Art. 33, 53 
Abs.l Satzung EGKS; Art. 157, 158 EGV i. V.m. Art. 37, 54 Abs. 1 
Satzung EAG, Art. 83ff. VerfO EuGH; Art. 104ff. VerfO EuG). 

412 ABI. EG 1979, L 238; S. 1. 
413 Beschluß vom 3. Juni 1964, Costa gg. ENEL, Rs. 6/64, Slg. 1964, S. 1307, 1310. 
414 Urteil vom 1. März 1973, Bollmann, Rs. 62/72, Slg. 1973, S. 269, 275. 
415 Änderung der VerfO EuGH vom 7. Juni 1989, ABI. EG 1989, S. 241, S. 1. 
416 Dazu: E. Räder, Die Mitgliedstaaten der EG vor dem Europäischen Gerichtshof, 

a.a.O. (Fn. 373), S. 45ff. 
417 Art. 29 § 3 Abs. 4 VerfO EuGH; vgl. unten S. D 154. 
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Anträge auf Aussetzung des Vollzugs von Maßnahmen eine~ Ge-
meinschaftsorgans sind nur zulässig, wenn der Antragsteller dIe be-
treffende Maßnahme durch Klage beim EuGH bzw. EuG angefoch-
ten hat. Anträge auf sonstige einstweilige Anordnungen sind nur zu-
lässig, wenn sie von einer Partei eines beim EuGH oder EuG anhän-
gigen Rechtsstreits gestellt werden und sich auf diesen beziehen 
(Art. 83 § IVerfO EuGH; Art. 104 § 1 VerfO EuG). Anders als im 
deutschen Recht kann vorläufiger Rechtsschutz nach Gemeinschafts-
recht daher nur im Rahmen eines bereits anhängigen Hauptverfahrens 
begehrt werden. Der Antrag kann mithin frühestens mit der Erhe-
bung der Klage in der Hauptsache gestellt werden (Akzessorietät zur 
Hauptsache).418 

Die Akzessorietät des summarischen Verfahrens mag für den Nor-
malfall eine geeignete Konstruktion sein: Die Aussetzung des Voll-
zugs wird im Hinblick auf die Aufhebung der Maßnahme in der 
Hauptsache begehrt; der Eilantrag bezweckt, vollendete Tatsachen 
vor Entscheidung des Rechtsstreits zu verhindern. Entsprechend die-
nen sonstige einstweilige Anordnungen der Regelung eines vorläufi-
gen Zustands in bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis.419 

Die Regelung trägt jedoch Fallgestaltungen nicht Rechnung, in de-
nen wegen besonderer Eilbedürftigkeit der Sicherungszweck der vor-
läufigen Maßnahme verfehlt würde, wenn zunächst die Klage in der 
Hauptsache erhoben werden müßte.420 In diesen Fällen erweist sich 
das Akzessorietätsprinzip als ein ernstes Hindernis für die Gewäh-
rung raschen und effizienten Rechtsschutzes. 

Der Grundsatz sollte daher in der Weise gelockert werden, daß der 
Antrag auf Aussetzung des Vollzugs bzw. Erlaß einer einstweiligen 

418 Die beantragte einstweilige Anordnung ist zu erlassen, wenn (1) sich aus den im 
Antrag angeführten Umständen die Dringlichkeit der Maßnahme ergibt (Art. 83 § 2 
VerfO EuGH; Art. 104 § 2 VerfO EuG); (2) ihre Notwendigkeit in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht glaubhaft gemacht wird (Art. 83 § 2 VerfO EuGH; Art. 104 § 2 
VerfO EuG); (3) die Maßnahme sich auf eine einstweilige Regelung beschränkt, die der 
Entscheidung in der Hauptsache nicht vorgreift (Art. 36 Abs. 3 Satzung EG; Art. 33 
Abs.3 Satzung EGKS; Art.37 Abs.3 Satzung EAG; Art. 86 § 4 VerfO EuGH; 
Art. 107 § 4 VerfO EuG). Zum Inhalt dieser Voraussetzungen im Lichte der Recht-
sprechung des EuGH siehe: M. A. Dauses, Verfahrensrecht, in: ders. (Hrsg.), Hand-
buch des EG-Winschaftsrechts, P. IV, Rdnr. 43-45. 

419 A. von Winterfeld, Möglichkeiten der Verbesserung des individuellen Rechts-
schutzes im Europäischen Gemeinschaftsrecht, in: NJW 1988, S. 1409,1413. 

420 Siehe dazu die drastische Schilderung des Hoechst-Falles 1987 bei A. von Winter-
feld, ebd.: Das .von einer Nachprüfungsentscheidung der Kommission wegen des Vu-
dachts von PrelS- und Quotenabsprachen betroffene Unternehmen hatte keine rechth-
ehe Handh~b:, vor oder ,;ährend der angeordneten Durchsuchung die Rechtmäßigkeit 
der KommlsslOnsentseheldung im Wege des Eilverfahrens ohne vorherige Klageerhe-
bung vom EuGH überprüfen zu lassen und war stattdessen darauf angewiesen, sich der 
Duldung der Nachprüfung rechtswidrigerweise zu widersetzen. 
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Anordnung bereits vor Erhebung der Klage in der Hauptsache ge-
stellt werden kann. Die Klage in der Hauptsache wäre so dann inner-
halb der Klagefrist (von zwei421 bzw. drei Monaten422), jedenfalls aber 
innerhalb eines bestimmten, die Klagefristen nicht unterschreitenden 
Zeitraums (etwa drei Monate) nach Antragstellung423 zu erheben. Für 
den Fall der nicht rechtzeitigen Klageerhebung könnte vorgesehen 
werde~~ daß der Eilantrag als zurückgenommen gilt. 

Die Anderungsvorschläge könnten durch eine entsprechende E,r-
gänzung der Art. 83 VerfO EuGH, Art. 104 VerfO EuG verwirklicht 
werden; einer Änderung von Vertrags- oder Satzungsbestimmungen 
bedürfte es m. E. dazu nicht. 

Nach Art. 36 Abs.3 Satzung EG, Art. 33 Abs.3 Satzung EGKS, 
Art. 37 Abs. 3 Satzung EAG greift die einstweilige Anordnung der 
Entscheidung in der Hauptsache nicht vor. Diese selbstverständlich 
erscheinende Feststellung kann allerdings nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß den Entscheidungen im summarischen Verfahren eine 
nicht zu unterschätzende Präjudizwirkung zukommt, da das Endur-
teil oft wortgetreu die Ausführungen der Eilentscheidung über-
nimmt. Tatsächlich stellt der EuGH im Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes zunehmend auf die Erfolgsaussichten der Klage in der 
Hauptsache ("fumus bon i iuris") ab. 

Angesichts dieser Entwicklung trägt der Richter des Eilverfahrens 
eine hohe Verantwortung auch im Hinblick auf die Entscheidung in 
der Hauptsache. Dies gilt in besonderem Maße für quasi-verfassungs-
rechtliche Streitsachen wie Vertragsverletzungsverfahren424 oder 
Nichtigkeits- und Untätigkeitsklagen institutioneller Kläger. 

Bei letzteren hat sich die Übung eingebürgert, daß der Präsident 
tunlich nicht selbst entscheidet, sondern von seiner Befugnis Ge-
brauch macht, die Entscheidung dem für die Hauptsache zuständigen 
Spruchkörper (d. h. de lege lata dem Plenum) zu übertragen (Art. 8S 
§ 1 VerfO EuGH; gleichlautend Art. 106 § 1 VerfG EuG).42S Diese 

421 Z.B. bei Nichtigkeits- und Untätigkeitsklagen (Art.173 Abs.5 EGV bzw. 
Art. 175 Abs. 2 EGV). 

422 z. B. Personalstreitsachen (Art. 90, 91 Beamtenstatut). 
423 Diese Auffangregelung erscheint unerläßlich für Verfahrensarten (z. B. Vertrags-

verletzungsverfahren, Schadensersatzklagen), in denen die Klageerhebung nicht an 
Verfahrensfristen gebunden ist. 

424 Nach unterdessen gefestigter Spruchpraxis des EuGH kann vorläufiger Rechts-
schutz auch im Rahmen von Vertragsverletzungsverfahren (Art. 169, 170 EGV) ge-
währt werden: Beschluß vom 4. März 1982, Kommission gg. Frankreich ("Franzö-
sisch-italienischer Weinkrieg"), Rs. 42/82 R, Slg. 1982, S. 841; Beschluß vom 28.Juni 
1990, Kommission gg. Deutschland ("Straßenbenutzungsgebühr"), Rs. C-195/90 R, 
Slg. 1990, S.1-2715. Dies erscheint rechts dogmatisch nicht unbedenklich, weil das der 
Klage stattgebende Urteil ein Feststellungsurteil, kein Gestaltungsurteil ist. 

425 Die nötige Flexibilität bei besonderer Eilbedürftigkeit vermittelt Art. 84 § 2 
Abs. 2 VerfO EuGH, wonach der Präsident dem Antrag bereits stattgeben kann, bevor 
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Praxis ist zu begrüßen. Der Gedankenaustausch auf der Richterbank 
erleichtert eine umfassende Prüfung und die Suche nach einem ~~sge­
wogenen Ergebnis; die Entscheidung erhält dadurch größere Uber-
zeugungskraft und Akzeptanz. 

Systemgerecht ist die Gewähr vorläufigen Rechtsschutzes durch 
den EuGH im Vorabentscheidungsverfahren wegen der Natur dieser 
Verfahrensart als Zwischenverfahren ausgeschlossen. Vorläufiger 
Rechtsschutz wird insoweit von den einzelstaatlichen Gerichten im 
Rahmen des Ausgangsverfahrens gewährt, wobei die Zulässigkeits-
voraussetzungen sich in erster Linie nach den Regeln des nationalen 
Prozeßrechts richten, die jedoch gemäß der Rechtsprechung des 
EuGH in zweifacher Hinsicht gemeinschaftsrechtlich eingebunden 
sind: 
- Einerseits können die mitgliedstaatlichen Gerichte aus dem Grund-

satz der Gemeinschaftstreue (Art. 5 EGV) gehalten sein, in bei ih-
nen anhängigen Verfahren, die das Gemeinschaftsrecht betreffen, 
einstweiligen Rechtsschutz zu gewähren, der die volle Wirksamkeit 
und einheitliche Geltung des Gemeinschaftsrechts in allen Mit-
gliedstaaten sicherstellt, und zwar selbst dann, wenn eine Vor-
schrift des nationalen Rechts dem Erlaß einstweiliger Anordnungen 
entgegensteht. 426 

- Andererseits setzt das Gemeinschaftsrecht der Befugnis der mit-
gliedstaatlichen Gerichte Schranken, die Vollziehung eines auf ei-
ner Gemeinschaftsverordnung beruhenden nationalen Verwal-
tungsakts auszusetzen. Die Aussetzung ist - wegen der dadurch 
bedingten zeitweisen Außerachtlassung der Verordnung - nur zu-
lässig, sofern erhebliche Zweifel an der Gültigkeit der Verordnung 
bestehen und sofern die Aussetzung zur Abwendung eines schwe-
ren und nicht wiedergutzumachenden Schadens erforderlich ist. 
Das Gericht darf zudem die Voll ziehung nur aussetzen, wenn es 
dabei das Interesse der Gemeinschaft und insbesondere das sich aus 
der Aussetzung ergebende finanzielle Risiko für die Gemeinschaft 
gebührend berücksichtigt und wenn es gleichzeitig dem EuGH die 
Frage der Gültigkeit des einschlägigen Gemeinschaftsrechts vor-
legt.427 , 

- die Stellungnahme der Gegenpartei eingeht, die Entscheidung aber später abgeändert 
oder aufgehoben werden kann (Praxis der pre-refere") 

426 ". 
. Urteil vom 19.Juni 1990, Factortame, Rs. C-213/89, Slg. 1990, S. 1-2433. In 

dieser Vorlagesache ging es um die alte Regel des Common Law, wonach einstweilige 
Anordnungen gegen die Krone unzulässig sind ("crown privilege"). Siehe dazu: 
J. Schw.,,!rze, Grund~üge und neuere Entwicklungen des Rechtsschutzes im Recht der 
E.~r?palschen Gemem~chaft, in: NJW 1992, S. 1065, 1071; D. Triantafyllou, Zur Euro-
pa~~~erung. des vorlauftgen Rechtsschutzes, in: NVwZ 1992, S. 129, 130. 

Urtetl vom 21. Februar 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen, verb. Rs. C-143/ 
88 und C-92/89, Slg. 1991, S. I-415. Siehe dazu: S. Schlemmer-Schulte, Gemeinschafts-
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. Unverkennbar greifen diese prätorisch entwickelten Prinzipien tief 
1~ gewachsene Grundstrukturen des nationalen Rechtsschutzsystems 
em. 

V. Verfahrensstraffung 

1. Grundlagen 

Das Verfahren hat einen überragenden Stellenwert für die Gewähr 
effizienten Rechtschutzes. Die Verfahrensregeln sind teils in den Sat-
zungen, teils in der Verfahrensordnung des EuGH bzw. EuG enthal-
ten. Im übrigen wurden sie durch die Prozeßpraxis der Gemein-
schaftsgerichte herausgebildet, die dabei den Erfordernissen des 
Rechtsstaatsprinzips Rechnung zu tragen hatten (insbesondere An-
spruch auf rechtliches Gehör).428 

Verfahrensmaximen sind in den Texten nicht festgeschrieben. Ins-
besondere ist keine generelle Entscheidung für den Untersuchungs-
grundsatz (Inquisitionsmaxime) oder den Parteibeibringungsgrund-
satz (Verhandlungsmaxime) getroffen worden. Auch eine allgemeine 
Aufklärungs- und Fragepflicht der Gemeinschaftsgerichte429 besteht 
nicht. Diese haben somit bei der Durchführung des Verfahrens weit-
gehend freie Hand; sie können sich von Praktikabilitätserwägungen 
etwa prozeßökonomischer Art leiten lassen. 

Hinsichtlich des Sachverhalts geht der EuGH in streitigen Verfah-
ren davon aus, daß es der jeweiligen Partei obliegt, die Tatsachen, auf 
die sie sich beruft, zu beweisen. Seinem Selbstverständnis entspre-
chend nimmt er jedoch ebenso wie das Bundesverfassungsgericht im 
~~rfassungsgerichtlichen Prozeß430 das Recht in Anspruch, sich seine 
Uberzeugung aufgrund freier richterlicher Würdigung des gesamten 
Prozeßstoffs zu bilden, ohne an das Vorbringen oder Beweisanträge 
der Verfahrensbeteiligten gebunden zu sein. Dazu stellt er - in der 
Regel nach Abschluß des schriftlichen Verfahrens - formlos Fragen 
an die Verfahrensbeteiligten. Ein förmliches Beweisaufnahmeverfah-
ren (Art. 45,46 VerfO EuGH) findet so gut wie nie statt. 

Im Vorabentscheidungsverfahren als Zwischenverfahren im Rah-
men des Ausgangsrechtsstreits ist ausschließlich das vorlegende Ge-

rechtlicher vorläufiger Rechtsschutz und Vorlagepflicht, in: EuZW 1991, S.307ff.; 
W. Dänzer-Vanotti, Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften beschränkt 
vorläufigen Rechtsschutz, in: BB 1991, S. 1015ff. 

428 Vgl. oben S. D 28. 
429 Vgl. § 139 ZPO; §§ 238, 244 Abs. 2 StPO; § 86 Abs. 3 VwGO; § 76 Abs. 2 FGO; 

§ 106 Abs. 1 SGG. 
430 Z.B. BVerfGE Bd. 1, S. 299,316. 
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richt für die Klärung des dem Rechtsstreit zugrundeliegenden Sach-
verhalts verantwortlich. Insoweit hält der EuGH sich nicht für be-
fugt, die Tatsachenfeststellungen des nationalen Gerichts zu korrigie-
ren oder zu ergänzen. Er läßt es sich jedoch auch hier nicht nehmen, 
zur Klarstellung von Tatsachenelementen, die er für eine sachgerechte 
Antwort auf die Vorlagefrage für erforderlich hält, ggf. auf die Akten 
des Ausgangsverfahrens zurückzugreifen oder diesbezügliche Fragen 
an die Verfahrensbeteiligten zu richten. 431 

Das stark formalisierte Verfahren vor dem EuGH hat sich in vielen 
Fällen als zu unflexibel und schwerfällig erwiesen. Diesem Mangel 
versucht die Verfahrensordnung des Gerichts erster Instanz dadurch 
abzuhelfen, daß sie für das Verfahren vor dem EuG eigens die Mög-
lichkeit "prozeßleitender Maßnahmen" vorsieht, die "die Vorberei-
tung der Entscheidungen, den Ablauf der V erfahren und die Beile-
gung der Rechtsstreitigkeiten unter den bestmöglichen Bedingungen 
gewährleisten [sollen]" (Art. 64 § 1 VerfO EuG). Die auf Drängen 
der Anwaltschaft der Gemeinschaft eingefügte Vorschrift hat zum 
Ziel, einen sachdienlichen und ökonomischen Verfahrensablauf zu 
gewährleisten, die (formlose) Beweiserhebung zu erleichtern und es 
zu ermöglichen, die Parteien zur Verdeutlichung ihrer Anträge und 
zur Ergänzung oder Verdeutlichung ihres Sachvortrags zu veranlas-
sen. Zu diesem Zwecke können Fragen oder Auskunftsverlangen an 
die Parteien oder Dritte gerichtet werden, die Vorlage von Unterlagen 
oder Beweisstücken angeordnet und die Parteien oder ihre Prozeßbe-
vollmächtigten zu informellen Erörterungsterminen und/oder zur 
mündlichen Verhandlung geladen werden (Art.64 § 2 VerfO 
EuG).432 

Obwohl die praktischen Erfahrungen mit der neuen Vorschrift, die 
keine Entsprechung in der VerfO EuGH findet, zur Zeit noch be-
grenzt sind, scheint doch einiges dafür zu sprechen, daß die ge zielte 
Nutzung des darin angelegten Potentials, vor allem in tatsachenum-
fänglichen Wirtschaftsrechtssachen, eine deutliche Verfahrensstraf-
fung bewirken kann.433 Geht man davon aus, daß ein aktives Eingrei-
fen in den Verfahrensablauf nicht nur ein Privileg erstinstanzlicher 
Rechtsprechungstätigkeit ist, so könnte der verstärkte Einsatz pro-
zeßleitender Maßnahmen auch in Verfahren vor dem EuGH einen 
wünschenswerten Zugewinn an Flexibilität und Effizienz bedeuten. 
Die Aufnahme eines Art. 64 VerfO EuG entsprechenden Verfahrens-

431 Zu Einzelheiten siehe, M. A. Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, in: ders. 
(Hrsg.), Handbuch des EG-Wirtschaftsrechts, P. II, Rdnr. 38ff. 

432 Daz,:, eingehend H.Jung, Das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemein-
schaften, 1ll: EuR 1992, S. 241,251; H.-]. Rabe, Neuerungen im Europäischen Ge-
richtsverfahrensrecht, in: EuZW 1991, S. 596,598. 

4}3 Vgl. H.Jung, ebd. 
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instruments, ggf. ergänzt um Sondervorschriften für das Vorabent-
scheidungsverfahren,434 in die VerfO EuGH könnte hierfür die Vor-
aussetzungen schaffen. 

2. Schriftliches Verfahren 

An der grundsätzlichen Zwei gliederung des Verfahrens vor dem 
EuGH und EuG in einen schriftlichen und einen mündlichen Teil ist 
festzuhalten, jedoch sollten die Möglichkeiten einer Verfahrenskon-
zentration voll ausgeschöpft werden. 

Auf der Stufe des schriftlichen Verfahrens kommen als prozeßstraf-
fende Maßnahmen vor allem eine Verkürzung der Verfahrensfristen 
und der Wegfall der zweiten Schriftsatzrunde (Erwiderung und Ge-
generwiderung) in Betracht. 

a) Verkürzung der Verfahrensfristen 

Da richterliche Fristen (d. h. solche, die im Einzelfall von Gerichts 
wegen angeordnet werden) ohnehin den Umständen entsprechend 
bemessen werden können, stellt sich das Problem einer etwaigen Fri-
stenverkürzung in erster Linie in bezug auf gesetzliche Verfahrensfri-
sten.435 Solche sind vorgesehen für 
- die Erhebung der Nichtigkeits- und Untätigkeitsklage: 2. Monate 

(Art. 173 Abs. 5 EGV bzw. Art. 175 Abs. 2 EGV)j 
- die Erhebung der Klage in Personalstreitsachen: 3 Monate (Art. 90, 

91 Beamtenstatut, ggf. i. V. m. Art. 46, 73 und 83 Beschäftigungsbe-
dingungen für die sonstigen Bediensteten); 

- die Einlegung des Rechtsmittels: 2 Monate (Art. 49 Abs. 1 Satzung 
EG; Art. 49 Abs. 1 Satzung EGKS; Art. 50 Abs. 1 Satzung EAG)j 

- die Einreichung der Klagebeantwortung: 1 Monat mit der Mög-
lichkeit der Fristverlängerung (Art. 40 § 2 VerfO EuGH)j 

434 Hierbei wäre in erster Linie an die Institutionalisierung eines möglichst formlo-
sen Dialogs mit dem vorlegenden Gericht zu denken; vgl. oben S. D 134. 

m Gemäß Art. 80 § 1 lit. a) VerfO EuGH sind gesetzliche Fristen, die nach Tagen, 
Wochen, Monaten oder Jahren bemessen sind, unter Ausschluß des Tages zu berech-
nen, auf den das den Fristenlauf auslösende Ereignis fällt. Handelt es sich um die 
Erhebung von Klagen gegen Maßnahmen der Gemeinschaftsorgane, so beginnt die 
Frist am Tag nach der Bekanntgabe an den Betroffenen oder, wenn die Maßnahme 
veröffentlichungspflichtig ist, am 15. Tag nach ihrem Erscheinen im Amtsblatt (Art. 81 
§ 1 VerfO EuGH). 

Gesetzliche Fristen enden mit Ablauf des Tages, der in der letzten Woche, im letzten 
Monat oder im letzten Jahr dieselbe Bezeichnung oder dieselbe Zahl wie der Tag trägt, 
an dem das fristauslösende Ereignis eingetreten ist (Art. 80 § Ilit. b) VerfO; vgl. Urteil 
vom 15.Januar 1986, Misset, Rs. 152/85, Sig. 1987, S. 223, 234. 
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- die Einreichung der Rechtsmittelbeantwortung: 2 Monate ohne 
Möglichkeit der Fristverlängerung (Art. 115 VerfO EuGH); 

- die Abgabe schriftlicher Erklärungen im Vorabentscheidungsver-
fahren: 2 Monate (Art.20 Satzung EG; Art.21 Satzung EAG; 
Art. 103 § 3 VerfO EuGH). 
Die vorgenannten Fristen verlängern sich hinsichtlich von Verfah-

rensbeteiligten, die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort nicht im 
Großherzogturn Luxemburg haben, um Entfernungsfristen, die den 
unterschiedlichen Entfernungen zwischen dem Aufenthaltsort und 
dem Ort des Gerichtssitzes Rechnung tragen (Art. 42 Abs. 1 Satzung 
EG; Art. 39 Abs.2 Satzung EGKS; Art. 43 Abs. 1 Satzung EAG; 
Art. 81 § 2 i. V.m. Anlage II VerfO EuGH). Die Entfernungsfristen, 
die nach Mitgliedstaaten gestaffelt sind, betragen zwischen 2 Tagen 
und 1 Monat; für Verfahrensbeteiligte, die ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, beträgt die Frist 6 
Tage. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß nach bisheri-
ger Kanzleipraxis des EuGH Schriftsätze in streitigen Verfahren nicht 
fristenwahrend mit Telefax eingereicht werden können. Dagegen 
nimmt die Kanzlei schriftliche Erklärungen per Telefax in Vorabent-
scheidungsverfahren als fristenwahrend entgegen, verlangt jedoch die 
unverzügliche Nachreichung des vom Prozeßvertreter unterzeichne-
ten Originals. 

Eine Verkürzung der Fristen für die Erhebung von Klagen, die 
Einlegung von Rechtsmitteln bzw. die Einreichung sonstiger 
Schriftsätze oder schriftlicher Erklärungen auf unter zwei Monate 
erscheint angesichts der oft hohen Komplexität, Schwierigkeit und 
Bedeutung zahlreicher Rechtssachen sachlich nicht gerechtfertigt, 
zumal wenn man die Verfahrensfristen in Relation zur Gesamtver-
fahrensdauer setzt (z. Zt. etwa 26 Monate ab Eingang der Klage-
schrift bei Direktklagen; etwa 19 Monate ab Eingang der Richter-
vorlage bei Vorabentscheidungsverfahren). Die Vorbereitung der 
Schriftsätze und Stellungnahmen setzt in der Regel einen diffizilen 
Abstimmungsprozeß der betroffenen Wirtschaftskreise und Res-
sorts untereinander und mit ihren jeweiligen Prozeßvertretern in 
Gang, der nicht ohne Qualitätseinbußen weiter gestrafft werden 
kann. Dies gilt vor allem dann, wenn der Fristenlauf ganz oder teil-
weise in die Ferienzeit fällt. 

Andererseits erscheinen die Entfernungsfristen im Zeitalter der 
elektronischen Nachrichtenübermittlung überholt. Ursprünglich 
dienten sie dem Zweck, die mit größerer Entfernung vom Gerichtsort 
verbundene längere Postlaufzeit auszugleichen. Heute überkompen-
sieren sie die postalisch bedingten Verzögerungen bei weitem und 
benachteiligen so die Verfahrensbeteiligten, die ihren gewöhnlichen 
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Aufenthalt im Großherzogtum Luxemburg oder in relativer räumli-
cher Nähe zu diesem haben. 

Im Ergebnis wird daher angeregt, die geltenden Verfahrensfristen 
tels quels zu belassen, die Entfernungsfristen jedoch abzuschaffen. 
Schritthaltend mit dem technischen Fortschritt sollten die Kanzleien 
der Gemeinschaftsgerichte dazu übergehen, per Telefax eingereichte 
Schriftsätze als fristenwahrend zu akzeptieren, sofern das Original 
des Schriftsatzes vor Fristablauf in den Postgang gegeben wird. 

Eine klarstellende Bestimmung in diesem Sinne könnte in die Ver-
fahrensordnungen des EuGH und EuG (im Anschluß an die Vor-
schriften über die Fristenberechnung) eingefügt werden. Sie könnte 
so formuliert werden, daß Fristen für die Abgabe von Schriftsätzen 
oder schriftliche Erklärungen, einschließlich der Fristen für die Erhe-
bung von Klagen und die Einlegung von Rechtsmitteln, durch die 
Einreichung eines Faksimile des entsprechenden Dokuments gewahrt 
werden, sofern das Original vor Ablauf der Frist in den Postgang 
gegeben wird. 

b) Wegfall der zweiten SchriJtsatzrunde 

Überlegungen zur grundsätzlichen Beschränkung des schriftlichen 
Verfahrens bei Direktklagen auf eine einzige Schriftsatzsrunde (Kla-
ge- bzw. Rechtsmittelschrift; Klage- bzw. Rechtsmittelbeantwor-
tung) sollte nicht nähergetreten werden. 

Die geltende Regelung, wonach im Verfahren im ersten Rechtszug 
stets die Möglichkeit einer zweiten Schriftsatzrunde (Erwiderung und 
Gegenerwiderung) gegeben sein muß und nur im Rechtsmittelverfah-
ren die zweite Schriftsatzrunde einer besonderen Zulassung bedarf,436 
erscheint sachgerecht. Das Rechtsmittelverfahren baut auf dem Ver-
fahren im ersten Rechtszug auf, in dem die Parteien bereits die ein-
schlägigen Tatsachen- und Rechtsfragen ventilieren konnten. Im Ge-
gensatz dazu erfüllt der zweite Schriftsatzaustausch im ersten Rechts-
zug eine wichtige Rechtsschutzfunktion, da er dem Kläger zum ersten 
Mal Gelegenheit bietet, sich kontradiktorisch mit dem Vorbringen 
des Beklagten auseinanderzusetzen, dem seinerseits das Recht der 
weiteren Erwiderung zustehen muß. 

Im übrigen könnte der Wegfall einer zweiten Schriftsatzrunde eine 
mündliche Verhandlung unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen 
Gehörs unverzichtbar machen. Dies würde sich eher verfahrensver-
längernd auswirken und eine zusätzliche Arbeitsbelastung für das 
zuständige Gericht mit sich bringen. 

Die bestehende Regelung sollte deshalb beibehalten werden. 

436 Siehe oben S. D 68. 
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3. Mündliches Verfahren 

Sinnvoller als Einsparungen im schriftlichen Verfahren erscheint 
eine Rationalisierung der mündlichen Verhandlung. 

Mündliche Verhandlungen vor dem EuGH bzw. EuG können je 
nach Komplexität und Bedeutung der Rechtssache sowie der Zahl der 
Verfahrensbeteiligten zwischen 30 Minuten und 2 Tagen dauern. Sie 
beanspruchen einen wesentlichen Teil des Arbeitspotentials der Rich-
ter. Durch eine flexible Handhabung der Verfahrensregeln konnte 
bereits in der Vergangenheit eine gewisse Konzentration erzielt wer-
den. So wird der oft sehr umfangreiche Sitzungsbericht437 schon seit 
langem nicht mehr zu Beginn der mündlichen Verhandlung verlesen; 
stattdessen stellt der Vorsitzende des Spruchkörpers die ordnungsge-
mäße Zustellung des Sitzungsberichts an die Verfahrensbeteiligten 
fest. Auch die Schlußanträge des Generalanwalts werden seit einiger 
Zeit nicht mehr in toto, sondern nur noch in ihrem eigentlichen Ent-
scheidungsvorschlag verlesen. 438 

Diese Retouchen der Praxis reichen jedoch nicht aus. Längerfristig 
wird es unumgänglich werden, die Möglichkeiten zu erweitern, ohne 
mündliche Verhandlung auf der Grundlage des schriftlichen Verfah-
rens instanzabschließend zu entscheiden. 

Nach den derzeit geltenden Regeln der Verfahrensordnung des 
EuGH kann die mündliche Verhandlung nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen und in bestimmten Verfahrensarten (Vorabentschei-
dungsverfahren, Rechtsmittelverfahren, Zwischen- und Nebenver-
fahren) entfallen. Im streitigen Hauptverfahren ist sie immer obliga-
torisch. 439 

Zwar kann auf die mündliche Verhandlung sowohl aus grundsätzli-
chen als auch prozeßpraktischen Erwägungen keinesfalls generell ver-
zichtet werden.440 Vor allem für die Juristen des Common Law ist der 
Begriff des rechtlichen Gehörs bereits semantisch untrennbar mit 
dem Grundsatz der Mündlichkeit ("hearing") verknüpft. Die ein-
schlägigen Regelungen sollten jedoch in dem Sinne weiter gelockert 
werden, daß die Durchführung einer mündlichen Verhandlung in 
allen Verfahrensarten in das Ermessen des Gerichts gestellt würde. 
Diesem sollte es grundsätzlich freistehen, ohne mündliche Verhand-
lung zu entscheiden, wenn es sich aufgrund des Akteninhalts und des 
Parteivortrags im schriftlichen Verfahren hinreichend informiert 

437 Vgl. oben S. D 70. 
438 Vgl. oben S. D 70. 
419 Vgl. oben S. D 70 . 

• 440 So au~h. U. Everling, Stand und Zukunftsperspektiven der Europäischen Ge-
richtsbarkeIt, m: Festschrift für A. Deringer, 1993, S. 40, 44. 
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glaubt. Implizite würde daraus seine Befugnis folgen, den Gegenstand 
einer etwaigen mündlichen Verhandlung zu begrenzen. 

So ist z. B. in unbestrittenen Vertragsverletzungsverfahren eine 
mündliche Verhandlung durchaus entbehrlich. Auch Nichtigkeits-
und Untätigkeitsklagen gegen normatives Handeln und Unterlassen 
der Gemeinschaftsorgane, in denen es vorwiegend um Rechts-, nicht 
um Tatsachenfragen geht, können in aller Regel nach Aktenlage ent-
schieden werden. De lege ferenda würde sich auch die Entscheidung 
über die Annahme eines Rechtsmittels durch den EuGH für ein be-
schleunigtes Verfahren ohne mündliche Verhandlung eignen.441 

Insoweit bliebe es den Verfahrensbeteiligten zwar unbenommen, 
eine mündliche Verhandlung anzuregen und dafür Gründe vorzutra-
gen (z. B. unzureichende Gelegenheit, ihren Standpunkt im vorange-
gangenen schriftlichen Verfahren zu Gehör zu bringen).442 Ein Recht, 
eine mündliche Verhandlung zu verlangen, sollte ihnen aber nicht 
eingeräumt werden, selbst wenn es sich um Mitgliedstaaten oder Ge-
meinschaftsorgane handelt. Angesichts der bisher eher zögerlichen 
Praxis des EuGH, von den bestehenden Möglichkeiten einer Ent-
scheidung auf der Grundlage des bloßen schriftlichen Verfahrens Ge-
brauch zu machen, ist davon auszugehen, daß er auch den de lege 
ferenda zu erweiternden Ermessensspielraum mit Verantwortungs-
sinn ausfüllen und dabei insbesondere zwischen den Erfordernissen 
einer Verfahrensbeschleunigung und der Wahrung der Rechtsschutz-
qualität abwägen wird. 

Im übrigen könnte eine größere Flexibilität durch den geziehen 
Einsatz prozeßleitender Maßnahmen im schriftlichen Verfahren, ins-
besondere durch Fragen und Auskunftsverlangen an die Prozeßpar-
teien, erzielt werden.443 

Gesetzestechnisch wären die vorgeschlagenen Straffungen auf der 
Stufe der mündlichen Verhandlung durch eine Änderung der ein-
schlägigen Bestimmungen der Verfahrensordnung des EuGH bzw. 
EuG umzusetzen. 

441 Dazu oben S. D 87ff.; 92. 
442 Vgl. Art. 120 Abs. 1 VerfO EuGH für die mündliche Verhandlung im Rechtsmit-

telverfahren. 
443 Vgl. die obigen Vorschläge zur Übernahme einer Art. 64 VerfO EuG entspre-

chenden Vorschrift in die VerfO EuGH, S. D 134, 148. 
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VI. Gerichtsverfassung 

1. Verfahrenssprache 

Die Sprachenregelung ist eng mit dem Rechtsschutzgedanken v~r­
bunden. Die Vorschriften über die Verfahrenssprache stehen 1m 
Spannungsverhältnis zwischen dem Erfordernis eines leicht zugängli-
chen Verfahrens und dem der Verfahrens vereinfachung. 

Verfahrenssprache vor dem EuGH und EuG kann jede der neun 
Amtssprachen der Gemeinschaft (Dänisch, Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Portu-
giesisch), außerdem Irisch (Gälisch) sein (Art. 29 § 1 VerfO EuGH; 
Art. 35 § 1 VerfO EuG). 

Die Wahl der Verfahrenssprache trifft in streitigen Verfahren 
grundsätzlich der Kläger. Jedoch ist bei Klagen gegen einen Mitglied-
staat oder gegen natürliche oder juristische Personen eines solchen die 
Amtssprache dieses Staates Verfahrenssprache (Art. 29 § 2 VerfO 
EuGH; abweichend Art. 35 § 2 VerfO EuG), was bedeutet, daß le-
diglich bei Klagen gegen Gemeinschaftsorgane der Kläger in der Wahl 
der Sprache frei ist. Im Vorabentscheidungsverfahren richtet sich die 
Verfahrenssprache vor dem EuGH nach der Sprache des Ausgangs-
verfahrens (Art. 29 § 2 Uabs. 2 VerfO EuGH), im Rechtsmittelver-
fahren nach der des Verfahrens im ersten Rechtszug (Art. 110 VerfO 
EuGH). 

Die Verfahrenssprache ist von den Verfahrensbeteiligten in den 
Schriftsätzen und bei der mündlichen Verhandlung zu benutzen. Je-
doch dürfen die Mitgliedstaaten sich ihrer eigenen Amtssprache be-
dienen, wenn sie einem Rechtsstreit als Streithelfer beitreten oder in 
einem Vorabentscheidungsverfahren Stellungnahmen abgeben 
(Art. 29 § 3 VerfO EuGH; abweichend Art. 35 § 3 VerfO EuG). 

Abweichend von den genannten Regeln über die Bestimmung der 
Verfahrenssprache kann auf Antrag eine andere Sprache ganz oder 
teilweise als Verfahrenssprache zugelassen werden (Art. 29 § 2 Uabs. 
1 lit.c) VerfO EuGH; Art.35 § 2 lit. b) VerfO EuG). Von dieser 
Möglichkeit hat zumindest der EuGH in der Vergangenheit nur sehr 
zurückhaltend Gebrauch gemacht, was u. a. den Beitritt natürlicher 
oder juristischer Personen als Streithelfer erheblich erschwert hat. 

Eine flexiblere Handhabung der Sprachenfrage wäre wünschens-
wert. Sie sollte auf die nicht unbeträchtlichen zusätzlichen Schwierig-
keiten Rücksicht nehmen, die es selbst fremdsprachenkundigen Pro-
zeßvertretern bereitet, in einer anderen als ihrer Muttersprache oder 
gewöhnlichen Arbeitssprache komplizierte Sachverhalte darzustellen 
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und juristische Argumente präzise zu formulieren und überzeugend 
vorzutragen. 

Ein normativer Änderungsbedarf besteht jedoch insoweit nicht. 

2. Prozeßvertretung 

a) Anwaltszwang 

In streitigen Verfahren vor dem EuGH und EuG herrscht für na-
türliche und juristische Personen Anwaltszwang. Auftreten kann je-
der in einem Mitgliedstaat zugelassene Rechtsanwalt, weiterhin 
Hochschullehrer, soweit sie in ihrem Heimatstaat vor Gericht partei-
vertretungsberechtigt sind (Art. 17 Abs.2 und 5 Satzung EG und 
EAG; Art. 20 Abs. 2 und 5 Satzung EGKS). Der Vertretungszwang 
dient dem Individualrechtsschutz; er besteht in der einen oder ande-
ren Form in allen Mitgliedstaaten für Verfahren einer gewissen Be-
deutung oder vor den Obergerichten. 

Für die Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsorgane, die über hoch-
spezialisierte Beamtenapparate verfügen, besteht Vertretungs-, aber 
nicht Anwaltszwang. Sie lassen sich in der Regel durch Fachbeamte 
als Prozeßbevollmächtigte vertreten, die ihrerseits sich der Hilfe eines 
Beistands oder Anwalts bedienen können (Art. 17 Abs. 1 Satzung EG 
und EAG; Art. 20 Abs. 1 Satzung EGKS). 

In Vorabentscheidungsverfahren richtet sich die Prozeßvertretung 
hinsichtlich der Parteien des Ausgangsverfahrens nach den für dieses 
Verfahren geltenden Regeln der nationalen Prozeßordnungen, d. h. 
die Parteien können ggf. selbst vor dem EuGH auftreten oder sich 
durch eine Person ihres Vertrauens (z. B. Steuerberater, Gewerk-
schaftsvertreter) vertreten lassen. Diese Regelung entspricht dem We-
sen des Vorabentscheidungsverfahrens als eines Zwischenverfahrens 
im Rechtsstreit vor dem nationalen Gericht. Eine Schmälerung des 
Rechtsschutzes ist dadurch nicht zu befürchten, da es den Parteien in 
jedem Fall freisteht, sich vor dem EuGH durch einen Rechtsanwalt 
ihrer Wahl vertreten zu lassen und ihnen zu diesem Zweck auch 
Prozeßkostenhilfe gewährt werden kann.444 .• 

Die beschriebenen Regelungen erscheinen sachgerecht. Ein Ande-
rungsbedarf ist nicht ersichtlich. 

b) Erfordernis eines Zustellungsbevollmächtigten 

Wie bereits dargelegt,445 haben die Parteien in streitigen Verfahren 
vor dem EuGH und EuG einen Zustellungsbevollmächtigten ("depo-

444 Art. 104 § 5 Abs. 2 VerfO EuGH. 
445 Siehe oben S. D 67. 
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sitaire") in Luxemburg zu benennen (Art. 38, 40 VerfO EuGH; 
Art. 44, 46 VerfO EuG). Mitgliedstaaten benennen üblicherweise ein 
Mitglied ihrer Botschaft in Luxemburg; der Rat gibt den Leiter der 
Rechtsabteilung der Europäischen Investitionsbank (Sitz: Luxem-
burg), die Kommission ein in Luxemburg tätiges Mitglied ihres juri-
stischen Dienstes als Depositar an. Dagegen wählen private Pro-
zeßparteien vorzugsweise einen in Luxemburg niedergelassenen 
Rechtsanwalt. 

Das Erfordernis eines Zustellungsbevollmächtigten - das übrigens 
nicht für Vorabentscheidungsverfahren gilt - bezweckt, Verfahrens-
verzögerungen durch lange Postlaufzeiten bei der Übermittlung von 
Schriftstücken an die Verfahrensbeteiligten zu vermeiden; es dient 
mithin einem zügigen Verfahrensablauf. Für luxemburgische Anwälte 
eine geschätzte Einnahmequelle, erfüllt es die ihm zugedachte nützli-
che Beschleunigungsfunktion auch heute noch, wenngleich dank ste-
tiger Verbesserungen bei der internationalen Postbeförderung seine 
Bedeutung abgenommen hat. 

Die geltende Regelung erscheint unter diesen Umständen (noch) 
vertretbar. Ihre Aufhebung wird zur Zeit nicht befürwortet. 

3. Kosten 

Da die Verfahren vor dem EuGH und EuG gerichtskostenfrei sind 
(Art. 73 VerfO EuGH; Art. 90 VerfO EuG), ist in dem Endurteil 
bzw. verfahrensbeendenden Beschluß lediglich über die außergericht-
lichen Kosten (Auslagen der Verfahrens beteiligten) dem Grund nach 
zu entscheiden (Art. 69 § 1, 122 VerfO EuGH; Art. 87 § 1 VerfO 
EuG). Dies gilt zudem nur für streitige, nicht Vorabentscheidungs-
verfahren, in denen wegen ihrer Natur als Zwischenverfahren die 
Kostenentscheidung Sache des nationalen Gerichts ist (Art. 104 § 5 
Abs. 1 VerfO EuGH). Das Gemeinschaftsrecht spielt nur insoweit 
mit hinein, als nach ständiger Spruchpraxis des EuGH die den Mit-
gliedstaaten, dem Rat und der Kommission aus einer Beteiligung am 
Verfahren entstandenen Auslagen nicht erstattungsfähig sind, diese 
mithin den Parteien des Ausgangsverfahrens nicht angelastet werden 
können.446 

Grundsätzlich ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung 
der Kosten zu verurteilen; bei teilweisem Obsiegen und Unterliegen 
oder bei Vorliegen eines außergewöhnlichen Grundes können die 
Kosten (nach. Quoten) getei~t oder gegeneinander aufgehoben wer-
den. Der obSIegenden ParteI können die Kosten auferlegt werden, 

11;6 50 erstmals Urteil vom 6. April 1962, Robert Bosch, Rs. 13/61, 51g. 1962, 5.97, 
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soweit sie sie der Gegenpartei ohne angemessenen Grund oder bös-
willig verursacht hat (Art. 69 §§ 2 und 3 VerfO EuGH;447 Art. 87 
§§ 2 und 3 VerfO EuG). 

Eine Sonderregelung gilt für Personalstreitsachen im ersten Rechts-
zug sowie im Rechtsmittelverfahren, wenn das Rechtsmittel von dem 
beklagten Gemeinschaftsorgan eingelegt wurde. In diesem Fall trägt 
das Gemeinschaftsorgan auch bei Obsiegen seine Kosten grundsätz-
lich selbst; nur ausnahmsweise, nämlich bei grundloser oder böswilli-
ger Klageerhebung können dem unterliegenden Kläger die Kosten des 
Dienstherren auferlegt werden. Hat hingegen der Gemeinschaftsbe-
dienstete das Rechtsmittel eingelegt, so entfällt dieses Privileg, und er 
hat im Falle seines Unterliegens auch die Kosten des Dienstherren zu 
tragen, es sei denn, daß das Gericht die Kosten aus Billigkeitsgründen 
zwischen den Parteien teilt (Art. 70, 122 i. V. m. 69 § § 2 und 3 Abs. 2 
VerfO EuGH; Art. 88 i. V. m. 87 §§ 2 und 3 Abs. 2 VerfO EuG). 

Streitigkeiten über die Höhe der erstattungsfähigen Kosten sind 
äußerst selten. Sie werden auf Antrag in einem gesonderten Kosten-
festsetzungsverfahren durch unanfechtbaren Beschluß entschieden 
(Art. 74 VerfO EuGH; Art. 92 VerfO EuG), wobei das Gericht in 
Ermangelung einer Gebührenordnung seine Entscheidung nach 
pflichtgemäßem Ermessen trifft. 

Die beschriebenen Regelungen lassen keinen aktuellen Änderungs-
oder Ergänzungsbedarf erkennen. Insbesondere erscheint in Anbe-
tracht der sehr geringen Zahl von Kostenfestsetzungsbeschlüssen eine 
Gebührentabelle für Prozeßvertretungen vor dem EuGH und EuG 
entbehrlich. 

Auch für die Einführung einer "Mißbrauchsgebühr" besteht nach 
bisherigen Erfahrungen kein Bedürfnis, zumal in der Vergangenheit 
die bestehenden Kostenverteilungsmechanismen zur Abschreckung 
vexatorischer Klagen noch kaum genutzt wurden. 

4. Sondervoten 

Im Schrifttum wird mit gewisser Regelmäßigkeit, vornehmlich an-
läßlich einzelner mißliebiger Entscheidungen, der Urteils stil des 
EuGH als zu knapp und apodiktisch kritisiert und vor dem mit nicht 
nachvollziehbaren Urteilen einhergehenden Akzeptanzverlust ge-
warnt.448 

Bekanntlich lassen die Urteilsgründe des EuGH (weniger die des 
EuG) entsprechend der Praxis des romanischen Rechtskreises nur die 

447 In der Änderungsfassung vom 15. Mai 1991, ABI. EG 1991, L 176, S. 1. 
448 Z.B. P. Clever, Grundsätzliche Bemerkungen zur Rechtsprechung des EuGH, 

in: DAngVers 1993, S. 71. 
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zentralen Begründungsstränge erkennen und setzen sich nur mit den 
wichtigsten Argumenten der Verfahrensbeteiligten auseinander. Auf 
alternative Begründungserwägungen wird in aller Regel verzichtet, 
ebenso auf aufgesetzte "Wissenschaftlichkeit" in Form von Fußno-
tenhinweisen auf einschlägiges Schrifttum. Häufig wird der Konsens 
im Spruchkörper durch den Verzicht auf umstrittene Begründungs-
elemente erkauft; das Schweigen zu bestimmten Punkten ist dann 
Bestandteil des Kompromisses. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Qualität und 
Akzeptanz der Rechtsprechung dadurch erhöht werden könnte, daß 
die Möglichkeit der Abgabe von Sondervoten ("dissenting opinions") 
durch einzelne Richter geschaffen würde. Das Institut des Sondervo-
tums ist in verschiedenen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen vor 
allem für Verfahren vor obersten Gerichten bekannt.449 Es ist außer-
dem vorgesehen für den Internationalen Gerichtshof450 und den Eu-
ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 451 

Zweifellos können Sondervoten zusätzliche Klarheit bringen und 
die rechtswissenschaftliche Diskussion anregen. Die Übernahme des 
Instituts in die Gemeinschaftsrechtsordnung wird gleichwohl nicht 
befürwortet: 
- Sondervoten würden die Tendenz zur eigensüchtigen Profilierung 

einzelner Richter, vor allem im Hinblick auf eine angestrebte (und 
nach geltendem Recht zulässige) Wiederernennung, fördern; 

- sie würden zudem die Polarisierung innerhalb des Spruchkörpers 
begünstigen und die Kompromißbereitschaft senken; 

- wegen der spezifischen "Offenheit" des europarechtlichen Ent-
wicklungsprozesses wäre überdies die Gefahr einer "Renationali-
sierung" der Rechtsprechung nicht auszuschließen. 

VII. Institutionelle Fragen 

1. Ernennung der Richter und Generalanwälte 

a) Staatsangehörigkeit 

Die einsc.~l~gig~n Texte enthalten keine Bestimmung über die 
Staatsangehongkett der (zur Zeit) dreizehn Richter und sechs Gene-
ralanwälte. am EuGH bzw. der zwölf Mitglieder des EuG. Jedoch 
besteht seit den Anfängen der Gemeinschaft ein politischer Grund-

449 Z. B. § 30 Abs. 2 BVerfGG. Dazu K.-G. Zierlein, Sondervoten beim BVerfG, in: 
NJW 1993, 5.1048 . 

.,0 Art. 57 IGH-Statut. 
451 Art. 51 Abs. 2 EuMRK. 
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konsens darüber, daß jeder Mitgliedstaat auf der Richterbank minde-
stens durch ein Mitglied seiner Staatsangehörigkeit vertreten sein soll 
und daß weitere Richter- sowie die Generalanwaltstellen vorzugswei-
se mit Staatsangehörigen der größeren Mitgliedstaaten besetzt werden 
sollen. 452 

Dieser Konsens müßte bei zukünftigen Erweiterungen der Euro-
päischen Union neu überdacht werden. Eine weitere Erhöhung der 
Zahl der Richter kann den angestrebten Synergieeffekt nur noch ent-
falten, wenn sie mit einem konsequenten Ausbau des Kammersy-
stems auch beim EuGH einhergeht, d. h. wenn grundsätzlich alle 
Rechtssachen von (spezialisierten) Kammern erledigt werden und das 
Plenum nur noch in Ausnahmefällen eingeschaltet wird.453 

b) Bestellungsmodus 

Zu Richtern und Generalanwälten am EuGH sind Persönlichkeiten 
auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ih-
rem Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllen oder aber Juristen von anerkannt hervorra-
gender Befähigung sind (Art. 167 Abs. 1 erster Teilsatz EGV; 
Art. 32 b Abs. 1 erster Teilsatz EGKSV; Art. 139 Abs. 1 erster Teil-
satz EAGV). Geringere Anforderungen bestehen hinsichtlich der 
Mitglieder des EuG: Sie müssen "Personen" sein, "die jede Gewähr 
für Unabhängigkeit bieten und über die Befähigung zur Ausübung 
richterlicher Tätigkeiten verfügen" (Art. 168 a Abs. 3 erster Teilsatz 
EGV; Art. 32d Abs.3 erster Teilsatz EGKSV, Art. 140a Absatz 3 
erster Teilsatz EAGV). 

Der Besetzung der Richterämter am EuGH, aber auch am EuG ist 
eine der Bedeutung dieser Positionen gerecht werdende Beachtung 
beizumessen. Dies gilt auch für die Stellen der Generalanwälte als 
unabhängige Gutachter und Vordenker. Der Generalar:.walt ist 
machtlos, aber einflußreich; seine Autorität beruht auf der Uberzeu-
gungskraft seiner Argumente. 

Die bisher amtierenden Richter und Generalanwälte waren vor ih-
rer Ernennung teils hohe Richter, Hochschullehrer oder Beamte, teils 
Politiker in ihrem Heimatstaat. Während etwa in Frankreich und 
Großbritannien die Auswahl weitgehend politikfrei nach fachlichen 
Kriterien erfolgt,454 ist sie in der Bundesrepublik Deutschland, Italien 
und Belgien stärker politisiert. 

452 Zur Zusammensetzung des EuGH bzw. EuG siehe oben S. D 63 bzw. S. D 66. 
453 Vgl. die obigen Vorschläge über die Einrichtung spezialisierter Spruchkörper, 

S. D 101. 
454 So entsendet Frankreich traditionell Mitglieder des Conseil d'Etat und der 

"Haute Magistrature" , das Vereinigte Königreich Richter oder erfolgreiche Rechtsan-
wälte ("barristers" mit Titel eines "Q. C. "). 
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Im Zuge der Stärkung des Demokratieprinzips in der Europäischen 
Union sollte vor der Ernennung der Mitglieder der Gemeinschaftsge-
richte - durch die Regierung der Mitgliedstaaten im gegenseitigen 
Einvernehmen - das Europäische Parlament angehört werden müs-
sen.455 Die obligatorische Einbeziehung der EP in den Entschei-
dungsprozeß, die bereits de lege lata ein Vorbild in der Regelung über 
die Ernennung der Mitglieder des Rechnungshofes hat,456 würde die 
Transparenz erhöhen und einen heilsamen Druck auf mitgliedstaatli-
che Regierungen ausüben, der Auswahl ihrer Kandidaten sachliche 
Kriterien zugrundezulegen. 

Ein obligatorisches Zustimmungsvotum des Europäischen Parla-
ments, wie dieses selbst es vorgeschlagen hat,457 oder gar die Ernen-
nung durch das Parlament wären sicher erwägenswerte Alternativen 
für die Zukunft, erscheinen aber bei der derzeitigen Gestalt der Euro-
päischen Union verfrüht. 

In seinem Vertragsentwurf über die Europäische Union hat das EP 
eine Verlängerung der Amtszeit der Mitglieder des EuGH und EuG 
von derzeit sechs auf zwölf Jahre bei gleichzeitigem Ausschluß der 
Wiederernennung vorgeschlagen.458 Der Vorteil einer solchen Neure-
gelung, die sich auch für das deutsche Bundesverfassungsgericht (§ 4 
Abs. 1 BVerfGG) als sinnvoll erwiesen hat, liegt auf der Hand: Sie 
sichert die größere geistige Unabhängigkeit der Richter und - a for-
tiori - der individuell für ihre Schlußanträge verantwortlichen Gene-
ralanwälte459 von den politischen Kräften ihres Heimatstaates, die 
über ihre Wiederernennung zu entscheiden haben. 

Entgegen der im Rothley-Bericht460 vertretenen Ansicht wird die 
Verlängerung der Mandatsdauer und der Ausschluß der Wiederer-
nennung auch für das EuG befürwortet. Ungeachtet der fehlenden 
verfassungspolitischen Dimension seiner Verfahren ist auch hier das 

455 Vgl. Rothley-Bericht des Institutionellen Ausschusses des EP, Dok. PE 155.441/ 
endg., Rdnr. 33. 

456 Art. 188b Abs. 3 Uabs. 1 EGV. 
457 Entschließung der EP vom 22. November 1990, ABI. EG 1990, C 324, S.231, 

232. 
458 Ebd. 
459 Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang der Fall eines (italienischen) Gene-

ralanwalts am EuGH, der in seinen Schluß anträgen in einer Rechtssache betreffend ein 
italienisches Verbot der Vermarktung gewisser Teigwaren ("pasta") aus anderen Mit-
g.liedstaaten sich in klaren Widerspruch zu einer gefestigten Rechtsprechung des Ge-
rIchtshofes setzte. Der Betreffende wurde kurze Zeit danach zum Richter am EuGH 
ernannt. 

460 A. a.O. (Fn. 455), Rdnr.33. Die dort angestellten "sozialen" Erwägungen, die 
darauf gründen, d~ß die zumeist jüngeren Mitglieder des Untergerichts bei einem 
Ausschluß Ihrer WIederwahl möglicherweise Karrierenachteile in Kauf nehmen müß-
ten, haben m. E. gegenüber dem Erfordernis einer Optimierung des Rechtsschutzes in 
den Hintergrund zu treten. 
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Bestreben, dem Gericht den Sachverstand und die Erfahrung seiner 
Mitglieder möglichst lange zu erhalten und die Kontinuität der 
Rechtsprechung zu sichern, mit dem Ziel der Gewähr größtmöglicher 
Unabhängigkeit der Richter in Einklang zu bringen. Eine einmalige, 
dafür aber längere Amtszeit würde überdies die Bildung spezialisier-
ter Kammern mit einer in regelmäßigem Turnus (z. B. 3 Jahre) wech-
selnden Besetzung erleichtern. 

Als Amtszeit erscheinen zwölf Jahre angemessen.461 

Die Verwirklichung der Vorschläge würde eine entsprechende 
Neufassung der Art. 167, 168a EGV; Art. 32b, 32d EGKSV, 
Art. 139, 140a EAGV bedingen. 

2. Ernennung von HilJsberichterstattern 

Ein bei Reformvorschlägen zu Unrecht kaum beachtetes Problem 
ist das der wissenschaftlichen Mitarbeiter ("referendaires") am EuGH 
und EuG, die maßgeblich an der Vorbereitung und Abfassung der 
Entscheidungen bzw. Schlußanträge mitwirken. 

Gemäß Art. 12 Satzung EG, Art. 16 Satzung EGKS, Art. 12 Sat-
zung EAG i. V.m. Art. 24 VerfO EuGH kann der Rat durch einstim-
migen Beschluß auf Vorschlag des Gerichtshofes die Ernennung von 
Hilfsberichterstattern ("rapporteurs adjoints") am EuGH (nicht am 
EuG) vornehmen. Sie sollen an der Bearbeitung der beim Gerichtshof 
anhängigen Rechtssachen teilnehmen und den Präsidenten und die 
Berichterstatter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. 

Der Gerichtshof hat bisher keinen entsprechenden Vorschlag vor-
gelegt, sonder praeter legern den Weg wissenschaftlicher Mitarbeiter 
gewählt, die im allgemeinen einem einzelnen Richter oder Generalan-
walt zugeordnet sind. 462 Damit ist das Potential spezialisierter Fach-

461 So auch U. Everling, Justiz im Europa von morgen, in: DRiZ, 1993, S.5, 6. 
Dagegen spricht der Rothley-Bericht (ebd.) sich "wegen der Altersstruktur des Ge-
richtshofes" für eine einmalige Amtszeit von 9 Jahren aus. Zum Vergleich sei die 
Amtsdauer der Richter einiger internationaler Gerichte und nationaler Verfassungsge-
richte angeführt: Internationaler Gerichtshof: 9 Jahre mit der Möglichkeit der Wieder-
wahl (Art. 13 IGH-Statut); Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: 9 Jahre mit 
der Möglichkeit der Wiederwahl (Art. 40 Abs. 1 EuMRK); Conseil Constitutionnel, 
Frankreich: 9 Jahre ohne Möglichkeit der Wiederernennung; Corte Costituzionale, 
Italien: 9 Jahre ohne Möglichkeit der Wiederernennung; Tribunal Constitucional, Spa-
nien: 9 Jahre ohne Möglichkeit der Wiederernennung; Tribunal Constitucional, Portu-
gal: 6 Jahre mit der Möglichkeit der Wiederernennung; Supreme Court, USA: Ernen-
nung auf Lebenszeit. 

462 Es handelt sich dabei um Zeit bedienstete der EG-Besoldungsgruppen A5 bis AJ, 
ausnahmsweise A2 (entsprechend den Besoldungsgruppen A 15 bis B3 bzw. B6 des 
deutschen Beamtenrechts ), die teils aus dem wissenschaftlichen Dienst des Gerichtsho-
fes in das "Kabinett" eines Richters oder Generalanwalts abgeordnet, teils von außer-
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kräfte mit einschlägiger Berufserfahrung, die dem Gerichtshof als 
Ganzem oder - de lege ferenda einzurichtenden - Spezialkammern 
zur Verfügung stünden, ungenutzt geblieben. 

Die Beiordnung von "Hilfsrichtern" mag für einzelstaatliche Ober-
gerichte, deren Mitglieder in einer gemeinsamen Rechtsordnung aus-
gebildet sind und sich zudem wegen der Gliederung der Gerichtsbar-
keit in verschiedene Gerichtszweige eo ipso spezialisieren können, 
unnötig sein. Für ein multinational zusammengesetztes mehrsprachi-
ges Universalgericht wie den EuGH verspräche sie durchaus einen 
Gewinn an Prozeßökonomie und Rechtsprechungsqualität. 

Um fachlich qualifizierte Bewerber zu gewinnen, könnte das Aus-
wahlverfahren so ausgestaltet werden, daß der Gerichtshof ihm geeig-
nete Personen dem Rat zur Ernennung vorschlägt. 

Es liegt mithin am Gerichtshof selbst, die in den Satzungen und 
seiner Verfahrensordnung angelegten Möglichkeiten zweckentspre-
chend zu nutzen. Ein normativer Handlungsbedarf besteht auf abseh-
bare Zeit nicht. Die Aufnahme einer Art. 24 VerfO EuGH entspre-
chenden Ermächtigungsnorm in die VerfO EuG, die es auch dem 
Untergericht erlaubte, dem Rat die Ernennung von Hilfsberichter-
stattern vorzuschlagen, erscheint zumindest so lange entbehrlich, als 
die Kapazitäten des EuG nicht voll ausgelastet sind und zudem prak-
tische Erfahrungen mit der Arbeit von Hilfsberichterstattern am 
Obergericht ausstehen. 

halb des Gerichtshofes (EG-Kornrnission, nationaler Justiz- oder Verwaltungsdienst, 
wissenschaftliche Laufbahn) eingestellt worden sind. Die Richter und Generalanwälte 
sind bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter frei, jedoch werden bestehende Beschäftigungs-
verhältnisse bei Ausscheiden des betreffenden Gerichtsmitglieds in der Regel mit dem 
Nachfolger fortgeführt. 



C. Thesen 

I. Dualistische Struktur des komm unitären Rechtsschutzsystems 

Die Aufgabe der Wahrung des Gemeinschaftsrechts ist zwischen 
den institutionellen Gemeinschaftsgerichten EuGH und EuG einer-
seits und den Gerichten der Mitgliedstaaten andererseits aufgeteilt. 
Letztere haben unmittelbar geltendes entscheidungserhebliches Ge-
meinschaftsrecht in den bei ihnen anhängigen Verfahren anzuwenden 
und nach dem Vorrangprinzip entgegenstehendes nationales Recht 
unangewendet zu lassen. 

Ein vordringliches Anliegen im Hinblick auf die Optimierung des 
kommunitären Rechtsschutzes muß es sein sicherzustellen, daß die 
von der Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen subjektiven Rechte 
entweder vor den institutionellen Gemeinschaftsgerichten oder aber 
vor den einzelstaatlichen Gerichten verfolgt werden können, so daß 
einerseits keine Rechtsschutzlücke entsteht, andererseits aber die 
gleichzeitige Inanspruchnahme paralleler Rechtswege ausgeschlossen 
ist. Dies zu gewährleisten, ist Sache der Rechtsprechung sowohl der 
Gemeinschaftsgerichte EuGH und EuG als auch der einzelstaatlichen 
Gerichte, die insoweit nach dem Grundsatz der Gemeinschaftstreue 
Zur loyalen Zusammenarbeit und gegenseitigen Rücksichtnahme ver-
pflichtet sind. 

11. Ausbau der zwei stufigen institutionellen Gemeinschaftsgerichtbarkeit 

1. Grundlagen 

Vorbehaltlich einer sachadäquaten Ausgestaltung des Rechtsmittel-
verfahrens erscheint die verstärkte Nutzung des Synergiepotentials 
eines Instanzenzugs geeignet, die Qualität und Effizienz des kommu-
nitären Rechtsschutzes zu erhöhen. Eine Verlagerung weiterer Zu-
ständigkeiten zur Entscheidung im ersten Rechtszug vom EuGH auf 
das EuG wird daher grundsätzlich befürwortet. 

2. Ausschöpfung des primärrechtlichen Ermächtigungsrahmens 

In Ausschöpfung des durch den EUV erweiterten primärrechtli-
chen Ermächtigungsrahmens sollte eine erstinstanzliche Zuständig-
keit des EuG für folgende Verfahrensarten begründet werden: 
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a) Nichtigkeits-, Untätigkeits-, Schadensersatz- und Schiedsklagen 
institutioneller Kläger sowie Streitsachen aufgrund eines Schiedsver-
trages zwischen Mitgliedstaaten: Insoweit ist kein hinreichender 
Grund ersichtlich, entsprechende Klagen allein deshalb dem EuGH 
im ersten und letzten Rechtszug vorzubehalten, weil sie von einem 
Mitgliedstaat oder Gemeinschaftsorgan erhoben werden. 

b) Vertragsverletzungsverfahren: Ungeachtet der funktionellen He-
terogenität dieser Verfahren sollte im Interesse der Rechtsklarheit 
und Transparenz eine generelle Zuständigkeit des EuG zur Entschei-
dung im ersten Rechtszug vorgesehen werden. Ein am Modell der 
"beweglichen" Zuständigkeit des deutschen Strafrechts orientiertes 
Recht der Kommission (bzw. des beklagten Mitgliedstaates), den Ge-
richtsstand zu wählen, sollte nicht in Aussicht genommen werden. 

3. Erweiterung des primärrechtlichen Ermächtigungsrahmens 

a) In Erweiterung des bestehenden primärrechtlichen Ermächti-
gungsrahmens sollte längerfristig das EuG auch die Zuständigkeit für 
Vorabentscheidungen im ersten Rechtszug erhalten. Wenn die Juris-
diktion des EuG insoweit auch nicht mit dem Erfordernis einer Ent-
lastung des EuGH von arbeitsaufwendigen Tatsachenfeststellungen 
gerechtfertigt werden kann, so ist sie anderseits doch nicht allein 
deshalb auszuschließen, weil das Vorlageverfahren in erster Linie die 
Wahrung der kommunitären Rechtseinheit zum Ziele hat. 

Auch für Vorabentscheidungen sollte eine generelle und originäre 
Zuständigkeitsverlagerung auf das Untergericht angestrebt werden. 
Von einer nach Sachbereichen oder der Bedeutung der Vorlagefrage 
differenzierenden Lösung, die ggf. mit einem Evokations- oder Ver-
weisungsmechanismus zu verbinden wäre, sollte aus Praktikabilitäts-
gründen Abstand genommen werden. 

b) Eine Änderung der bestehenden Rechtslage in bezug auf Gut-
achten zu den Außen beziehungen der Gemeinschaft sollte wegen der 
eminent verfassungsrechtlichen Tragweite und der Bedeutung dieser 
Verfahren für die Stellung der Gemeinschaft im Völkerrechtsverkehr 
nicht in Betracht gezogen werden. 

111. Beschränkung des Zugangs zu den institutionellen 
Gemeinschaftsgerichten 

1. Einschränkung des Instanzenzugs in streitigen Verfahren 

Sollten dem EuG weitere Zuständigkeiten zur Entscheidung im 
ersten Rechtszug übertragen werden, wäre auf längere Sicht die Vor-
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stellung aufzugeben, daß gegen alle Entscheidungen des Unterge-
richts - mit Ausnahme bloßer Kosten- und Kostenfestsetzungsent-
scheidungen - ein zweiter Rechtszug zum EuGH eröffnet sein muß. 

Eine funktionsgerechte Ausgestaltung des Rechtsmittelverfahrens 
muß bei der Überlegung ansetzen, daß die letzte Verantwortung für 
die wesentlichen Entwicklungen der Gemeinschaftsrechtsordnung 
beim EuGH zu bleiben hat, der jedoch von arbeitsaufwendigen Ver-
fahren untergeordneter Bedeutung möglichst freizuhalten ist. Dem-
entsprechend sollte nur in Fällen grundsätzlicher Bedeutung sowie 
auf Antrag eines Mitgliedstaates oder Gemeinschaftsorgans eine 
Rechtsmittelentscheidung zwingend vorgeschrieben sein (Grundsatz-
revision); im übrigen sollte sie in das Ermessen des EuGH gestellt 
werden. 

Verfahrenstechnisch wären Rechtsmittel, die nicht von einem Mit-
gliedstaat oder Gemeinschaftsorgan eingelegt werden, einem Annah-
meverfahren zu unterwerfen. 

2. Eindämmung der Vorabentscheidungen 

a) Eine Eindämmung der wachsenden Flut von Vorlageverfahren 
durch Einführung eines Verfahrens der "Annahme zur Vorabent-
scheidung" sollte nicht in Betracht gezogen werden. Eine solche Re-
gelung hätte zur Folge, daß die Einheit der Gemeinschaftsrechtsord-
nung durch eine gemeinschaftszentrale Gerichtsinstanz nicht mehr in 
allen Fällen gewährleistet wäre; überdies müßte ein Annahmeverfah-
ren bei obligatorischen Vorlagen ausscheiden. 

b) Zur Entlastung des EuGH sollte vielmehr auf das Modell eines 
Instanzenzugs zurückgegriffen werden, wobei rechtsschutzbeein-
trächtigenden Verfahrenslängen dadurch entgegengewirkt werden 
könnte, daß - ähnlich wie bei Direktklagen - ein zweiter Rechtszug 
nur ausnahmsweise, nämlich bei grundsätzlicher Bedeutung der 
Rechtssache oder auf Verlangen eines Mitgliedstaats oder Gemein-
schaftsorgans, zwingend eröffnet wäre, im übrigen aber im Ermessen 
des EuGH stünde. Ähnlich wie in streitigen Rechtsmittelverfahren 
wäre der Rechtskontrolle des EuGH in Vorlagesachen ggf. ein An-
nahmeverfahren vorzuschalten. 

Die Bestimmung des Prüfungsumfangs im zweiten Rechtszug sollte 
der Rechtsprechung des EuGH überlassen bleiben, die sich insoweit 
an die Regelung für Direktklagen anlehnen könnte. 
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IV. Spezialisierte Gemeinschaftsgerichte und Spruchkörper 

1. Einrichtung von Fachgerichten 

Konzepte zur Errichtung eines Kranzes von Gemeinsch~ftsfac~ge­
richten, die entweder gleichrangig neben dem EuG oder ~~erarchlsch 
unterhalb desselben anzusiedeln wären, müssen von der Uberlegung 
ausgehen, daß der Rechtsschutz in Spezialmaterien sich in das Ge-
samtsystem der Gemeinschaftsgerichtbarkeit einzufügen hat, des~en 
Architrav der EuGH ist. Zumindest für den Bereich des Gemem-
schaftsrechts im eigentlichen Sinn verdient dabei die Konstru~tion 
eines Rechtsmittelverfahrens, bei der die Endurteile der Fachgenchte 
einer Rechtskontrolle durch den EuGH unterworfen wären, den 
Vorzug vor einer präjudiziellen Lösung. 

2. Ausbau des Kammersystems 

Gegenüber der Errichtung institutionell selbständiger Fachgericht~ 
böte die Einrichtung spezialisierter Kammern beim EuG den Vorteli 
einer rationellen Nutzung der bestehenden administrativen Infra-
struktur und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ; gleich-
zeitig verbände sich damit eine größere Flexibilität bei der Geschäfts-
verteilung und die Möglichkeit einer optimalen Auslastung der ein-
zelnen Spruchkörper. 

Ähnlich wie dies beim EuG bereits der Fall ist, sollten auch beim 
EuGH die Möglichkeiten einer Rechtssachenverweisung an die Kam-
mern voll ausgeschöpft werden. Dabei wäre in einem ersten Schritt 
die Entscheidungskompetenz grundsätzlich vom Plenum auf die 
Kammern zu verlagern, und ersteres als Spruchkörper nur noch f~r 
elementare Grundsatzfragen oder bei einer beabsichtigten AbweI-
chung von der Entscheidung einer anderen Kammer oder des Ple-
nums selbst einzuschalten. 

In einem zweiten Schritt sollte das auch nach dem EUV fortbeste-
hende Recht der Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsorgane beseitigt 
werden, verbindlich eine Plenarentscheidung zu verlangen. Stattdes-
sen würde es ausreichen, den Mitgliedstaaten das Recht zu konzedie-
ren, die. Mitwirkung eines Richters ihrer Staatsangehörigkeit an d:r 
EntscheIdung zu verlangen; der betreffende Richter wäre ad hoc beI-
zuziehen, sofern er dem Spruchkörper nicht regulär angehört. 

In einer weiteren zeitlichen Perspektive sollte eine Spezialisierung 
der Ka~mern auch beim EuGH in Erwägung gezogen werden. Das 
ge.gen em Konzept von Fachkammern ins Feld geführte Argument, es 
wIderspreche dem Erfordernis einer gleichmäßigen Repräsentanz al-
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ler mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen bei der Fortbildung des Ge-
meinschaftsrechts, hat angesichts der bereits gefestigten Strukturen 
des Rechtsprechungswerks des EuGI-I seine Überzeugungskraft weit-
gehend verloren; es könnte im übrigen dadurch relativiert werden, 
daß in bestimmten regelmäßigen Zeiträumen ein Wechsel der Kam-
merbesetzung vorgesehen würde. 

Unabhängig von der Frage der Einrichtung spezialisierter Kam-
mern beim EuGH und EuG verdient das Petitum größerer Transpa-
renz bei der Geschäftsverteilungspraxis der Gemeinschaftsgerichte in 
Form veröffentlichter Regelkriterien nachdrückliche Unterstützung. 

V. Ausgestaltung einzelner Verfahrensarten 

1. VertragsverletzungsverJahren 

a) Das Vertragsverletzungsverfahren sollte in seiner Grundstruktur 
als gerichtliches Feststellungsverfahren beibehalten werden. Eine "ad-
ministrative" Lösung im Sinne einer Befugnis der Kommission, Ver-
tragsverstöße durch eine gerichtlich überprüfbare Entscheidung fest-
zustellen, wird nicht befürwortet. 

b) Die Wirksamkeit pekuniärer Sanktionen im Falle wiederholter 
Vertragsverletzungen erscheint zweifelhaft. Überdies ist zu fragen, ob 
ein an die Praktiken des Völkerrechts erinnernder Sanktionsmecha-
nismus ein systemgerechter Ansatz ist oder ob nicht vielmehr der 
Einsatz prätorisch entwickelter Disziplinierungsmaßnahmen (unmit-
telbare Wirkung des Gemeinschaftsrechts; Haftung der Mitgliedstaa-
ten bei Mißachtung dieses Rechts) das tauglichere Mittel darstellt, um 
Vertragsverstößen entgegenzuwirken. 

2. Nichtigkeits- und Untätigkeitsklagen 

a) Die Grundkonzeption des kommunitären Individualrechtsschut-
zes, wonach nicht institutionelle Kläger nur sie unmittelbar und indi-
viduell betreffende Maßnahmen der Gemeinschaftsorgane im Wege 
der Direktklage vor den Gemeinschaftsgerichten anfechten bzw. be-
gehren können, ist system gerecht und unter Rechtsschutzgesichts-
punkten unangreifbar, da Individualrechtsschutz gegen kommunitäre 
Normativakte mittelbar über den vom nationalen Recht gegen Voll-
zugsakte der mitgliedstaatlichen Behörden eröffneten Rechtsweg zu 
den nationalen Gerichten gewährt wird. 

b) Die Komplementarität der Nichtigkeits- und Untätigkeits klage 
erfordert, daß nur eine mit der Nichtigkeitsklage anfechtbare Weige-



D168 Gutachten von Prof Dr. Man/red A. Dauses 

rung des betreffenden Gemeinschaftsorgans, tätig zu werden, den 
Weg der Untätigkeitsklage versperren kann. Da dies nach ~er Re~ht­
sprechung des EuGH nicht mit hinreichender Rechtsklarheit gewahr-
leistet ist, sollten die Vertragsvorschriften über die Nichtigkeitskla~e 
in der Weise redaktionell neu gefaßt werden, daß nur eine "Entschei-
dung" über den Antrag (nicht wie bisher jede "Stellungnahme" zu der 
Aufforderung) die Untätigkeitsklage ausschließt. 

c) Im Hinblick auf die Verbesserung der demokratischen Legitima-
tion der EU, aber auch die Homogenität und Kohärenz des Systems 
der kommunitären Direktklagen sollte dem EP die uneingeschränkte 
aktive Parteifähigkeit auch im Rahmen von Nichtigkeitsklagen einge-
räumt werden. 

d) Die bestehende Gleichstellung autonomer Gebietskörperschaf-
ten wie Länder und Regionen mit natürlichen oder juristischen Perso-
nen im Hinblick auf das Recht, Nichtigkeits- oder Untätigkeits klage 
zu erheben, trägt der durch den EUV gestärkten Rolle der Länder 
und Regionen nicht Rechnung. Um eine Adäquanz herzustellen, soll-
te autonomen Gebietskörperschaften auf der Ebene unmittelbar un-
terhalb des Zentralstaats in ihrem Zuständigkeitsbereich ein privile-
giertes Klagerecht konzediert werden. 

3. Schadensersatzklagen 

Die bestehende Konstruktion der unmittelbaren Einklagbarkeit des 
Schadensersatzes aus außervertraglicher Haftung vor den institutio-
nellen Gemeinschaftsgerichten - ohne Durchführung eines admini-
strativen Vorverfahrens - hat sich bewährt und sollte beibehalten 
werden. Eine obligatorische vorherige Befassung des schadenverursa-
chenden Gemeinschaftsorgans verspräche keinen nennenswerten Ge-
winn an Prozeßökonomie und Rechtsschutzqualität. 

4. Vorabentscheidungsver/ahren 

a) Das Vorabentscheidungsverfahren ist als Instrument des judiziel-
len Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen 
Gerichten und der institutionellen Gemeinschaftsgerichtsbarkeit ein 
Grundpfeiler des komm unitären Rechtsschutzsystems. In dieser Ver-
fahrensart hat das Gemeinschaftsrecht maßgeblich seine heutige Aus-
prägung als unmittelbar geltendes und vorrangiges ius commune er-
fahren. In seiner Grundstruktur und Substanz kann das Vorlagever-
fahren daher nicht in Frage gestellt werden. 

b) Der Ausschluß der Vorlageberechtigung privater Schiedsgerichte 
ist unter Rechtsschutzgesichtspunkten vertretbar, da die Parteien aus 
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freien Stücken den Weg der privaten Schiedsgerichtbarkeit wählen und 
sich damit des Schutzes begeben, den Verfahren vor den staatlichen 
Gerichten bieten. Für eine Korrektur der einschlägigen Rechtspre-
chung im Wege einer Vertragstextänderung besteht kein Bedürfnis. 

c) Tendenzen einer Beschränkung der Vorlageberechtigung auf 
letztinstanzliche bzw. hierarchisch oberste Gerichte der Mitgliedstaa-
ten sollte eine Absage erteilt werden. Der damit kurzfristig erzielte 
Vorteil einer Eindämmung der Prozeßflut müßte mit gravierenden 
Einbußen an Individualschutzqualität erkauft werden. Keinesfalls 
könnte Untergerichten das Vorlage recht hinsichtlich Fragen der Gül-
tigkeit sekundären Gemeinschaftsrechts verweigert werden; denn an-
gesichts der Rechtsprechung des EuGH, der für sich das Monopol 
der Verwerfung sekundären Gemeinschaftsrechts in Anspruch 
nimmt, hätte dies zur Folge, daß nationale Prozeßgerichte ggf. ge-
zwungen wären, rechtswidriges Gemeinschaftsrecht anzuwenden. 

d) Die bis heute nicht abschließend geklärte Frage, ob das die Vor-
lagepflicht einzelstaatlicher Gerichte begründende Kriterium der 
Letztinstanzlichkeit konkret (funktionell) oder abstrakt (institutio-
nell) zu verstehen ist, sollte im letzteren Sinne entschieden werden. 
Die Beschränkung der Vorlagepflicht auf hierarchisch oberste Ge-
richte würde der zentralen Funktion des Vorabentscheidungsverfah-
rens, der Sicherung der Rechtseinheit, gerecht, ohne den Rechts-
schutz in Verfahren vor den nachgeordneten Gerichten zu verkürzen, 
denen auf jeder Stufe des Instanzenzugs die Vorlageberechtigung er-
halten bliebe. Im Interesse der Rechtsklarheit sollte eine entsprechen-
de redaktionelle Änderung der einschlägigen Vertragstexte angestrebt 
werden. 

e) Über die bestehenden Möglichkeiten einer Sanktionierung von 
Verletzungen der Vorlagepflicht (Vertragsverletzungsverfahren nach 
Gemeinschaftsrecht; Verfassungsbeschwerde nach deutschem Recht) 
hinaus sollten weitere Sanktionsmechanismen, wie ein Vorlage er-
zwingungsverfahren (a priori) oder eine Kassationsbeschwerde (a 
posteriori), nicht ins Auge gefaßt werden, da sie die Substanz des 
Vorlageverfahrens verändern würden, das auf Kooperation gleic?ran-
giger Rechtsprechungsorgane, nicht auf gerichtshierarchische Uber-
und Unterordnung angelegt ist. 

f) Die Begründung des Vorabentscheidungsersuchens ist ein wichti-
ges Funktionselement des Verfahrens; sie ermöglicht dem EuGH die 
Prüfung seiner Zuständigkeit und erleichtert eine sachdienliche Ant-
wort auf die Vorlagefrage. Den einzelstaatlichen Gerichten sollte na-
hegelegt werden, in den Gründen ihres Vorlagebeschlusses den fakti-
schen und normativen Rahmen der gestellten Frage so zu umreißen, 
daß der Gerichtshof den Nutzen der erbetenen Antwort für die Ent-
scheidung des Ausgangsrechtsstreits klar erkennen kann. 



D170 Gutachten von Prof Dr. Manfred A. Dauses 

Der Gedanke, das vorlegende Gericht zu verpflichten, mit seiner 
Frage zugleich einen Entscheidungsvorschlag zu verbinden, ist so-
wohl aus kompetenzgrundsätzlichen Erwägungen als auch aus Rück-
sicht auf die Berührungsängste der nationalen Gerichte mit dem Ge-
meinschaftsrecht als impraktikabel abzulehnen. 

g) Schritthaltend mit der gestärkten Rolle des EP im Entschei-
dungsprozeß der EU sollte dem Parlament das Recht, Stellungnah-
men in Vorabentscheidungsverfahren abzugeben, zumindest in denje-
nigen Verfahren eingeräumt werden, in denen es um die Wahrung 
seiner eigenen Rechte geht. 

h) Den Parteien des Ausgangsverfahrens und den institutionellen 
Verfahrensbeteiligten ist anzuraten, von ihren Beteiligungsrechten 
durch Abgabe schriftlicher Erklärungen und/oder Teilnahme an der 
mündlichen Verhandlung möglichst umfassend Gebrauch zu machen. 

i) Im Interesse der Prozeßökonomie und der Sachdienlichkeit der 
Vorab entscheidung ist ein möglichst formloser Dialog zwischen dem 
vorlegenden einzelstaatlichen Gericht und dem institutionellen Ge-
meinschaftsgericht wünschenswert. Etwaigen Rückfragen oder Aus-
kunftsersuchen des EuGH an das vorlegende Gericht sollte durch 
Aufnahme einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage in die Ver-
fahrensordnung eine Verankerung im positiven Recht gegeben wer-
den. 

5. Gutachtliche Stellungnahmen 

a) Den erweiterten Mitwirkungsbefugnissen des EP beim Abschluß 
völkerrechtlicher Abkommen der Gemeinschaft sollte dadurch Rech-
nung getragen werden, daß das Parlament insoweit auch das Recht 
auf Einholung einer gutachtlichen Stellungnahme des EuGH zur 
Kompatibilität des geplanten Abkommens mit dem Gemeinschafts-
recht erhält. 

b) Für eine Ausweitung der gutachtlichen Präventivkontrolle des 
EuGH auf Akte des internen Gemeinschaftsrechts, insbesondere mit 
dem Ziel der Überwachung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, 
besteht kein sachlicher Anlaß. Abgesehen von der Durchbrechung in 
bezug auf völkerrechtliche Abkommen geht das kommunitäre 
Rechtsschutzsystem funktionsadäquat von einer ex-post-Kontrolle 
des sekundären Gemeinschaftsrechts aus, in deren Rahmen auch die 
Beachtung der den Gemeinschaftsorganen gesetzten Befugnisgrenzen 
überprüft werden kann. Vom politischen Zeitgeist diktierten Tenden-
zen zur Einführung einer gerichtlichen a-priori-Kontrolle des Subsi-
diaritätsprinzips sollte daher nicht nachgegeben werden. 
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6. Verfassungsbeschwerde 

Bei der vorwiegend rechtspolitisch geführten Diskussion um die 
Einführung einer Verfassungsbeschwerde in der Gemeinschafts-
rechtsordnung sollte nicht aus dem Auge verloren werden, daß Ver-
letzungen gemeinschaftsrechtlich verbürgter Grundrechte durch Ge-
meinschaftsorgane bereits im Rahmen des bestehenden kommunitä-
ren Rechtsschutzsystems (insbesondere im Wege der Nichtigkeits-
bzw. Untätigkeits klage und des Vorabentscheidungsverfahrens ) rüg-
bar sind, so daß für eine besondere Verfassungsbeschwerde lediglich 
der schmale Korridor einer Verletzung komm unitärer Grundrechte 
durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten beim Vollzug von Gemein-
schaftsrecht als Anwendungsbereich bliebe. 

Da die mitgliedstaatlichen Stellen beim Vollzug von Gemein-
schaftsrecht aber in jedem Fall unter dem Geltungsanspruch der vom 
nationalen Recht gewährten Grundrechte stehen, ist ein aktueller 
Handlungsbedarf für die Einführung eines (zusätzlichen) kommuni-
tären Verfahrensinstituts nicht ersichtlich. Vielmehr wäre durch das 
unabgestimmte Nebeneinander konkurrierender Rechtswege eher ein 
Verlust an Rechtsklarheit und Transparenz zu befürchten. 

7. Zwischen- und Nebenverfahren 

a) Die geltenden Vorschriften über die Streithilfe in der durch die 
Rechtsprechung des EuGH gegebenen Auslegung haben sich bewährt 
und sollten tels qels beibehalten werden. 

b) Die Akzessorietät des Verfahrens der einstweiligen Anordnung 
zum Verfahren in der Hauptsache, die darin zum Ausdruck kommt, 
daß Eilmaßnahmen vor den Gemeinschaftsgerichten nur im Rahmen 
eines anhängigen Hauptverfahrens begehrt werden können, stellt ein 
ernsthaftes Hindernis für die Gewährung effektiven vorläufigen 
Rechtsschutzes in Fällen dar, in denen wegen besonderer Eilbedürf-
tigkeit der Sicherungszweck der Eilmaßnahme verfehlt würde, wenn 
zunächst die Klage in der Hauptsache erhoben werden müßte. Die 
Akzessorietät sollte daher in der Weise gelockert werden, daß der 
Eilantrag bereits vor Erhebung der Klage in der Hauptsache gestellt 
werden kann. Der Antrag gälte als zurückgenommen, falls die Klage 
in der Hauptsache nicht fristgerecht erhoben würde. 

Der Ausschluß der Bewilligung vorläufigen Rechtsschutzes durch 
den EuGH im Vorabentscheidungsverfahren ist wegen dessen Natur 
als Zwischenverfahren systemgerecht. Vorläufiger Rechtsschutz wird 
insoweit von den einzelstaatlichen Gerichten im Rahmen des Aus-
gangsverfahrens gewährt. 
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VI. Verfahrensstraffung 

1. Prozeßleitende Maßnahmen 

Das stark formalisierte Verfahren vor dem EuGH hat sich in vielen 
Fällen als zu unflexibel erwiesen. Im Interesse der Prozeßökonomie 
sollte die - für Verfahren vor dem EuG bereits bestehende - Möglich-
keit des Erlasses formloser prozeßleitender Maßnahmen auch für 
Verfahren vor dem Gerichtshof vorgesehen werden. 

2. Verfahrens/risten 

Eine Verkürzung der gesetzlichen Verfahrensfristen für die Erhe-
bung von Klagen, die Einlegung von Rechtsmitteln und die Einrei-
chung sonstiger Schriftsätze erscheint angesichts der Komplexität, 
Schwierigkeit und Bedeutung zahlreicher Rechtssachen nicht sinn-
voll. Jedoch sollten die nach Mitgliedstaaten gestaffelten Entfer-
nungsfristen als im Zeitalter der elektronischen Nachrichtenübermitt-
lung überholt abgeschafft werden. Stattdessen sollten die Kanzleien 
des EuGH und EuG dazu übergehen, per Telefax eingereichte 
Schriftsätze als fristwahrend zu akzeptieren, sofern das Original des 
Schriftsatzes vor Fristablauf in den Postgang gegeben wird. 

3. Zweite SchriJtsatzrunde und mündliche Verhandlung 

Überlegungen zur grundsätzlichen Beschränkung des schriftlichen 
Verfahrens auf eine einzige Schriftsatzrunde sollte nicht nähergetre-
ten werden, jedoch sollte die Durchführung einer mündlichen Ver-
handlung in allen Verfahren vor dem EuGH und EuG in das Ermes-
sen des Gerichts gestellt werden. 

VII. Gerichtsverfassung 

1. Verfahrenssprache 

Eine flexiblere Handhabung der Sprachenfrage erscheint wün-
schenswert. Insbesondere sollten die institutionellen Gemeinschafts-
gerichte vermehrt von der in ihren Verfahrensordnungen angelegten 
Möglichkeit Gebrauch machen, den Verfahrensbeteiligten die Benut-
zung einer anderen als der Verfahrenssprache zu gestatten. 
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2. Prozeßvertretung 

Die anwendbaren Bestimmungen über die Prozeßvertretung vor 
dem EuGH und EuG lassen einen Änderungsbedarf nicht erkennen. 
Dies gilt auch für das Erfordernis eines Zustellungs bevollmächtigten 
in streitigen Verfahren; diese Vorschrift, die lange Postlaufzeiten bei 
der Zustellung von Schriftstücken an die Verfahrensbeteiligten ver-
meiden hilft, erfüllt auch heute noch eine nützliche Beschleunigungs-
funktion. 

3. Kosten 

Auch die Kostenregeln für Verfahren vor dem EuGH und EuG 
erscheinen sachgerecht. In Anbetracht der sehr geringen Zahl von 
Kostenfestsetzungsbeschlüssen ist eine Gebührentabelle für Pro-
zeßvertretungen vor den institutionellen Gemeinschaftsgerichten ent-
behrlich. Für die Einführung einer "Mißbrauchsgebühr" besteht zur 
Zeit kein Bedürfnis. 

4. Sondervoten 

Obwohl Sondervoten zusätzliche Klarheit bringen und die rechts-
wissenschaftliche Diskussion anregen können, wird die Übernahme 
dieses Instituts in die Gemeinschaftsrechtsordnung nicht befürwor-
tet: Sondervoten begünstigen die Tendenz zur sachfremden Profilie-
rung einzelner Richter, zur Polarisierung innerhalb der Spruchkörper 
und zur Renationalisierung der Rechtsprechung. 

VIII. Institutionelle Fragen 

1. Ernennung der Richter und Generalanwälte 

a) Im Hinblick auf die Stärkung des Demokratieprinzips in der EU 
und im Interesse der Versachlichung der Auswahlkriterien sollte der 
Ernennung der Mitglieder des EuGH und EuG die obligatorische 
Anhörung des EP vorgeschaltet werden. 

b) Zur Sicherung einer größeren geistigen Unabhängigkeit der Mit-
glieder des EuGH und EuG sollte der Bestellungsmodus in der Weise 
geändert werden, daß die Amtszeit auf zwölf Jahre verlängert, dafür 
aber die Wiederernennung ausgeschlossen wird. 
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2. Ernennung von HilJsberichterstattern 

Die Mitarbeit von Hilfsberichterstattern (deren Ernennung in den 
Satzungen und der Verfahrensordnung des EuGH vorgesehen ist) 
könnte an einem multinationalen, mehrsprachigen Gericht eine nütz-
liche Entlastung der Richter bewirken und eine Steigerung der Recht-
sprechungsqualität ermöglichen. . 



Anhang 

Ausgewählte Statistiken 
zum Rechtssachenanfall beim EuGH 

Beim EuGH anhängig gemachte Rechtssachen 
1953-1992 

Jahr Direkte Voraben tschei- Gesamt Anträge auf Urteile 
Klagen' dungsersuchen einstweilige 

Anordnung 

1953 4 4 
1954 10 10 2 
1955 9 9 2 4 
1956 11 11 2 6 
1957 19 19 2 4 
1958 43 43 10 
1959 47 47 5 13 
1960 23 23 2 18 
1961 25 1 26 11 
1962 30 5 35 2 20 
1963 99 6 105 7 37 
1964 49 6 55 4 31 
1965 55 7 62 4 52 
1966 30 31 2 24 
1967 14 23 37 24 
1968 24 9 33 1 27 
1969 60 17 77 2 30 
1970 47 32 79 64 
1971 59 37 96 60 
1972 42 40 82 2 61 
1973 131 61 192 6 80 
1974 63 39 102 8 63 
1975 61 69 130 5 78 
1976 51 75 126 6 88 
1977 74 84 158 6 100 
1978 145 123 268 7 97 
1979 1216 106 1322 6 138 
1980 180 99 279 14 132 

, Einschließlich der Personalstreitsachen bis Ende 1989. Ab 1990 sind Personalstreit-
sachen nicht mehr in dieser Zahl enthalten, da die Zuständigkeit dafür auf das Gericht 
erster Instanz übergegangen ist. Hingegen werden seit 1990 hierbei die Rechtsmittel-
verfahren erfaßt. 
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Jahr Direkte Vorabentschei- Gesamt Anträge auf Urteile 
Klagen' dungs ersuchen einstweilige 

Anordnung 

1981 214 109 323 17 128 
1982 216 129 345 16 185 
1983 199 98 297 11 151 
1984 183 129 312 17 165 
1985 294 139 433 22 211 
1986 238 91 329 23 174 
1987 251 144 395 21 208 
1988 194 179 373 17 238 
1989 246 139 385 20 188 
1990 238 141 379 12 193 
1991 156" 186 342 9 204 
1992 251 ,. 162 413 25 210 

Gesamt 5301"" 2486 7787 307 3529 

". Darin enthalten sind jeweils zwei Anträge auf Gutachten nach Art. 228 Abs.2 
EWGV 
"." 2389 Personalstreitsachen bis zum 31. 12. 1989 

(Quelle: Pressedienst des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften, Luxem-
burg) 
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Eingänge und Erledigungen von Rechtssachen beim EuGH 
1980-1992 

Eingänge 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Vorabent-
scheidungs-
ersuchen 99 109 129 98 129 139 91 144 179 139 141 186 162 
Direkte 
Klagen 64 120 131 131 140 229 181 174 136 205 222 140 251 
Personal-
streitsachen 116 94 85 68 43 65 57 77 58 41 
Rechtsmittel"- 16 14 25 
Gutachten 2 2 

Gesamt 279 323 345 297 312 433 329 395 373 385 379 342 439 

,'- seit 1990 

Erledigungen 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Vorabent-
scheidungs-
ersuchen 75 65 94 58 77 109 78 71 108 90 113 108 112 
Direkte 
Klagen 34 21 60 53 57 63 59 101 98 64 73 91 88 
Personal-
streitsachen 23 42 31 39 30 35 35 36 32 34 7 
Gutachten 
Wiederauf-
nahme-
verfahren 
Drittwider-
spruchs-
klagen 
Rechtsmittel 5 9 

Gesamt 132 128 185 151 165 211 174 208 238 188 193 205 210 

Davon 
Urteile der 
Kammern 63 73 102 99 110 138 107 115 123 116 119 86 109 
Urteile des 
Plenums 69 55 83 52 55 73 65 93 115 72 74 118"- 101"" 

,,- einschließlich Gutachten 

(Quelle: Pressedienst des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften, Luxem-
burg) 
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Vorabentscheidungsersuchen 
(Art. 177 EWGV, Art. 41 EGKSV, Art. 150 EAGV, Prot. EuGVÜ) 

1961-1992 

Verteilung auf die Mitgliedstaaten 

Jahr D B DK E F Gr Ir! L NL P VK Gesamt 

1961 
1962 5 5 
1963 5 6 
1964 2 4 6 
1965 4 2 7 
1966 
1967 11 5 3 3 23 
1968 4 1 2 9 
1969 11 4 17 
1970 21 4 2 2 3 32 
1971 28 1 6 5 6 37 
1972 20 5 4 10 40 
1973 37 8 4 5 6 61 
1974 15 5 6 5 7 39 
1975 26 7 15 14 4 69 
1976 28 11 8 12 14 75 
1977 30 16 14 2 7 9 5 84 
1978 46 7 3 12 11 38 5 123 
1979 33 13 1 18 2 19 11 8 106 
1980 24 14 2 14 3 19 17 6 99 
1981 41 12 17 12 4 17 5 109 
1982 36 10 39 18 21 4 129 
1983 36 9 4 15 2 7 19 6 98 
1984 38 13 2 34 1 10 22 9 129 
1985 40 13 45 2 11 6 14 8 139 
1986 18 13 4 19 2 4 5 1 16 8 91 
1987 32 15 5 36 17 2 5 3 19 9 144 
1988 34 30 4 38 28 2 26 16 179 
1989 47 13 2 2 28 2 10 18 14 139 
1990 34 17 5 6 21 2 4 25 4 9 2 12 141 
1991 54 19 2 5 29 3 2 36 2 17 3 14 186 
1992 62 16 3 5 15 22 18 1 18 162 

Gesamt 800 281 41 21 443 27 27 295 31 363 7 150 2486 

(Quelle: Pressedienst des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften, Luxem-
burg) 
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Vorab entscheidungs ersuchen 
(Art. 177 EWGV, Art. 41 EGKSV, Art. 150 EAGV, Prot. EuGVÜ) 

1961-1992 

Verteilung auf die vorlegenden Gerichte 

Bundesrepublik Deutschland 
BGH....................... 43 
BAG....................... 4 
BVerwG .................. .. 31 
BFH ....................... 127 
BSG.......... . . . . . .. .. .. . .. 40 
Untere Gerichte. . . . . . . . . . . . . .. 555 
Gesamt 800 

Belgien 
Cour de Cassation . . . . . . . . . . . .. 35 
Conseil d'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Untere Gerichte. . . . . . . . . . . . . .. 235 
Gesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 281 

Dänemark 
Hojesteret . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
Untere Gerichte. . . . . . . . . . . . . .. 31 
Gesamt 41 

Spanien 
Tribunal Supremo deJusticia . . . . . 4 
Untere Gerichte. . . . . . . . . . . . . .. 17 
Gesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21 

Frankreich 
Cour de Cassation . . . . . . . . . . . .. 43 
Conseil d 'E tat . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Untere Gerichte. . . . . . . . . . . . . .. 390 
Gesamt 443 

Irland 
Supreme Court ............... 7 
The High Court. . . . . . . . . . . . . .. 15 
Untere Gerichte (Circuit/District 
Courts) ....... . . . . . . . . . . . . . . 5 
Gesamt .................... . 27 

Italien 
Consiglio di Stato. . . . . . . . . . . . . . 4 
Corte Suprema de Cassazione .... 54 
Untere Gerichte. . . . . . . . . . . . . .. 237 
Gesamt ..................... 295 

Luxemburg 
Cour Superieure de justice . . . . . . . 9 
Conseil d'Etat ... . . . . . . . . . . . . . 10 
Untere Gerichte. . . . . . . . . . . . . . . 12 
Gesamt .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Niederlande 
Raad van State . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Hoge Raad . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 
Centrale Raad van Beroep ....... 30 
College van Beroep voor het Be-
drijfsleven ...... . . . . . . . . . . . . . 85 
T ariefcommissie . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Untere Gerichte. . . . . . . . . . . . . .. 153 
Gesamt ..................... 363 

Portugal 
Supremo Trib. Administr. 2 
Untere Gerichte. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Gesamt .................... . 

Griechenland 
Conseil d'Etat 
Untere Gerichte .............. . 

7 

3 
24 

Gesamt. ....... . . .... ..... .. 27 

Vereinigtes Königreich 
House of Lords . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Court of Appeal. . . . . . . . . . . . . .. 16 
Untere Gerichte. . . . . . . . . . . . . .. 121 
Gesamt 150 

Total: 2486 

(Quelle: Pressedienst des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften, Luxem-
burg) 


